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Fällen. Es wird viel Zeit und Geld aufgewendet für 
nichts und wieder nichts, abgesehen von der Proble
matik, ob eine solche Bestimmung überhaupt Platz 
haben kann. Obwohl ich aus dieser Meinung nie ein 
Hehl gemacht habe, bin ich verhalten, dieses Gesetz 
zu vollziehen. 

In einem anderen Fall, der ebenso vor wenigen 
Tagen nicht nur mich, sondern auch andere Funk
tionäre dieser Stadt bewegt hat, ging es um die 
Durchführung im Zuge eines Bauverfahrens um die 
Erteilung einer Demolierungsbewilligung in einem 
Fall, wo alle der Meinung waren, daß mit der Er
teilung dieser Demolierungsbewilligung einem nicht 
gerade zimmerreinen Geschäft Vorschub geleistet 
wird auf Kosten von 29 Menschen in dieser Stadt. 
Aber es gibt leider keine rechtliche Möglichkeit, 
diese Bewilligung zu versagen. Und ich habe auch 
dort erklärt, so sehr ich in der Sache selbst gegen 
diese Entscheidung bin, ich bin nicht bereit, einen 
Rechtsbruch zu begehen. Ich bin überzeugt — und 
auch das, meine Damen und Herren, soll ruhig aus
gesprochen werden — auch der Großteil der öf
fentlichen Meinung steht auf dem Standpunkt, ja
wohl, undurchführbares, unrichtiges Gesetz, voll
kommen richtig, die Steirer zeigen wieder einmal, 
wie man es macht, wir führen das nicht durch. 

gar nicht. Ich bestreite nur eines. Ich bestreite die 
Tatsache, daß es sich nicht dennoch um einen 
Rechtsbruch handelt. Wenn heute etwa der Herr 
Landeshauptmann den Weg gewählt hätte, vor den 
Landtag hinzutreten mit einer Stellungnahme des 
Verfassungsgerichtshofes über die früher zitierten 
§§ 3 und 4 des Schulorganisationsgesetzes, übrigens 
desselben Gesetzes, das hier nicht eingehalten wird 
oder wo gegen das Gesetz gehandelt werden soll, 
wenn etwa eine Stellungnahme von einem Verfas
sungsgerichtshof oder von einer entsprechend auf 
dem Gebiete des Verfassungsrechtes anerkannten 
Kapazität hier vorgelegen wäre, die es ermöglichen 
würde, diesen Weg zu gehen, würde die Frage eines 
Landtagsbeschlusses ganz anders aussehen als" die 
nachträgliche Information des Landtages oder die 
nachträgliche Billigung einer Entscheidung, die be
reits vorgenommen wurde, durch eine Landtagsmehr
heit. Auch der Landeshauptmann der Steiermark 
entscheidet nicht darüber, ob ein Notstand vorliegt, 
der zwingt, ein Gesetz zu brechen. Auch der Lan
deshauptmann von Steiermark muß sich darüber 
klar sein, daß er sicher — und das ist unbestritten 
— die Macht hat, es zu tun, aber nicht das Recht. 
(Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Präsident: Ich erteile Herrn Landeshauptmann 
Krainer das Wort. 

Landeshauptmann Krainer: Herr Kollege, es tut 
mir leid, daß ich sagen muß, ich verstehe Ihre An
frage nicht. Ich muß das als Einleitung sagen, daß 
Sie vom Recht nichts verstehen. 

Ich weise zunächst die in der dringlichen Anfrage 
des Abgeordneten DDr. Götz enthaltene Behaup
tung des Rechtsbruches mit allem sittlichen Ernst 
zurück. Die Entwicklung des Bildungsganges, die 
explosive Zunahme der Kinderzahl und der Zu
strom zu den mittleren und höheren Lehranstalten 
würde einen Notstand herbeiführen, der mich ver

pflichtet, nach Art. 14 der Bundesverfassung zu han
deln, in dem es heißt: „Öffentliche Schulen müssen 
allgemein, ohne Unterschied der Geburt, des Ge
schlechtes, der Rasse, des Standes, der Sprache und 
des Bekenntnisses im Rahmen der gesetzlichen Vor
aussetzungen zugänglich sein. „Und der § 3 Abs. 1 
des Schulorganisationsgesetzes 1962, das nur mit ei
ner Zwei-Drittel-Mehrheit abgeändert werden kann, 
weil mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen, 
hat folgenden Wortlaut: „Der Erwerb höherer Bil
dung und der Übertritt von einer Schulart in die 
andere ist allen hiefür geeigneten Schülern zu er
möglichen." Ein Auftrag — zu ermöglichen — und 
der § 4 Abs. 2 desselben Gesetzes sagt: „Die Auf
nahme eines Schülers in eine öffentliche Schule darf 
nur abgelehnt werden, wenn a) der Schüler die 
schulrechtlichen Aufuahmebestimmungen nicht er
füllt, b) der Schüler dem für die Schule vorgese
henen Schul-Sprengel nicht angehört und c) wenn 
für die Schule kein Schulsprengel vorgesehen ist 
oder wegen Überfüllung der Schule . .̂ . (Landesrat 
Sebastian: „Das gilt alles nur für Pflichtschulen 
nicht für allgemeinbildende höhere Schulen!") 

Natürlich. (Abg. Scheer: „Das ist ja der Unter
schied!") 

Gar kein Unterschied ist es. Der Auftrag heißt: 
„7ii ermöglichen". Es ist also ein Pflichtauftrag, die 
§§ 3 und 4 zu erfüllen, ein zwingender gesetzlicher 
Auftrag, dafür zu sorgen, daß die Kinder nicht vom 
Besuch der Pflichtschulen und der höheren und 
mittleren Lehranstalten ausgeschlossen werden. Da
gegen werden nicht die erforderliche Zahl von Leh
rern und Klassenräumen zur Verfügung stehen. 

Im Widerstreit gesetzlicher Bestimmungen be
kenne ich mich zur höherwertigen Norm des Bun
desverfassungsgesetzes und damit zum Rechts
staat. (Beifall bei der ÖVP.) 

Landesrat Sebastian (zur Geschäftsordnung): 
Meine Damen und Herren! Nachdem dieser Tages
ordnungspunkt im ursächlichen Zusammenhang mit 
dem vorangegangenen Tagesordnungspunkt steht, 
werden wir uns auch bei dieser Abstimmung nicht 
beteiligen und den Saal verlassen. 

Präsident: Sie können ja abstimmen. Es ist kein 
Beschlußantrag gestellt. Ich frage das Haus, ob ein 
Antrag auf Wechselrede gestellt worden ist? Das 
ist nicht der Fall. Daher ist auch kein Beschluß
antrag gestellt und der Tagesordnungspunkt ist da
mit erledigt. 

Da während der Unterbrechung der Landtags
sitzung mehrere Ausschüsse zu Beratungen zusam
mentreten, möchte ich die von den Fraktionen vor
geschlagenen Wahlen in die Landtags-Ausschüsse 
jetzt zur Durchführung bringen, damit die Aus
schüsse funktionsfähig sind. 

Von der Fraktion der Österreichischen Volkspar
tei wurden folgende Wahlvorschläge gestellt: An
stelle des Abg. Josef Hegenbarth im Finanz-Aus
schuß den Abg. Simon Koiner als Mitglied und im 
Landeskultur- und volkswirtschaftlichen Ausschuß 
Herrn Abg. Simon Koiner als Ersatzmann zu wäh
len. Anstelle des Abg. Karl Lackner im Verkehrs
und volkswirtschaftlichen Ausschuß Abg. Anton 
Maunz als Ersatzmann. Anstelle des Abg. Josef 
Lind im Kontroll-Ausschuß Abg. Johann Lautner 
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als Mitglied, anstelle des Abg. Josef Lind im Für
sorge-Ausschuß Abg. Johann Lautner als Ersatz
mann. Anstelle des Abg. Dipl.-Ing. Hans Georg 
Fuchs im Volksbildungs-Ausschuß Abg. Johann 
Lautner als Ersatzmann. Anstelle des Abg. Fried
rich Schaffer im Finanz-Ausschuß den Abg. Heri
bert Pölzl als Ersatzmann. 

Von der Fraktion der sozialistischen Partei 
Österreichs wurden vorgeschlagen: 

Anstelle des Abg. Bert Hofbauer im Finanz-Aus
schuß der Abg. Harald Laurich als Mitglied und im 
Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß Abg. Harald 
Laurich als Ersatzmann. 

Ich frage vorerst das Haus, ob Sie einverstanden 
sind, daß sämtliche Wahlen einheitlich durch Hän
dezeichen vorgenommen werden? 

Wer für diesen Wahlvorgang ist, möge ein Hän
dezeichen geben. (Geschieht.) 

Ich danke. 
Ich bringe alle von mir verlesenen Wahlvor

schläge zur Abstimmung. Ich werde aber künftig 
jeden Abgeordneten, der den Präsidenten unter
bricht, zur Ordnung rufen, weil das mit der Würde 
des Hauses nicht in Einklang zu bringen ist. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die für diese Wahl
vorschläge sind, ein Händezeichen zu geben. (Ge
schieht.) 

Die Wahlvorschläge sind angenommen. 
Ihnen ist die Tagesordnung zugegangen. 
Die Beilage Nr. 77, Steiermärkische Bauordnung, 

welche der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß 
nach vielen Stunden eingehender Beratung in acht 
Sitzungen und die Beilage Nr. 78, Steiermärkisches 
Veranstaltungsgesetz, in drei Sitzungen mit we
sentlichen Änderungen und Ergänzungen beschlos
sen hat, wurde in die Tagesordnung aufgenommen. 
Das Ergebnis dieser Beratungen ist als schriftlicher 
Bericht in den heute aufliegenden gedruckten Bei
lagen Nr. 77 und Nr. 78 enthalten. 

Da diese beiden Vorlagen wegen ihrer Dringlich
keit von wesentlicher Bedeutung für die Zukunft 
sind, sollen sie noch in der heutigen Sitzung be
schlossen werden. Gemäß § 31 Abs. 2 der Geschäfts
ordnung des Steiermärkischen Landtages ist, da die 
beiden Berichte erst heute aufgelegt werden konn
ten, die Abstandnahme von der 24stündigen Auf
lagefrist erforderlich. 

Im Einvernehmen mit den Obmännern der im 
Hause vertretenen Parteien frage ich daher das 
Haus, ob von der 24stündigen Auflagefrist abgese
hen wird. Wer zustimmt, möge ein Händezeichen 
geben. (Geschieht.) 

Wird gegen die vorliegende Tagesordnung ein 
Einspruch erhoben? Das ist nicht der Fall. 

Es liegen heute folgende Geschäftsstücke auf: 
Der Antrag, Einl.-Zahl 546, der Abgeordneten Dr. 

Heidinger, Ing. Koch, Lautner und Trümmer, be
treffend den Ausbau der Bundesstraße 67 zwischen 
Graz und Spielfeld; 

der Antrag, Einl.-Zahl 547, der Abgeordneten 
Koller, Lafer, Lind, Buchberger, Pölzl und Lautner, 
betreffend den Weiterbau des bereits vor Jahren 
begonnenen Personalwohnhauses beim Landeskran
kenhaus in Feldbach; 

der Antrag, Einl.-Zahl 548, der Abgeordneten 
Maunz, Karl Lackner, Koiner und Pabst, betreffend 

die Errichtung eines Milchforschungslabors für das 
Land Steiermark; 

der Antrag, Einl.-Zahl 549, der Abgeordneten 
Jamnegg, Dr. Heidinger, Egger und Dipl.-Ing. 
Schaller, betreffend die Errichtung eines Organisa-
tions-, Koordinierungs- und Rationalisierungsplanes 
für die steirischen Krankenanstalten; 

der Antrag, Einl.-Zahl 550, der Abgeordneten 
Prof. Dr. Moser, Egger, Prof. Dr. Eichtinger und 
Dipl.-Ing. Fuchs, betreffend die Hochschulreform 
und den 9. Jahrgang im Bereich der allgemeinbil
denden höheren Schulen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 551, der Abgeordneten 
Prof. Dr. Moser, Egger, Prof. Dr. Eichtinger und 
Dipl.-Ing. Fuchs, betreffend die Reformen im Be
reich der höheren Schulen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 552, der Abgeordneten Eg
ger, Ritzinger, Jamnegg, Pölzl und Prenner, betref
fend die Früherkennung der Zuckerkrankheit; 

der Antrag, Einl.-Zahl 553, der Abgeordneten 
Ritzinger, Prof. Dr. Eichtinger, Jamnegg und Lind, 
betreffend die Novellierung der steirischen Land
tags- und Gemeindewahlordnung zwecks Herab
setzung des aktiven und passiven Wahlalters; 

der Antrag, Einl.-Zahl 554, der Abgeordneten 
DDr. Schachner-Blazizek, Sebastian, Bammer, Gru
ber, Prof. Hartwig und Genossen, betreffend 
Herabsetzung des Wahlalters. 

Diese Anträge weise ich der Landesregierung zu. 
Dem Gemeinde- und Verf assungs-Ausschuß weise 

ich folgende vorliegende Anträge zu: 
Die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 75, die Regie

rungsvorlage, Beilage Nr. 76, die Regierungsvor
lage, Einl.-Zahl 560, die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 79, die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 80, die 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 82, die Regierungs
vorlage, Beilage Nr. 83, die Regierungsvorlage, Bei
lage Nr. 84, die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 85. 

Dem Finanz-Ausschuß weise ich zu: 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 555, die Regie

rungsvorlage, Einl.-Zahl 561, die Regierungsvor
lage, Einl.-Zahl 563, die Regierungsvorlage, Einl.-
Zahl 564, die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 81, die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 570, die Regierungs
vorlage, Einl.-Zahl 571, die Regierungsvorlage, 
Einl.-Zahl 572, die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 
576. 

Wird gegen diese gesamten, von mir jetzt be
kanntgegebenen Zuweisungen ein Einwand erho
ben? 

Das ist nicht der Fall. 
Eingelangt ist ein Ersuchschreiben des Bezirks

gerichtes Murau vom 18. Juni 1968 um Zustimmung 
zur Strafverfolgung des Bundesrates Johann Bi
schof wegen Verdachtes der Übertretung gegen die 
Sicherheit des Lebens nach § 335 StG., ein Ver
kehrsunfall. Einl.-Zahl 557. 

Dieses Auslieferungsbegehren weise ich dem Ge
meinde- und Verfassungs-Ausschuß zu. 

Wird gegen diese Zuweisung ein Einwand erho
ben? 

Das ist nicht der Fall. 
Um über diese Zuweisung heute noch im Landtag 

beschließen zu können, muß der Gemeinde- und 
Verfassungs-Ausschuß während einer Unterbre
chung des Landtages beraten. Er muß also über das 
Auslieferungsbegehren beschließen. Bei dieser Ge-
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legenheit könnte der Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschuß wegen besonderer Dringlichkeit auch die 
Beratungen und Beschlußfassung über die Regie
rungsvorlage, Beilage Nr. 80, Gesetz, mit dem das 
Lustbarkeitsabgabegesetz neuerlich abgeändert und 
ergänzt wird, sowie über die Regierungsvorlage, 
Beilage Nr. 82, Gesetz, mit dem das Gesetz vom 
14. Jänner 1957 über die Sicherung des Arbeits
platzes von zum Präsenzdienst einberufenen Dienst
nehmern der steirischen Gemeinden, auf die das 
Arbeitsplatzsicherungsgesetz keine Anwendung fin
det, abgeändert und ergänzt wird und ferner auch 
über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 83, Gesetz, 
mit dem das Gesetz vom 23. Mai 1957, über den 
Mutterschutz von Dienstnehmerinnen der steiri
schen Gemeinden, auf die das Mutterschutzgesetz 
keine Anwendung findet, neuerlich abgeändert und 
ergänzt wird befinden, die zufolge Einsprüche der 
Bundesregierung nochmals das Haus zu beschäfti
gen haben. 

Damit auch die von den Abgeordneten der FPÖ, 
Dipl.-Ing. DDr. Götz und Scheer überreichte Peti
tion des Landesobmannes der freiheitlichen Bauern
schaft Steiermarks und die Äußerung der Landes
regierung zu dieser Petition heute erledigt werden 
können, schlage ich im Einvernehmen mit den im 
Hause vertretenen Parteien vor, während der Un-
terbrechung~delTLiandtagssitzung^aTicrirderrtiandeB-^ 
kultur-Aussehuß zwecks Beschlußfassung über diese 
Bittschrift einzuberufen. 

Weiters wurden heute dem Finanz-Ausschuß zu
gewiesen: 

Die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 561, die Regie
rungsvorlage, Beilage Nr. 81, die Regierungsvor
lage, Einl.-Zahl 570, die Regierungsvorlage, Einl.-
Zahl 571, die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 572,'die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 576. 

Auch diese Geschäftsstücke sollen wegen ihrer 
Dringlichkeit noch heute einer Erledigung zuge
führt werden und auf die heutige Tagesordnung 
gesetzt werden. Voraussetzung ist auch hier, daß 
der Finanz-Ausschuß die Möglichkeit hat, diese Ge
setze zu beraten und darüber einen Bericht zu er
statten. 

Im Einvernehmen mit den Obmännern der im 
Hause vertretenen Parteien schlage ich daher vor, 
diese vorarigeführten Geschäftsstucke noch heute 
auf die Tagesordnung zu setzen. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die mit diesem Vor
gang einverstanden sind, daß diese heute aufgeleg
ten Geschäftsstücke auf die Tagesordnung kom
men, um ein Händezeichen. (Geschieht.) 

Das ist der Fall. Der Vorschlag ist angenommen. 
Der Antrag der Abgeordneten Buchberger, 

Schrammel, Pabst und Lafer, zu Einl.-Zahl 410, be
treffend die Vorsorge für einen reibungslosen 
Herbstviehabsatz, ist zurückgezogen worden. 

Der Antrag ist daher gemäß § 13 Abs. 3 der Ge
schäftsordnung des Steiermärkisehen Landtages als 
gegenstandslos anzusehen. 

Eingebracht wurden heute folgende Anträge: 
Der Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Moser, 

Egger, Jamnegg und Pölzl, betreffend Maßnahmen 
gegen den Mißbrauch von Pillen und Suchtmitteln; 

der Antrag der Abgeordneten Feldgrill, Dr. Hei
dinger, Nigl und Buchberger, betreffend ein weite
res Sonderwohnbaüprogramm; 

der Antrag der Abgeordneten Schrammel, Pren-
ner, Buchberger und Trümmer, betreffend die Ein
beziehung der bäuerlichen Zuschußrentner in die 
Alten-Urlaubsaktion der Steiermärkisehen Landes
regierung; 

der Antrag der Abgeordneten Ing. Koch, Dr. Hei
dinger, Lautner und Trümmer, betreffend die 
Übernahme der Gemeindestraße St. Lorenzen ob 
Eibiswald nach Mauthnereck als Landesstraße; 

der Antrag der Abgeordneten Trümmer, Dr. Hei
dinger, Lafer, Schrammel, Lautner und Prenner, 
betreffend den Verkaufspreis von „Gesaprim"; 

der Antrag der Abgeordneten Vinzenz Lackner, 
Zagler, Ileschitz, Schön und Genossen, betreffend 
die Aussendung des Fernsehens wegen der Kohlen
fragen; 

der Antrag der Abgeordneten Aichholzer, Zin-
kanell, Dr. Klauser, Klobasa und Genossen, betref
fend die ehestmöglichste Planung und Errichtung 
der Europastraße E 93 im Teilstück Spielfeld— 
Graz; 

der Antrag der Abgeordneten Zagler, Zinkanell, 
Dr. Klauser, Aichholzer und Genossen, betreffend 
die Übernahme der Gemeindestraße von Köflach 
über Piber nach Bärnbach als Landesstraße; 

der Antrag der Abgeordneten Sebastian, Gruber, 
Fellinger, Schön, Pichler und Genossen, betreffend 

—PrcKiuMicdis^umstellungHaei-der ÖAMG-auf gröfiere-
Walzprofile; 

der Antrag der Abgeordneten Sebastian, Afritsch, 
Heidinger, Klobasa und Genossen, betreffend die 
Besetzung von zwei Landesschulinspektorstellen für 
die allgemein bildenden höheren Schulen; 

der Antrag der Abgeordneten DDr. Schachner-
Blazizek, Sebastian, Groß, Prof. Hartwig und Ge
nossen, betreffend das Formularwesen bei den Ver-
wältungsverf ahrensgesetzen; 

der Antrag der Abgeordneten Loidl, Brandl, Vin
zenz Lackner, Aichholzer und Genossen, betreffend 
eine Verbindlicherklärung des vom Ministerrat be
schlossenen Terminplanes (Bauzeitplan) für das 
Land Steiermark. 

Die Zuweisung dieser Anträge werde ich am 
Schluß der heutigen Sitzung noch vornehmen. 

Ich unterbreche nunmehr die Landtagssitzung bis 
17.45 Uhr. Während dieser Unterbrechung wird der 
Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß, sowie der 
Finanz-Ausschuß und auch der Landeskultur-Aus
schuß zusammentreten. 

Unterbrechung der Sitzung: 16.25 Uhr. 
Fortsetzung der Sitzung: 18.50 Uhr. 

Präsident Dr. Kaan: Ich nehme die unterbro
chene Sitzung wieder auf und werde die in den 
Ausschüssen erledigten Stücke dem Hohen Haus 
am Schluß der Tagesordnung zur Beratung und Be
schlußfassung vorlegen. 

Ich gehe nun zur Tagesordnung über. 

1. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses, Beilage Nr. 77, über die Regierungsvor
lage, Beilage Nr. 22, Gesetz, mit dem eine Bauord
nung für das Land Steiermark erlassen wird 
(Steiermärkische Bauordnung 1966). 

Berichterstatter ist Abg. Dipl.-Ing. Hermann 
Schaller. Ich erteile ihm das Wort. 
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Abg. Dipl.-Ing. Schalter: Hohes Haus! Der Steier-
märkische Landtag ha t heute über die Bauordnung 
1968 zu beraten. Ohne Zweifel ist dies eines der 
bedeutendsten Gesetze, welches dem Landtag in 
dieser Gesetzgebungsperiode zur Beschlußfassung 
vorliegt. Dieses Gesetz, welches die aus dem J ah r e 
1857 s tammende Bauordnung, in der Landeshaupt
stadt Graz j ene aus dem J ah r e 1881, ersetzt, greift 
maßgeblich und entscheidend in das gesamte Bau
geschehen des Landes ein. In spürbarer Form be
rühr t es jeden Bürger des Landes, wenn er daran
geht, sich ein Dach über dem Kopf zu schaffen. Eine 
besondere Bedeutung kommt diesem Gesetz da
durch zu, daß nunmehr auf Grund dieses Gesetzes 
und der Gemeindeordnung 1967 die Gemeinden 
alle baupolizeilichen Maßnahmen im eigenen Wir
kungsbereich zu besorgen haben. Das heißt, daß 
der Bürgermeister erste, der Gemeinderat zweite 
und letzte Instanz ist. 

Eine Neuordnung auf dem Gebiet des Bauwesens 
ist deshalb notwendig geworden, weil die noch gel
tende, aber berei ts mehr als hundert jährige Bau
ordnung den heutigen Anforderungen nicht mehr 
voll entspricht. Eine außerordentliche s tarke und 
dynamische Entwicklung in den letzten 50 J ah r en 
ha t der Bau Wirtschaft b isher nicht gekannte Bau
methoden, Bautechniken und Baumaterial ien ge
bracht. Dies ha t na turgemäß beträchtliche Rück
wirkungen auf das Baugeschehen. Auch der Um
fang des Bauwesens ist durch die sprunghafte Bau
tätigkeit, durch die explosive Ausdehnung von 
S tädten und Industr iegebieten gewaltig angewach
sen. Der gesetzlichen Neuregelung kommt daher ein 
besonderes Gewicht zu. Die Beratungen zur Bau
ordnung haben bereits im J ah re 1956 auf Beamten
ebene begonnen. Die Steiermärkische Landesregie
rung ha t im J ah r e 1966 einen diesbezüglichen Ent
wurf eingebracht, der einer intensiven Beratung 
unterzogen wurde . Die Bauordnung lehnt sich in 
wesentlichen Formulierungen an die österreichi
sche Musterbauordnung an, die von einem Exper
tenteam in j ahre langer Arbei t ausgearbeitet und 
fertiggestellt wurde . Am Beginn der Beratungen 
im Ausschuß s tand die Frage, ob man sich für zwei 
verschiedene Bauordnungen, nämlich eine für das 
Land und eine für die Städte, entscheiden soll. Als 
Ergebnis liegt Ihnen eine Bauordnung vor, in wel 
cher Sonderbest immungen sowohl für das Land 
bzw. für die Landwirtschaft, als auch für städtische 
Bereiche enthal ten sind. Die Schwierigkeiten, die 
der Gesetzgebung vorlagen, waren vor allem auch 
darin zu suchen, daß dieses so wichtige Gesetz 
einerseits alle Bereiche so umfassend und so allge
mein zu regeln hat, daß ein mehrjähriger Bestand 
gewährleistet, die Entwicklungen im technischen 
Bereich nicht unmöglich gemacht und doch auf der 
anderen Seite den Grundsätzen der Sicherheit der 
Person und des Lebens genügend entsprochen wird. 
Es sind daher manche Fassungen und Formulierun
gen eher allgemein behandelt , wobei der Durchfüh
rung der Verordnung bre i ter Raum gelassen wird. 
Die feuerpolizeilichen Best immungen und j ene 
Schutzbestimmungen, die der einzelnen Person die
nen, sind hingegen sehr detailliert. In diesem Zu
sammenhang hat auch die Verankerung der ÖNorm 
als Maßstab einige P rob leme aufgeworfen und es 
ist dann nach langen Verhandlungen gelungen im 

§ 61, eine Fassung zu finden, die den Forderungen 
e inigermaßen entspricht. Wie jedes andere Gesetz 
so kann dieses Gesetz auch nicht alle Einzelheiten 
regeln, ohne dabei völlig unübersichtlich zu wer 
den. Es fehlen daher e ine Reihe von Best immun
gen über Bauvorhaben, wie Schulbauten, Sport
stätten-, Kino- und Versammlungsstät tenbau. Sie 
werden in einer Reihe von nachfolgenden Spezial
gesetzen oder Verordnungen geregelt werden. 

Ein Wort noch zur Systematik. Die ursprünglich 
vorliegende Form ha t nicht vollständig befriedigt 
und man ha t sich schließlich und endlich zu einer 
Umstellung durchgerungen, in welcher nach sach
logischen Gesichtspunkten, e twa dem Vorgang des 
Baues entsprechend vorgegangen wurde . Es ist 
demnach von der Widmung ausgegangen, wobei die 
a l lgemeinen Verpflichtungen aus Anlaß der Bau
führung im 2. Abschnitt folgen; im 3. Abschnitt fin
den Sie die allgemeinen Vorschriften, im 4. die be
sonderen, im 5. Bauverfahren und im 6. Abschnitt 
Straf-, Schluß- und Übergangsbest immungen. 

In insgesamt acht zum Teil recht langen und um
fangreichen Ausschußsitzungen wurde die Vorlage 
beraten. In einer Unzahl von Pa ragraphen wurden 
Abänderungen vorgenommen, so daß d ie vorlie
gende Fassung in vielen Punk ten sich von der u r 
sprünglichen unterscheidet. Nicht in al len Punkten 
konnte eine einheitliche Auffassung erzielt wer 
den. Es liegt Ihnen ein Minderhei tsantrag der So
zialistischen Par te i zu den §§ 7, 9, 21, 46 und 57 vor. 
Den Text dieses Minderheitsantrages können Sie 
der Beilage Nr. 77 entnehmen, 

Namens des Gemeinde- und Verfassüngs-Aus-
schusses stelle ich den Antrag, der Hohe Landtag 
möge diese vorliegende Fassung zum Beschluß er
heben. 

Präsident: Als erster Redner ha t sich zu Wort ge
meldet, Her r Abg. Stöffler. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Abg. Stöffler: Hoher Landtag! Meine Damen und 
Herren! Wie schon e rwähnt s tammt die Bauordnung 
der S tadt Graz in ihrer bisherigen Fassung aus dem 
J ah re 1881. Ih r waren im J a h r e 1856 und 1861 
Bauordnungen vorausgegangen. Die Steirische Bau
ordnung s tammt aus dem J ah r e 1857. Im wesentli
chen ha t ten sich die Best immungen dieser beiden 
Gesetze, mi t Ausnahme geringer Novellierungen — 
die letzte wa r 1952 — bis heute nicht geändert . In 
der Zeit ihrer Ents tehung waren die beiden Ge
setze als sehr fortschrittlich zu betrachten, dies be
weist auch die Tatsache, daß sie sich eigentlich bis 
heute in ihren Grundzügen gehal ten haben. 

In Österreich bestehen derzeit 15 Bauordnungen 
und zwar in den Bundesländern Wien, Niederöster
reich, Burgenland und Vorar lberg j e eine, in der 
S teiermark bisher zwei, ebenso in den Ländern 
Tirol, Kä rn ten und Salzburg. In Oberösterreich gibt 
es drei Bauordnungen und zwar eine für das Land, 
eine für die Städte Linz-Urfahr, Ried, Wels, Schal
lerbach und Gmunden und eine eigene für Steyr. 

Die Verschiedenheit de r österreichischen Bauge
setzgebung ha t nun bereits vor ge raumer Zeit be
wirkt, nach einer möglichst einheitlichen Bauord
nung für ganz Österreich zu s treben und so wurde 
nach eingehenden Beratungen aller hiefür in Be-
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t racht kommenden Fachleute und' Inst i tut ionen im 
J ah re 1962 eine Musterbauordnung geschaffen. Ih r 
Zweck war, vom fachlichen Gesichtspunkt her eine 
technische Vereinheitlichung und eine einheitliche 
Auslegung baurechtlicher Best immungen zu errei
chen. Diese Musterbauordnung ist n un Anlaß dafür, 
daß z, B. die niederösterreichische Bauordnung no
velliert werden soll und ein bezüglicher Vorschlag 
dem niederösterreichischen Landtag bereits vorge
legt wurde . Auch in Kärnten, das bisher zwei Bau
ordnungen hat, liegt ein Entwurf für eine zusam
mengefaßte Bauordnung vor. In den übrigen Län
dern ist man über das Sammeln von Unterlagen 

*und bezügliche Vorberei tungsarbeiten zur Verein
heitl ichung noch nicht h inausgekommen. Die Steier
mark ist nun das erste Land, das nach Schaffung 
der Musterbaüordnung zu einer für das ganze Land 
gültigen einheitlichen Bauordnung kommt. 

Bei der Schaffung der Steirischen Bauordnung 
s tand man vor der Alternative, entweder ein Rah
mengesetz zu schaffen, mit der Möglichkeit nähere 
Best immungen im Verordnungswege zu regeln, 
oder aber eine weitgehend ins Detail gehende Bau
ordnung zu erlassen. Die rasche 'Entwicklung der 
Bautechnik und der Baustoffe ließ es geboten er
scheinen, nach einem Rahmengesetz zu streben, Weil 
man — ohne das GBsetz^rtcryelliererr^it-imtgs^n 
den jeweiligen zeitlichen Erfordernissen durch die 
Erlassung von Verordnungen in flexibler Weise 
Rechnung t ragen kann, viel mehr als im Wege von 
Gesetzesnovellierungen. 

Der Bauordnung, die der Landtag nun verab
schiedet, werden noch einige baureehtliche Neben
gesetze für Spezialgebiete folgen müssen, so z. B. 
das Kanalgesetz, das Garagengesetz, die Aufgra
bungsordnung, eine gesetzliche Regelung für Ver
sammlungsstät ten und darüber h inaus noch als 
Spezialgesetz das Kanalgebührengesetz. Schließlich, 
meine Damen und Herren, werden wir uns auch 
erlauben, dem Steiermärkisehen Landtag im Herbst 
dieses Jahres den Entwurf eines Ortskernerhal-
tungsgesetzes vorzulegen. Durch das zuletzt ange
führte Gesetz soll eine Regelung für die Erhal tung 
und Sanierung der historischen Al ts tadtkerne er
folgen und die Möglichkeit geschaffen werden, die 
Sanierungsarbeiten in diesen Ortsteilen im Wege 
der Wohnbauförderung zu finanzieren. Die Wohn
bauförderung s ieht diese Möglichkeit vor, als Be
dingung aber legt sie fest, daß ein bezügliches 
Ortskernerhaltungsgesetz geschaffen wird.. 

Die vorliegende neue Steirische Bauordnung 
br ingt nun eine Reihe von Verbesserungen und vor 
allem Vereinfachungen. Dies zeigt s<3hon ein Ver
gleich der Päragraphenanzahl . Während die bisher 
gültige Steirische Bauordnung 171 Paragraphen und 
30 weitere für das flache Land, die bisherige Gra
zer Bauordnung 91 Pa ragraphen aufweist, besteht 
die neue Bauordnung nur mehr aus 76 Paragraphen! 
Im wei teren ist der Instanzenzug y er kürzt und für 
das ganze Land vereinheitlicht worden, da nun
mehr in allen Gemeinden, inklusive der Stadt Graz, 
der Gemeinderat in zweiter und letzter Instanz 
entscheidet. 

Auch in technischer Hinsicht stellt die Bauord
nung ebenfalls eine Vereinheitlichung der Vor
schriften für das gesamte Land dar, ob es sich um 

die Anerkennung von Baustoffen oder Bauweisen 
handelt . 

Beispielsweise sei darauf verwiesen, daß es nun 
nicht mehr geschehen kann, daß ein Fert igtei lhaus 
wohl in der gesamten Steiermark nicht aber in 
Graz genehmigt wird, wie das bisher der Fal l war . 
Wenn es gelingen könnte, im Laufe der Ze i t die 
Grundzüge der Baugesetzgebung für ganz Öster
reich zu vereinheitlichen, dann würde dies auch für 
die Sauwir tschaf t eine gute" Voraussetzung für eine 
weitere Rationalisierung der Baumethoden darstel
len und es würde ein Bauunternehmen nicht genö
tigt sein, um in verschiedenen Gebieten bauen zu 
können, bis zu 15 Bauordnungen berücksichtigen zu 
müssen, die von der Projekt ierung bis zur Ver
wendung von Baustoffen zu beachten sind. 

Fü r die S teiermark bringt eine einheitliche Bau
ordnung auch auf dem Gebiete der Rechtssprechung 
wesentlich bessere Voraussetzungen, das werden in 
der Folge die oberstgerichtlichen Entscheidungen 
deutlich zeigen und es wird damit die Rechtssicher
heit im ganzen Land wesentlich gehoben werden. 

Nun, meine Damen und Herren, es bestand zwar 
da und dort die Meinung, die S tadt Graz müsse 
aus Prest igegründen eine eigene Bauordnung ha-
ben, aber diese Meinung fußt auf e iner ungenügen-~ 
den Kenntnis der gesamten Materie. Es geht ja 
nicht um ein Prestige, sondern v ielmehr darum, 
eine bessere Ordnung, mehr Klarheit , Einheitlich
keit und eine erhöhte Rechtssicherheit zu schaffen. 
Im übrigen wü rde eine Teilung der baurechtlichen 
Best immungen zwangsläufig dazu führen, daß man 
auch für andere städtische Siedlungsgebiete wie 
e twa Leoben, Brück, Kapf enberg und dergleichen 
meh r — die Grenze wäre da schwer zu ziehen — 
ebenfalls eigene Bauordnungen erlassen müßte, 
ähnlich einer Bauordnung für die S tadt Graz, weil 
es sich um städtische Siedlungsgebiete handelt . 
An den Grenzen dieser Siedlungsgebiete wurden 
aber immer baurechtliche Schwierigkeiten entste
hen. Wir ha t ten das ja bisher schon an der Grenze 
von Graz, weil also hüben und d rüben verschiedene 
Best immungen bestanden haben und dies für Bau
werber und für den Baumeister, außerordentlich 
schwierig war . 

Im einzelnen nun br ingt die neue Bauordnung 
eine Reihe von Neuerungen und Abänderungen ge
genüber den bisherigen Gesetzen. ' ' , 

Die Steirische Bauordnung kannte z. B. e in eige
nes Widmungsverfahren gar nicht und n u r einige 
ihrer Best immungen haben auf die Verbauung 
eines Grundstückes Bezug genommen. Die Festle
gung des Widmungsverfahrens, ähnlich wie dies in 
Graz bereits bestanden hat, ist daher ein Fortschritt, 
der sich nun auf das ganze Land ausdehnt. Auch die 
Regelung der Abstände der Bauwerke zur Grund
grenze ist vollkommen neu. Bisher waren d ie Ab
stände zwischen den Gebäuden.geregelt , aber nicht 
zur Nachbargrenze. Die neuen Best immungen stel
len nun einen erhöhten Nachbarschutz dar. Beiv 
spielsweise hä t te das Hochhaus in der Gaußgasse in 
Graz bei Anwendung der nunmehr zu verabschie
denden Bauordnung ^keine Aussicht auf Genehmi
gung. Die Grundabtre tung zum Zwecke der Schaf
fung von Verkehrsflächen war nu r -in der Grazer 
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Bauordnung geregelt, die Steirische Bauordnung 
kannte eine solche Regelung nicht. 

Die Verkehrsentwicklung zwingt aber dazu, ent
sprechende gesetzliche Voraussetzungen zu schaffen, 
damit der S t raßenbau besser gewährleistet wird. 
Während im übrigen die Grazer Bauordnung bisher 
vorsah, daß im Zuge e iner Widmung eine unent 
geltliche Grundab t re tung bis zu 20 m Breite mög
lich wa r und zwar unabhängig von der Größe des 
zu widmenden Grundstückes, kann in Zukunft nu r 
mehr bis zu 15 m Brei te gefordert werden. Insge
samt darf aber die angeforderte Fläche höchstens 
20 Prozent der Widmungsfläche betragen. Darüber 
h inausgehende Flächen müssen also entschädigt 
werden. 

Wesentlich erscheint mir hierbei aber die Fest
legung, daß die im Zuge einer Widmung abzutre
tende Grundfläche für S t raßen innerhalb von fünf 
J ah ren von der Gemeinde in das Öffentliche Gut 
übernommen werden muß. Mit dieser Best immung 
ist der Pr ivats t raßenmisere , die in Graz besteht, für 
die Zukunft ein Ende gesetzt. 

Wir haben bekanntl ich in Graz 165 Kilometer 
Pr ivats t raßen. Die Grundflächen für diese S t raßen 
mußten von den Widmungswerbern gratis abgetre
ten werden. Die ehemaligen Grundbesitzer mußten 
diese Flächen aber auch in ein Straßenniveau br in
gen, die S t raße selbst mußte von ihnen gebaut 
werden und sie mußten sie auch auf ihre eigenen 
Kosten erhalten, ja selbst beleuchten. Fast alle diese 
S t raßen dienen längst e inem übergeordneten Ver
kehrsbedürfnis und nicht n u r der Erreichung eines 
einzelnen anra inenden Grundstückes. Da aber bis
her i h re Übernahme in das Öffentliche Gut auf 
Grund der s traßenrechtlichen Bestimmungen nu r 
sehr schwierig war, ents tand für die Anrainer 
dieser sogenannten „Pr ivats t raßen" eine unzumut
bare Belastung und auf der anderen Seite befinden 
sich diese S t raßen in einem besorgniserregenden 
Zustand. Natürlich werden die Gemeinden genötigt 
sein, die in das Öffentliche Gut übernommenen 
Grundflächen selbst auszubauen, zu e rhal ten und 
schließlich diese Verkehrswege auch zu beleuchten. 
Aber, meine Damen und Herren, wi r sind der Mei
nung, daß n u r dann die kostenlose Abtre tung von 
Grundflächen als „im öffentlichen Interesse gele
gen" zu betrachten ist, wenn ebenfalls im öffentli
chen Interesse der Ausbau und die Erhal tung von 
der Öffentlichkeit getragen wird. 

Erstmalig können im Zuge eines Widmungs- und 
Bauverfahrens , ausreichende und entsprechende 
Freiflächen für Höfe, Kinderspielplätze, Absteil
flächen für Kraftfahrzeuge usw., begehrt werden. 
Der zunehmende Kraftfahrzeugverkehr läßt auch 
den Gehsteig immer interessanter erscheinen, weil 
er doch die einzige gesicherte Fläche für das 
schwächste Glied in der Ket te der Verkehrsteilneh
mer — nämlich den Fußgänger — darstellt. 

Die letzte Grazer Bauordnung sah diesbezügliche 
Best immungen im § 54 vor, aber für die übrige 
S te iermark ha t die Steirische Bauordnung diesbe
züglich bisher nichts ausgesagt. Nunmehr ist diese 
Frage einheitlich für das ganze Land geregelt, ein 
Umstand, der — wie ich glaube — sicherlich von 
allen Fußgängern begrüßt werden wird, besonders 
aber von den alten Leuten und den Kindern. 

Fü r Graz erfolgt zwar eine Einschränkung da

hingehend, daß die Verpflichtung für die Gehsteig
herstel lung auf zwei Meter Brei te beschränkt 
wurde, während bisher die Verpflichtung bis zu 
vier Meter bestand. Diese Einschränkung scheint 
uns durchaus gerechtfertigt, denn wenn auf Grund 
der sich ergebenden Verkehrsverhäl tnisse da und 
dort eine besondere Bal lung entsteht, so ist für 
ihre Berücksichtigung die Allgemeinheit und nicht 
der zufällig dort befindliche Anra iner zuständig. 

Schließlich ist im § 12 der neuen Bauordnung 
auch festgehalten, daß für die Möglichkeit der E r 
richtung von Schutzräumen mindestens so weit vor
zusehen ist, daß ihre Ausgestal tung zu e inem ein
satzfähigen Schutzsystem rasch und ohne einschnei
dende Baumaßnahmen möglich ist. Gedacht ist h ie-
bei vor allem an die Trümmersicherhei t der Decken 
und an den Strahlenschutz. 

Was die Baustoffe betrifft, so ist in den §§ 16, 17 
und 61 der technischen Entwicklung Rechnung ge
tragen. Vor allem ist damit erreicht, daß für den 
Fall, als der Nachweis der Anwendung der ÖNor-
men erbracht ist, damit die Tauglichkeit des Bau
stoffes für ganz Österreich gegeben ist. 

Was die äußere Gestal tung der Gebäude betrifft, 
so enthäl t d ie neue Bauordnung n u r eine Grund
satzbestimmung, die aber einerseits künftiger 
Architektur genügend Entwicklungsmöglichkeiten 
läßt, anderseits aber doch auf die Eigenart des 
Straßen-, Orts- u n d : Landschaftsbildes, auf her 
vorragende Naturgebilde und auf Denkmäler Rück
sicht n immt. Das noch zu beratende Ortskernerhal-
tungsgesetz wird eine Ergänzung und Abgrenzung 
dieser im § 18 enthal tenen Grundsatzbest immungen 
darstellen. Wesentlich erscheint im weiteren, daß 
neue Best immungen für den Wärme- und Schall
schutz geschaffen wurden und daß für Aufenthal ts
räume die Raumhöhe einheitlich mi t mindestens 
2.60 m festgelegt wurde. 

Auch die Festlegung für eine Mindestgröße einer 
Wohnung ist besonders hervorzuheben. Für die 
S tadt bedeutet dies überhaupt eine Novität und für 
das übrige Land eine k la re Aussage, da die Stei
rische Bauordnung bisher nu r aussagte, daß eine 
Wohnung mindestens aus einer Küche, einem Zim
mer und einer Kammer bestehen müsse. Fü r die 
künftige Wohnkultur stellt auch die Präzisierung 
der Belichtung einen Fortschrit t dar. 

Von den weiteren Neuigkeiten möchte ich im 
Detail nu r auf einige hinweisen, wie die Möglich- ~ 
keit zur Öffnung von Feuermauern un te r Wahrung 
des Brandschutzes, die neuen Best immungen hin
sichtlich der Kaminanlagen, die Schaffung von Ab-
wurfschächten und Müllbeseitigungsanlagen und 
die Vorschrift, daß in Wohngebäuden mi t mehr als 
vier Geschoßen Aufzüge errichtet werden müssen. 
Ers tmal ig in einer Bauordnung Österreichs wurden 
Best immungen speziell für Hochhäuser aufgenom
men, wobei man unter Hochhäusern solche versteht, 
deren Traufenhöhe mehr als 25 m beträgt . Fü r diese 
Häuser sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vor
gesehen, die in der Bauordnung im Detail aufge
zählt sind. Bezüglich der Holzhäuser sind erstmalig 
entsprechende Bestimmungen enthalten. 

Schließlich besteht nun in Zukunft für das ganze 
Land Steiermark die Möglichkeit der Überwachung 
des Bauzustandes aller bestehenden Gebäude, wie 
dies im § 83 der Grazer Bauordnung berei ts gere-
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gelt war. Gegenüber dem ersten Entwurf der dem 
Landtag zur Beratung vorgelegt wurde, sind viele 
Abänderungen erfolgt. Vor allem erfolgte eine An
passung des Gesetzes in seiner Konstruktion an den 
Ablauf eines Baugeschehens. Im einzelnen wurden 
aber die Bestimmungen besser den Erfordernissen 
des Wohnungsbaues, der Landwirtschaft und der 
gewerblichen Wirtschaft angepaßt. Seit der ersten 
Vorlage des Amtsentwurfes bis zum heutigen Tag 
ist nun gewiß verhältnismäßig viel Zeit verstrichen, 
aber diese Zeit wurde auch genutzt. Das zeigt der 
Umfang und Inhalt all der Abänderungen, welche 
die nunmehrige Vorlage gegenüber dem ursprüng
lichen Antrag enthält. So haben wir z. B. einen 
eigenen Unterausschuß innerhalb der ÖVP-Fraktion 
gebildet, der mehrere Wochen hindurch, oft in lan
gen Sitzungen, eine bis ins Kleinste gehende Be
ratung durchführte und zwar unter Hinzuziehung 
von Baufachleüten und Juristen, wobei auch die 
Stellungnahmen der einschlägigen Institutionen 
und die Erfordernisse der Stadt Graz erörtert und 
so weit als möglich berücksichtigt wurden. Die so
nach durchgeführten Beratungen im ÖVP-Klub 
haben dann zu jenen Abänderungsvorschlägen ge
führt, die wir im Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schuß stellten und zu denen dann in späteren Sit-

-zrnigerr~erst-die—sozialistische Fraktion ihre—Stel=-
lungnahmen abgab. 

Die Initiative für die Gestaltung dieses Gesetzes 
lag also zweifellos bei der ÖVP, was auch daraus 
hervorgeht, daß die Abänderungswünsche der so
zialistischen Abgeordneten, gemessen am Umfang 
des Gesetzes, seiner Neugestaltung und Tendenz, 
nur geringfügig waren. 

Es wurden ja auch fast alle Abänderungsvor
schläge der ÖVP von den sozialistischen Mitgliedern 
des Gemeinde- und Verfassungs-Aussehusses ohne 
besondere Einwendungen zur Kenntnis genommen 
und einstimmig beschlossen: 

Lediglich in einigen'Fällen glaubt die sozialisti
sche Fraktion Minderheitsanträge stellen zu dürfen. 
(Landesrat Sebastian: „Zu müssen, nicht zu dür
fen!") • • • • . . 
,. Ich darf; mir erlaufen> auch dazu einiges zu sa

gen. • • ' 
Zu § 7 Abs.. 4 wird seitens der Sozialisten ver

langt, daß an Bauten oder an Gebäudeteilen, die 
zum Zeitpunkt der Festlegung einer Baufluchtlinie 
schon bestehen und die damit vor der Bauflucht
linie zu liegen kommen, nur dann Instandsetzungs
arbeiten und innere Umbauten' erfolgen dürfen, 
wenn der Verwendungszweck dieser Bauten oder 
Bauteile nicht verändert wird. Würde der Steier-
märkische Landtag diesen Minderheitsantrag be
schließen, so würde sich z.. B. in der Jakomini-
gasse zwischen dem Jakominiplatz und der Graz-
bacjigasse auf der ganzen Westfront folgendes er
eignen: Im Jahre 1929 würde die westliche Regu
lierungslinie der Jakominigasse mit Gemeinderats
beschluß, um mehrere Meter zurückverlegt, um für. 
die Zukunft eine bessere Verkehrsverbindung vom 
Jakominiplatz zur Conrad-von-Hötzeridorf-.Straße, 
zu sichern. Damit ist festgelegt, daß die vor der Re
gulierungslinie liegenden Baumassen nicht vergrö
ßert werden dürfen. Das heißt aber nicht, daß in 
älleh Häusern, welche die Westfront der Jakomini
gasse darstellenr sonach die Geschäftslokale keinem 

anderen Verwendungszweck zugeführt bzw. zu die
sem Zweck instandgesetzt oder umgebaut werden 
dürfen. 

Es wäre nach dem sozialistischen Minderheits
antrag z. B. nicht möglich, daß ein Büro in eine 
Arztordination umgewandelt wird oder daß ein 
Schuhgeschäft in ein Geschäft für einen Elektro-
mechaniker umgebaut wird. Es wäre also nicht 
möglich, die Nutzung dieser Räume den jeweiligen 
wirtschaftlichen Erfordernissen anzupassen und 

^jene Nutzung wahrzunehmen, die sich aus den ge
änderten wirtschaftlichen Verhältnissen ergibt. Eine 
solche Beschränkung wäre eine kalte Enteignung 
und sie wäre darüber hinaus auch wirtschaftlich 
nicht vertretbar. Sie würde schließlich z. B. für die 
Jakominigasse langsam aber sicher zur wirtschaft
lichen Verödung der gesamten Häuserfront führen. 
Von Zeit zu Zeit rutscht der SPÖ immer wieder 
die geringe Eigentumsfreundlichkeit zwischen den 
Fingern durch. (Erster Landeshauptmannstellver
treter DDr. Schachner-Blazizek: „Geh weg!") 

Stimmen sie einem Gesetz zu, mit dem das Eigen
tum geschützt wird, dann tut es ihnen schön bald 
leid, wie beim Gesetz über die Flächehnutzungs-
und Bebauungspläne. Sie sagen ja selbst, die Zu
stimmung zu eigentumsfreundliehen Gesetzen sei 

-^irrrFerrleiHthrers^ts^eweserrT^ 
geht es wenigstens ein bißchen ehrlicher zu. Das 
ist eine Dernaskierung, da zeigen sie den Man
gel an Eigentumsfreundlichkeit'ganz offen. Mir ist 
die Haltung der SPÖ in dieser Hinsicht immer un
verständlicher, weil doch immer mehr Anhänger 
auch ihrer Partei auf Grund der besseren Lebens
und Einkommens Verhältnisse ein Grundstück oder 
ein Haus besitzen. Auch die Mitglieder des freien 
sozialistischen Wirtschaftsverbandes werden wenig 
Ursache haben, ihnen für diesen Minderheitsantrag 
besonders zu danken. (Landesrat Gruber: „Sie 
machen sich.Sorgen!":) 

Seien Sie froh, daß Sie das genießen können, was 
Ihnen andere zugeführt haben. (Landesrat Seba
stian: „Wer sind die anderen?" — Erster Landes-" 
hauptmannstellvertreter DDr. Schachner-Blazizek: 
„Sind das am Ende Sie, Herr Kollege?") 

Zum zweiten Minderheits vor schlag ist zu sagen, 
daß die Vorlage ohnehin nur Höchstgrenzen vor
sieht. Den örtlichen Gegebenheiten angepaßt, kön
nen Zierglieder oder Gebäudesockel oder auch 
Schaufenster ohne weiteres 20 cm über die Stra
ßenfluchtlinie vortreten, in bestimmten Fällen aber, 
können auch schon 10- cm zu viel sein. Dasselbe gilt 
auch bei Gehsteigen mit mehr als zwei Meter Breite 
und mit,dem Mindestmaß von 40 cm. Der soziali
stische Minderheitsantrag scheint uns hier engstir
nig und eine unnütze Beschränkung der Ermessens
freiheit der Baubehörde. 
. Der dritte Minderheitsantrag zu § 21 stellt eine 

völlig unverständliche Einschränkung für die Ge
staltung von Bauten an den Grundgrenzen dar und 
sie unterbindet ohne jeden Grund das Einverständ
nis zweier Grundnachbarn hinsichtlich der Gestal
tung einer an der Grenze liegenden Hauswand, 
Warum sollte z. B. ein Haus, das mit Zustimmung 
des Nachbarn an die 'Grundgrenze des. Nachbarn 
gebaut wird, partout eine fensterlose Feuermauer 
aufweisen, obwohl der Anrainer durch sein Einver
ständnis zum Ausdruck gebracht hat, daß er nie 
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daran anbauen will. (Landesrat Bammer: „Es gibt 
ja Erben!") 

Der Minderheitsantrag der Sozialisten würde 
zweifellos auch dazu beitragen, daß die Gestaltung 
der Gebäude schwieriger und gewiß auch unan
sehnlicher wird und daß Feuermauern als äußere 
Begrenzung verewigt werden, wo sie gar deinen 
Zweck zu erfüllen haben. Was soll denn damit er
reicht werden? 

Zum fünften Minderheitsantrag, wonach die Auf
stellung von Motoren, Maschinen, Apparaten und 
Gegenständen auch dann der Bewilligung der Bau
behörde unterliegen, wenn dies ohnehin im Rah
men einer Betriebsanlage vorgenommen wird, de
ren Genehmigung nach den gewerberechtlichen Be
stimmungen zu erfolgen hat, ist völlig überflüssig. 
Er würde ja nur zu Komplikationen führen. (Lan
desrat Bammer: „Irrtum!") 

Bei Errichtung eines Betriebes, meine Damen 
und Herren, das muß Ihnen doch bekannt sein, der 
der Gewerbeordnung unterliegt, müssen ohnehin 
die Betriebsanlagen eingehend geprüft und ein Be
triebsstättengenehmigungsverfahren durchgeführt 
werden. Dieses Verfahren ist sehr weitläufig, ge
währleistet wesentlich umfangreichere Anrainer
rechte und bietet viel mehr Möglichkeiten, die öf
fentlichen Interessen in dieser Hinsicht wahrzu
nehmen, als etwa die Bauordnung. 

Ein zusätzliches Verfahren auch nach der Bau
ordnung würde nur eine Doppelgeleisigkeit dar
stellen, Kosten verursachen, die Errichtung von 
Betriebsstätten erschweren. Dabei haben wir Kom-
mjssionitis genug. Meine Damen und Herren, dies 
würde nur Schwierigkeiten machen, und wir leh
nen es daher ab. 

Die Einbeziehung von Werbeeinrichtungen in die
sen Paragraphen scheint uns überflüssig, weil ohne
hin der § 56 diese Frage regelt. 

Die von den Sozialisten gewünschte Abänderung 
des § 57 Abs. 2, wonach die sogenannten „Bagatell-
bauten" im Rahmen der Landwirtschaft nur dann 
von der Bewilligungspfiicht ausgenommen werden, 
wenn sie nicht für die Tierhaltung bestimmt sind, 
würde meiner Meinung nach, eine Schikane für die 
Bauernschaft darstellen. 

Soweit es sich um die Grenzgebiete zwischen 
Städten und ländlichen Gebieten handelt, ist ohne
hin festgehalten, daß die Nachbarschaft nicht beein
trächtigt werden darf, sei es durch Geruch und an
deres mehr. Aber darüber hinaus muß es dem 
Landwirt auch möglich sein, solche untergeordnete 
Bauten zu errichten oder umzubauen, auch wenn 
sie für die Tierhaltung bestimmt sind. Es müßte ja 
sonst jeder Bauer, wenn er einen kleinen Hasen
oder Hühnerstall versetzt, oder einen solchen klei
nen Stall baulich verbessert, um eine Baugenehmi
gung einkommen. Das geht glaube ich doch zu weit. 
(Abg. Vinzenz Lackner: „Wer von den Bauern hat 
denn noch einen Hasen!") 

Es sind vor allem, Herr Abg. Lackner, das wer
den Sie ja wissen, vielfach die an den Stadtrandge
bieten lebenden Nebenerwerbsbauern, die mit einer 
kleinen Landwirtschaft und mit der Kleintierhal
tung sich ihren Lebensstandard verbessern. Ich 
sehe keine Ursache, daß man diesen Leuten das Le
ben erschwert, sie haben es ohnehin schwer genug. 

(Landesrat Bammer: „Am Stadtrand wird niemand 
etwas dagegen haben, wohl aber im Zentrum!") 

Zusammenfassend, meine Damen und Herren, 
möchte ich nun feststellen, daß die neue Bauord
nung natürlich in manchen Bereichen einen Kom
promiß zwischen den verschiedenen Interes
sentenwünschen darstellt, aber wir glauben, 
daß diese Kompromisse ausgewogen, überlegt und 
im gesamten gesehen, der Bauwirtschaft, den Bau
interessenten und der Bauwirtschaft dienlich sind. 
Die neue Bauordnung ist zweifellos ein modernes 
und den zukünftigen Bedürfnissen Rechnung tra
gendes Gesetz, soweit wir überhaupt in der Lage 
sind, die Dinge ein wenig vorauszusehen. Sie 
schafft Klarheit, Vereinfachung und sie bringt für 
alle Beteiligten wesentliche Erleichterungen. 

Ich möchte nun abschließend allen, die am Zu
standekommen dieses Gesetzes mitgearbeitet haben, 
den Beamten des Amtes der Steiermärkischen Lan
desregierung, all den Fachleuten und Institutionen, 
die zu Rate gezogen wurden und auch den Abgeord
neten, die sich vielfach mit der Materie sehr sehr 
eingehend befaßt haben, für die geleistete Mitarbeit 
danken und ich hoffe und wünsche, daß die neue 
Bauordnung für den zentralen und wichtigen Be
reich der Volkswirtschaft — nämlich für die Bau
wirtschaft — ein gutes und brauchbares Instrument 
auf möglichst lange Zeit darstellen wird. 

In diesem Sinne wird die Österreichische Volks
partei diesem Gesetz — laut der Vorlage — ihre 
Zustimmung erteilen. (Beifall.) 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Frau Abg. 
Johanna Jamnegg. Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Jamnegg: Hoher Landtag, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir nun 
kurz eine Stellungnahme zu einigen Bestimmun
gen der Bauordnung, die sich auf den Wohnungs
bau beziehen. Ich darf hier zunächst mit Genug
tuung feststellen, daß in der neuen Bauordnung — 
wie sie nunmehr zur Beschlußfassung vorliegt — 
Forderungen berücksichtigt sind, die wir in ver
schiedenen Anträgen und auch bei den Beratungen 
erwogen haben. So ist seit langem eines unserer 
dringlichsten Anliegen beim Wohnungsbau, eine 
höhere Bauqualität zu erreichen. Hier haben wir 
uns ganz besonders auch dafür eingesetzt, daß beim 
Bau neuer Wohnungen für einen besseren Wärme
schutz und für einen wirksamen Schallschutz ge
sorgt wird. Tatsache, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, ist jedenfalls, daß bisher auf diesem 
Gebiet trotz der seit Jahrzehnten bekannten und 
sich immer weiter entwickelnden Wissenschaft und 
Praxis der Wärme- und Schallschutztechnik selbst 
die Mindestwerte reichlich oft nicht eingehalten 
werden. Und es ist daher kaum verwunderlich, daß 
die berechtigten Klagen jener, die in diesen mehr
geschossigen, sogenannten hellhörigen Wohnhäu
sern wohnen müssen, über den mangelnden Schall
schutz nicht verstummen. Ebenso wenig, meine Da
men und Herren, die Klagen über die unverhält
nismäßig hoch anfallenden Beheizungskosten als 
Folge oft ungenügenden Wärmeschutzes in diesen 
Wohnungen. 

Wenn man nun weiß, Hoher Landtag, daß es 
möglich ist, durch vermehrten Wärmeschutz und 
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zwar unter Anwendung der Erfahrungen der 
Wärmeschutztechnik an Stelle des gerade noch ein
gehaltenen oder oft auch unterschrittenen Mindest-
wärmeschutzes, die halben Brennstoffkosten zu er
sparen, so ist hier — glaube ich — auch die wirt
schaftliche Bedeutung des Wärmeschutzes zu sehen. 
Die staatliche Versuchsanstalt für Wärme- und 
Schallschutztechnik in Wien hat zudem errechnet, 
daß bei Anwendung der in den ÖNormen empfoh
lenen Werte des Wärmeschutzes bei Benutzungs-
dauer einer Wohnung in einem Zeitraum von etwa 
50 Jahren das eine Ersparnis von sage und schreibe 
50 Prozent der Baukosten bedeutet. So daß man 
sagen kann, daß im Vergleich dazu die Mehrkosten 
sowohl für einen besseren Wärmeschutz als auch 
für einen wirksamen Schallschutz, den man ja auch 
kombiniert herstellen kann, verhältnismäßig gering 
sind; wobei auch noch zu berücksichtigen ist, daß 
bei höherem Wärmeschutz die Instandhaltungs
kosten für Putz, für Malerei, Rostschutz und der
gleichen sich entsprechend vermindern. Bei ent
sprechender Güte der Wärmedämmung könnten 
sich gleichzeitig auch verschiedene Bauschäden ver
meiden lassen wie etwa — und diese kritische An
merkung sei mir gestattet — das kommt hin und 
wieder vor, daß nach Bezug einer Wohnung der 
Verputz herunterfällt oder daß sich nach fünf bis 
zehn Jahren noch Risse im Verputz zeigen, insbe
sondere aber auch die Schimmelbildung wäre hier 
zu erwähnen, die ja nicht selten vorkommt. 

Das ließe sich bei entsprechender Güte der 
Wärmedämmung vermeiden. Aber die Frage des 
Wärme- und Schallschutzes ist noch aus der Sicht 
der Volksgesundheit zu sehen. Ich habe schon Ge
legenheit gehabt im Hohen Haus ausführlich über 
dieses Problem zu sprechen. Ich wollte nun noch
mals darauf hinweisen. Zur Verbesserung des 
Wärme- und Schallschutzes, wie überhaupt der 
Bauqualität, sind also eine Reihe von Bestimmun
gen in der neuen Bauordnung enthalten. Wichtig 
erscheint mir dabei, und hier wurde sowohl durch 
den Herrn Berichterstatter als auch durcbfclen Vor
redner schon darauf hingewiesen, daß im § 61 
Abs. 5 der Bauordnung für die Erfüllung der Be
stimmungen hinsichtlich der Erfordernisse für einen 
Bau, wie sie im § 15 Abs. 1 umrissen sind, bei 
Planung und Ausführung als Nachweis die ÖNor
men geltend gemacht werden können. Dazu gestatte 
ich mir, Hohes Haus, auf unseren Antrag zu ver
weisen, wo wir gefordert haben, die Gewährung 
öffentlicher Förderungsmittel für den Wohnungs
bau davon abhängig zu machen, daß bei der Bau
ausführung mindestens den Bestimmungen der 
ÖNorm Rechnung zu tragen ist. Ich glaube es wäre 
richtig und ich möchte daher die Hohe Landesregie
rung darum bitten, daß diese Bedingung bei der 
Vergabe der Wohnbauförderungsmittel an Gemein
den und gemeinnützige Wohnbauvereinigungen 
auch Aufnahme findet in den Richtlinien über die 
nähere Erläuterung der Verordnungen der Landes
regierung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 
1968, die derzeit in Beratung stehen. Daß also schon 
bei der Vergebung entsprechende Auflagen im Hin
blick auf die Qualität erteilt werden. 

Bei allem ist es notwendig, daß auch die Baube
hörde bei der Baubewilligung vorsorgt, daß eine 
gute Wohnungsqualität geschaffen wird. Die Be

stimmungen der Bauordnung sind so gefaßt, daß 
die Baubehörde auch eine gesetzliche Handhabe hat 
vorzusorgen, daß deren Einhaltung gewährleistet 
ist. 

Nun kurz noch ein Wort zu den Baustoffen. Auch 
darüber ist schon gesprochen worden. Auch ich 
möchte mir hier eine kurze Aussage erlauben zu 
den Baustoffen, die als wesentlicher Faktor für die 
Bauqualität betrachtet werden müssen. Wir wis
sen, daß die Weiterentwicklung auf diesem Sektor 
immer neue Baustoffe auf den Markt bringt. Im 
§ 16 ist verankert, daß nur taugliche Baustoffe ver
wendet werden und im § 17 ist festgelegt, daß die 
Landesregierung auf Ansuchen über die Tauglich
keit eines Baustoffes ein Zeugnis in Form einer Zu
lassungsbescheinigung ausstellt. Die Erfahrung 
zeigt, viele Baustoffe sind gut, aber nicht alle. Es 
wäre daher wünschenswert und empfehlenswert im 
besonderen beim Wohnungsbau, nur solche Bau
stoffe zu nehmen und zu verwenden, für die ein 
Qualitätsnachweis erbracht werden kann. Ich 
glaube, man kann auch heute noch sagen und Fach
leute bestätigen das, daß der gute alte Ziegel und 
das Holz als Baustoffe trotz der Fortschritte auf 
diesem Sektor bis heute unübertroffen sind. Ich 
glaube, es wäre richtig in der Bauordnung die ur-
sprünglich enthaltenen holzfeindlichen Bestimmun-
gen, wenn ich das so sagen darf, zu eliminieren. 

Zur Wohnungsqualität gehört aber auch die ent
sprechende Größenordnung. Wir begrüßen es sehr, 
daß durch das Wohnbauförderungsgesetz 1968 es 
den Familien erleichtert wird zu einer familienge
rechten Wohnung zu kommen. Wir dürfen als si
cher annehmen, daß durch die neue Wohnbauför
derung der Trend zu den kleinen Wohnungen auf
hören wird, schon deshalb, weil die Förderung 
einen Prozentsatz von 60 Prozent für jede Woh
nungseinheit vorsieht und das reicht für kinder
reiche Familien bis zu 150 m2. Hinzu kommen noch 
nach sozialen Gesichtspunkten weitere Erleichte
rungen sowohl für den Erwerb einer Wohnung als 
auch nach deren Bezug durch Wohnungsbeihilfen, 
deren neue Regelung als überaus sozial bezeichnet 
werden darf. Es wird in Zukunft also auch jenen, 
die wenig begütert, die kaum finanzkräftig sind, 
möglich sein, zu einer familiengerechten Wohnung 
zu kommen. 

Ich bin der Ansicht, daß es richtig war, in der 
Bauordnung eine Mindestgröße festzulegen. Im § 32 
wird bestimmt, daß Wohnungen mit mehr als 
einem Wohnraum eine in sich geschlossene Grund
fläche von mindestens 45 m2 haben müssen. Vielfach 
hat das Ausmaß dieser Kleinwohnungen bisher 
durchschnittlich etwa 30 m2 betragen, was sich 
selbst für Alleinstehende in der Praxis als zu klein 
erwiesen hat. Die Festlegung der Mindestgröße von 
45 m2 für diese Wohnungen ist daher sehr zu be
grüßen. 

Hinweisen möchte ich auch darauf, daß es als 
echter Mangel empfunden wird, daß in vielen bis
her erbauten Wohnungen ein Abstellraum fehlt. 
Im § 41 ist ein solcher für jede Wohnungseinheit 
zwingend vorgeschrieben. Das gleiche gilt für 
Trockenräume, deren Fehlen den Hausfrauen nicht 
wenig Kummer bereitet. Auch hier wurde _ in der 
Bauordnung für den künftigen Wohnungsbau Vor
sorge getroffen. Es sind sowohl Waschküchen als 
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auch Trockenräume in mehrgeschossigen Wohn
häusern vorzusehen. 

Der § 43, auch darauf möchte ich besonders auf
merksam machen, enthält die Bestimmungen für 
die sanitären Anlagen. Diese Bestimmungen sind 
hier so gefaßt, daß künftig diese Anlagen den Wün
schen der Wohnungswerber entsprechen. 

Zum Schluß, Hohes Haus, meine Damen und Her
ren, möchte ich noch sagen, daß diese neue Bauord
nung, die wir, wie schon gesagt worden ist, lange 
und gewissenhaft beraten haben und die wir heute 
hier beschließen werden, sicher mit dazu beitragen 
wird und eine gesetzliche Grundlage dafür ist, um 
im Wohnungsbau wesentliche Verbesserungen und 
Fortschritte erreichen zu können. Ich meine, daß es 
im Zusammenwirken aller Kräfte und mit dieser 
gesetzlichen Grundlage möglich sein müßte, zu 
einer echten Hebung der Bauqualität zu kommen. 
Was wir brauchen und was die Menschen unseres 
Landes brauchen, das ist nicht nur ein Dach über 
dem Kopf, das ist ein Heim, das den modernen An
forderungen entspricht, in dem wir uns wohlfüh
len und das auch noch ein Heim sein kann für Ge
nerationen nach uns. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zu Worte gemeldet hat sich Herr Abg. 
Dr. Klauser, ich erteile es ihm. 

Abg. Dr. Klauser: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Zunächst möchte ich mich beim Herrn Kol
legen Stöffler für die Anerkennung bedanken, die 
er unserer Arbeit im Ausschuß gezollt hat, obwohl 
ich nicht recht weiß, woher er die Zuständigkeit 
für diesen Dank nimmt. Ich möchte auch durchaus 
zugeben, meine Damen und Herren, daß wir selbst
verständlich einer ganzen Serie von Abänderungs
vorschlägen der Herren der ÖVP zugestimmt haben, 
weil sich diese der Mühe unterzogen haben, an der 
Stilistik des Regierungsentwurfes eine ganze Un
zahl von Änderungen vorzunehmen, bei denen es 
uns nicht dafürgestanden ist, da in den Kampf ein
zutreten und darüber eine Auseinandersetzung zu 
entfachen. Dennoch scheint uns das, was heute dem 
Hohen Haus vorliegt, leider nur den Charakter 
eines Teilstückes zu haben, dem wesentliche Vor
aussetzungen und Ergänzungen fehlen. Der Ober
begriff der Ordnung des Bauens, meine Damen und 
Herren, umfaßt ja mehr als die bloße Baurechts
seite. Dazu gehört genau so die Regelung der Orfs
planung, wie ein Bodenordnungsrecht, welches die 
Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ortsplanung 
und des Baurechtes noch schaffen muß; beides fehlt 
in der Steiermark. Ich kann Ihnen zu diesem Thema 
nicht viel Neues sagen, weil sich schon allzuviel 
Fachkundige dazu geäußert haben, immerhin wird 
es dem Herrn Kollegen Stöffler einige Befriedi
gung verschaffen, wenn ich ihm nunmehr Gelegen
heit dazu gebe, unsere angebliche Eigentumsfeind
lichkeit noch ein paarmal aus der Mottenkiste her
vorzuholen. Denn wir sollten uns endlich dazu ent
schließen, meine Damen und Herren, pater peccavi 
zu sagen und zuzugeben, daß unser sogenanntes 
Flächennutzungsplangesetz völlig ungeeignet und 
nichts wert ist. Ihre weitverbreitete Kritik (Landes
rat Dr. Niederl: „Es wurde einstimmig im Landtag 
beschlossen!") 

Jawohl wir haben dazu mitgestimmt, ganz rich

tig, deswegen sage ich „uns" und „pater peccavi" 
Herr Landesrat, ich beziehe mich durchaus mit ein, 
vollkommen, Sie haben ganz Recht, Ihre weitver
breitete Kritik hat es mit vollem Recht zerpflückt. 
Diese Kritik wird nur von jenen nicht zur Kennt
nis genommen, die an diese Dinge, im Gegensatz 
zu uns, Herr Kollege Stöffler, mit einer ideologi
schen Scheuklappe herangehen. Nicht ich habe den 
Begriff vom tabu des Privateigentums erfunden, 
das eine vernünftige Regelung der Orts- und Raum
planung unmöglich macht. Ich muß aber dieses 
Wort'hier zitieren, weil Sie uns neuerlich in Ihrer 
Vorrede grundsätzlich mißverstanden haben (Abg. 
Heidinger: „Mißverstehen wollen!") und uns als 
eigentumsfeindlich hinstellen. 

Die Zersiedlung unseres Landes, meine Damen 
und Herren, wird uns allen noch auf den Kopf fal
len, weil derzeit keine Handhaben bestehen, um sie 
zu lenken und im Rahmen zu halten. Die Gemein
den haben eine Fülle von Aufschließungsaufgaben 
und Arbeiten zu übernehmen, das wissen wir alle. 
Sie könnten sich einen wesentlichen Teil davon er
sparen, wenn sie eine vernünftige Planung durch
führen und auch wirtschaftlich aushalten könnten. 
Dabei sind es ja weniger die wie Inseln in der 
Landschaft verstreut stehenden Häuser, die uns in 
den Gemeinden Sorgen bereiten. Es sind vielmehr 
die Aufparzellierungen von Grundstücken in einer 
Größe von 3, 4, 5000 m2 zu drei, vier oder fünf 
Bauparzellen, wo es weder eine Aufschließung mit 
Wasserleitung, noch Kanal, Strom oder Straße gibt, 
die uns das Kopfzerbrechen bereiten und bei denen 
wir nicht recht wissen, was wir tun sollen. Man 
kann sich, glaube ich, manchmal des Eindrucks 
nicht erwehren, daß manche Leute in die Behand
lung der damit zusammenhängenden Fragen mit 
einer Einstellung herangehen, die ich am liebsten 
mit „der Papa wird's schon richten" umschreiben 
möchte. Nur daß hier leider den Gemeinden eine 
Art Zahlvaterschaft zugeschoben wird. Es ist Zeit, 
zwei Dinge zuzugeben. 1. daß wir diese Zersiedlung 
in Grenzen halten müssen und 2. daß wir dafür 
sorgen müssen, daß unsere Siedlungen, Dörfer und 
Städte funktionsfähig bleiben, weil dies nur dann 
möglich sein wird, wenn auch der Einzelne sich 
dazu durchringt, diese Gemeinschaften, zu denen ja 
jeder sein Scherflein beiträgt, nicht als Melkkühe 
zu betrachten, die es hineinzulegen gilt, sondern, 
wenn der Einzelne auch bereit ist, dafür Opfer zu 
bringen. Präsident Kennedy hat gesagt: „Frage 
nicht zuerst, was Amerika für Dich tun kann, son
dern frage, was Du für Amerika tun kannst." (Abg. 
Dipl.-Ing. Fuchs: „Für die Gehsteige!" — Heiter
keit.) 

Und diese Einstellung, Herr Kollege Fuchs, sollte 
auch bei der Behandlung dieser Dinge maßgebend 
sein. Wir aber erleben heute immer wieder, ja
wohl auch bei den Gehsteigen, daß die Gemein
den Aufschließungen, vor allem Straßenbauten, die 
die Bodenpreise in den aufgeschlossenen Gebieten 
ins Blitzblaue hinauftreiben, nur zu Preisen, durch
führen können, daß sie dort Grundeinlösungen be
zahlen müssen, die überhaupt nur durch diese Auf
schließungen erst ermöglicht werden. Es ist ja be
kannt, daß heute in der Steiermark praktisch nur 
mehr die Bundes- und Landesstraßenverwaltung 
von der Möglichkeit der Enteignung bei Straßen-
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bauten Gebrauch machen-- kann. Jeder von uns 
kennt diese Fälle. Meistens wird über diese Zu
stände von den betreffenden Stellen und von den 
zuständigen Herren mit schönen Worten hinwegge
redet. Ich brauche nur die Steirischen Berichte an
zuschauen und zu lesen, da wimmelt es von groß
artigen Ausführungen, ohne daß aber dazu beige
tragen wird, daß die dort vertretenen Ansichten 
auch verwirklicht werden könnten. Es ist aber mei
ner Ansicht nach Zeit, die Dinge beim Namen zu 
nennen, es geschieht sonst zuviel Irreparables. Die 
heutige Zeit bringt einmal die Menschen immer 
näher aneinander, es kommt selbstverständlich zu 
Ballungen in den Siedlungsgebieten und wir wer
den an ihnen ersticken, wenn wir nicht geeignete 
Grundlagen für eine entsprechende Planung schaf
fen. Da muß eben der Einzelne im Interesse der Zu
kunft dieser Gemeinschaft zu gewissen Opfern be
reit sein. Deswegen muß die Gemeinschaft noch 
lange nicht als der böse Feind angesehen werden, 
den es in erster Linie zu schröpfen gilt. Es ist nicht 
einzusehen, warum ein Grundeigentümer, der durch 
eine Planung zu höheren Grundpreisen kommt und 
die Vorteile dieser Planung genießen kann, die an
dere bezahlt haben, nichts dazu beizutragen hat, der 
von einer solchen Planung Benachteiligte aber sich 

-airT±te-G«mems€ha#Hi^aIten45arHt^s^w^re-^eiVd.a6-
hier ein gewisser Ausgleich gefunden wird. (Abg. 
Egger: „Wird das in der Bauordnung geregelt?") 

Verehrte Frau Kollegin Egger, das gehört zur 
Bauordnung, weil eben die Bauordnung ohne diese 
Dinge nur ein Halbes ist und in der Luft hängen 
bleibt. Deswegen muß endlich dazu etwas gesagt 
werden, Sie werden mir das Recht dazu — glaube 
ich — nicht bestreiten. (Abg. Egger: „Ich habe nur 
gefragt!") 

Bestreiten können Sie es, aber Sie werden damit 
nicht viel Erfolg haben, sagen wir so. 

Wir glauben jedenfalls, meine Damen und Her
ren, ich darf hier ruhig sagen, unsere Fraktion 
glaubt, daß es zweckmäßiger gewesen wäre, dem 
Beispiel der Musterbauordnung zu folgen und diese 
Dinge als Ganzes zu sehen und nicht als ein Stück
werk zu beträchten. Wir glauben aber auch, daß bei 
der Behandlung dieser Dinge vor allem, Herr Kol
lege Fuchs, vom Wohl der Allgemeinheit, nicht aber 
vom Nutzen des Einzelnen ausgegangen werden 
soll. (Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: „Da haben wir aber 
verschiedene Vorstellungen, Herr Kollege!") 

Wir haben ja schön einmal davon gesprochen, 
wer hier „Gemeinnutz geht vor Eigennutz" im 
Auge hat und das Umgekehrte als Parole für rich
tig hielt. Doch ich zitiere das, weil uns ja das neuer
lich vom Herrn Kollegen Stöffler vorgeworfen 
worden ist. Ich gebe schon zu, daß sich über diese 
Dinge dann anders reden ließe, wenn die Gemein
den über unbegrenzte finanzielle Mittel verfügen 
würden. Es hat aber gar keinen Sinn, so zu tun, als 
ob es der Fall wäre, wir wissen alle miteinander, 
daß bei der Regelung: der öffentlichen Finanzen-die 
Gemeinden bekanntlich die Letzten sind, so daß 
den Letzten die Hunde beißen, wie es so schön 
heißt. Es hat daher gar keinen Sinn, so zu tun, als 
ob bei der Handhabung der Planung und des Flä-
chennutzungsplangesetzes gerade die Gemeinden 
aus der wirtschaftlichen Situation heraus die Er

füllung dieses Gesetzes tatsächlich herbeiführen 
könnten, daher gehört es novelliert und ersetzt. 

Im Vergleich zu den Gemeinden, meine Damen 
und Herren, geht es dem Land und dem Bund ge-~ 
radezu unverhältnismäßig gut, man kann bei den 
Gemeinden von einer Finanznot sondergleichen 
sprechen und wir erleben es ja hier im Haus, wie es 
bei Land und Bund aussieht, ich kann nur aus mei
ner eigenen Erfahrung sagen, so gut möcht es mir 
gehen wie dem Land Steiermark. Wir sind jeden
falls, meine Damen und Herren, bei der Stellung
nahme zu dem vorliegenden Gesetz vom Gedanken 
des Gemeinwohles ausgegangen. Wir haben schon 
vorher Herr Kollege Stöffler — weil das ja oft ge
nug aufgewärmt wird — gewußt, daß wir uns der 
Gefahr aussetzen, daß Sie unsere Eigentumsfeind
lichkeit hier zitieren, wir nehmen das aber deswe
gen in Kauf, weil wir nicht neuerlich — und da 
haben Sie die Antwort Herr Landesrat Niederl — 
in den Fehler verfallen wollen, aus Scheu vor sol
chen Behauptungen über unsere angebliche Eigen
tumsfeindlichkeit Bestimmungen und Formulierun
gen zu akzeptieren und zu schlucken, die unserer 
Meinung nach den Interessen der Allgemeinheit 
widersprechen. 

Wir sind nicht der Ansicht, meine Damen und 
^Ierren7-d^friia5-jv^rMeg«nd^-G«s«tz-%ei-eleiM'äsehen-
Entwicklung auf allen Gebieten wieder weiß Gott 
wie lange wird in Geltung bleiben können. Wir 
halten es auch nicht für den Stein der Weisen, wir 
glauben aber immerhin, daß es ganz brauchbar sein 
wird. 

Die neue Bauordnung hat ja nicht nur uns, son
dern die ganze Öffentlichkeit ausreichend beschäf
tigt. Wir haben gehört, daß wir zunächst die Frage 
zu beantworten hatten, ob wir uns mit einer Bau
ordnung zufrieden geben sollten. Es ist richtig, daß 
hier vor allem die Schwierigkeiten der Abgrenzung 
und der Definition so groß sind, daß letzten Endes 
die Ungerechtigkeit gleich groß sein würde, ob man 
j.etzt zwei Bauordnungen schafft oder ob man eine 
einzige für das Land Steiermark akzeptiert. Des
halb haben wir letzten Endes uns damit einver
standen erklärt, daß keine neue Bauordnung für 
Land und Stadt gesondert geschaffen wird, sondern 
daß es zu einer einheitlichen Regelung für das 
ganze Land kommt, obwohl selbstverständlich diese 
Lösung auch wieder einige Nachteile mit sich bringt, 
die man von diesem Gesichtspunkt her sehen muß. 
Die meisten Ausnahmen für die Landwirtschaft 
haben deshalb unsere Zustimmung gefunden, weil 
wir damit zu der vorliegenden einheitlichen Rege
lung beitragen wollten und uns dessen bewußt wa
ren, daß eine Reihe von Forderungen, die für die 
Regelung der Verbauung im Stadtkern notwendig 
sind und geschaffen werden müßten, nur durch 
Sondergesetze geregelt werden kann. 

Ich glaube nicht, Herr Kollege Stöffler, daß es 
möglich sein wird, mangels der Verordnungs
ermächtigung, diese Dinge im Verordnungsweg re
geln zu können. Der Landtag wird sich sicherlich 
mit solchen Sondergesetzen befassen müssen, weil 
zweifellos eine Reihe von solchen Dingen einer ge
sonderten Behandlung bedürfen. Es mag zwar sein, 
daß man mit den vorhandenen Bestimmungen über 
die Hochhäuser das Auslangen wird finden können, 
obwohl ich persönlich das bezweifle. Es ist ja dazu 
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auch erst im Ausschuß gekommen. Ich darf daran 
erinnern, daß es in der Regierungsvorlage geheißen 
hat, daß Hochhäuser nur dort errichtet werden dür
fen, wo sie auf Grund eines Bebauungsplanes für 
zulässig befunden worden sind. Nur deshalb weil 
es solche Bebauungspläne in der Steiermark nicht 
gibt, ist dann dieser Passus gefallen. 

Es wird notwendig sein, daß Sonderregelungen 
für Großwarenhäuser geschaffen werden. Man 
braucht nur an den Brüsseler Warenhausbrand den
ken, um sich dessen bewußt zu werden, daß die 
vorhandenen Bestimmungen in der vorliegenden 
Bauordnung nicht ganz reichen. Es wird notwendig 
sein, für Tankstellenbauten, für Aufzüge, für die 
Verwendung von Gas und Flüssiggas, für die Er
richtung von Ölfeuerungsanlagen, für die Errich
tung von Saisonbauten oder von besonderen Be
triebsbauten Sonderregelungen zu schaffen. Das 
steht uns noch bevor. Ich weiß auch nicht, ob es auf 
die Dauer genügen wird, für Versammlungsräume 
und Theaterbauten die Wiener Bestimmungen ana
log heranzuziehen. Diese Sonderregelungen haben 
einen gewissen finanziellen Nachteil. Ein Prüfer des 
Finanzamtes für Gebühren und Verkehrssteuern 
hat uns darauf aufmerksam gemacht, daß die Fi
nanz auf dem Standpunkt stehe, daß Bauansuchen, 
die nicht nur nach der Bauordnung zu behandeln 
sind, sondern bei denen die verschiedenen Neben
gesetze zur Behandlung herangezogen werden müs
sen, so oft mit 15 Schilling gestempelt werden müs
sen, als solche Gesetze zur Behandlung in Frage 
kommen. Vielleicht wäre es der Landesregierung 
möglich, eine solche fiskalische Sondertour zu be
seitigen und künftighin zu verhindern. Das alles 
sind Schönheitsfehler, die im wesentlichen dann 
nicht zu vermeiden sind, wenn man sich grundsätz
lich zu einer einzigen Bauordnung bekennt. Sie 
müssen daher in Kauf genommen werden. Es läßt 
sich darüber streiten, ob es zweckmäßiger gewesen 
wäre, diese ganzen Sonderregelungen, die für einen 
Großteil der Bürgermeister kaum je zur Anwen
dung kommen, in das vorliegende Gesetz ein
zubauen, weil dadurch die Übersichtlichkeit sehr 
stark gelitten hätte. Die klare Gliederung wäre 
zweifellos verlorengegangen. 

Bei der Behandlung der einzelnen Bestimmungen 
der neuen Bauordnung haben wir versucht, zu all
gemeinen Formulierungen zu kommen, die nicht zu 
kasuistisch sein sollten, um den Bürgermeistern und 
Sachverständigen etwas Spielraum zu lassen. Wie 
immer bei der Einräumung eines gewissen Ermes
sens läßt sich über die Zweckmäßigkeit'dieses Vor
ganges streiten, weil letzten Endes nur die Praxis 
und die Anwendung die Einräumung dieses Ermes
sens rechtfertigen kann. Nur dort, wo man der 
Meinung sein kann, daß sich die Voraussetzungen 
nicht so rasch ändern werden, wie bei den Maß
angaben für die Räume oder die Stufenhöhen und 
ähnliches, sind solche ganz genau bindende Bestim
mungen enthalten. 

Die ÖNormen wurden schon angeschnitten. Es 
war so, daß es im ursprünglichen Regierungsent
wurf geheißen hat, daß man sich auf sie nur dann 
berufen kann, wenn sie von der Landesregierung 
anerkannt wurden und ihre Anerkennung kundge
macht wurde. Wegen dieses letzten Nebensatzes hat 
es ausführliche Diskussionen gegeben. Das Normen

gesetz schreibt vor, daß die Veröffentlichung nur 
durch den dort näher definierten Verein vorgenom
men werden kann. Auch würde eine Veröffent
lichung im Landesgesetzblatt, selbst wenn sie zu
lässig wäre, zu unmöglichen Weiterungen führen. 
Wir hätten einen doppelten oder dreifachen Um
fang und entsprechend gestiegene Kosten und ha
ben uns daher auf diese gemeinsame Formulierung, 
die Sie jetzt vorfinden, geeinigt, allerdings mit dem 
Bemerken, daß wir unter Umständen einen Ein
spruch der Bundesregierung bewußt in Kauf neh
men müssen. Es ist nicht so, daß wir heute durch 
die Aufnahme in die Bauordnung den ÖNormen 
sozusagen Gesetzeskraft verschaffen. Sie sind ledig
lich eine Beweiserleichterung. 

Nach der Umstellung der Systematik, über die 
sich sicherlich streiten läßt, aber bei der es uns nicht 
dafür gestanden ist, hier in nähere Debatten einzu
steigen, weil immerhin zwar die Tradition für die 
Beibehaltung der bisherigen spricht, die nunmeh
rige aber etwa dem Garig des Bauverfahrens ent
spricht, finden Sie am Anfang der neuen Bauord
nung die detaillierten Widmungsbestimmungen. 
Hervorzuheben ist, daß ein Baubescheid erst dann 
erlassen werden kann, wenn der Widmungsbescheid 
in Rechtskraft erwachsen ist. Auch darüber hat es 
etliche Debatten gegeben. Ich glaube aber, daß man 
aus Gründen der Rechtssicherheit der jetzigen For
mulierung zustimmen muß. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich auf den 
Standpunkt gestellt, daß auch wenn Widmungs
und Bauverfahren in einem behandelt werden, in 
Wirklichkeit zwei Bescheide vorliegen, so daß unter 
Umständen bei einer nicht ganz vollkommenen An
fechtung die Gefahr bestand, daß ein Teil rechts
kräftig wird. Das hätte zu einer Gefährdung ins
besondere der Anrainer geführt. 

Im neuen Gesetz sind eine Unzahl von Begriffen 
enthalten, von denen nur ein Bruchteil definiert ist. 
Wir waren der Meinung, daß ein Großteil dieser 
Definitionen als bekannt vorausgesetzt werden kann 
und eine Wiederholung entfallen kann. 

Ich kann es mir ersparen auf weitere Einzelhei
ten des vorliegenden Gesetzes einzugehen. Die 
meisten dieser Einzelheiten sind ohnedies zum Teil 
heute schon erörtert worden. 

Zu unseren Minderheitsanträgen muß ich doch 
ein paar Worte finden. Wir haben sie gerade des
halb aufrecht erhalten, weil wir glauben, daß un
sere Anträge den Interessen der Bevölkerung und 
Allgemeinheit dienlicher sind, als jene Bestimmun
gen, die heute in der Regierungsvorlage sind. Wir 
sind der Meinung, daß z. B. die Baufluchtlinie 
strenger eingehalten werden muß, als dies im § 7 
Abs. 4 vorgesehen ist und wollen daher Umbau
möglichkeiten in Bauten, die vor dieser Linie ste
hen beschränken. Der Herr Kollege Stöffler hat den 
Begriff des Verwendungszweckes hier falsch ausge
legt. Wenn aus einer Schuhmacherwerkstätte ein 
anderes Geschäft wird oder aus einem Büro eine 
Ordination, so ist das keine Änderung des Verwen
dungszweckes, Die Änderung des Verwendungs
zweckes würde nur dann vorliegen, wenn man z. B. 
aus einer Wohnung ein Geschäft macht. Das ist 
dann eine Änderung des Verwendungszweckes. Die 
derzeitige Formulierung heißt nichts anderes, als 
daß die Gemeinde für die Einhaltung der Bau-



1509 36; Sitzung des Steierm. Landtages, VI. Periode — 3. Juli 1968 

fluchtlinie nur unter ganz außerordentlichen finan
ziellen Opfern sorgen kann, weil dem Eigentümer 
die Möglichkeit zu Wertsteigerungen auch dann ge
geben ist, wenn die Bauflüchtlinie längst festgesetzt 
ist. 

Ich gebe schon zu, es geht hier darum, wen und 
was man in erster Linie als wichtig erkennt und 
wem man den Vorzug gibt, den Interessen der in 
der Gemeinde vereinigten Allgemeinheit oder den 
Interessen des betroffenen Einzelnen. Für den mag 
es vielleicht eine gewisse Härte darstellen, das 
gebe ich schon zu, es ist aber an der Zeit, daß wir 
zugeben, daß es ohne solche Maßnahmen nicht geht 
und daß es eine vernünftige Planung -und eine ver
nünftige Regelung auch für die Zukunft ohne den 
Mut zu solchen Maßnahmen nicht geben kann. (Abg. 
Stoffler: „Wir werden nie den Mut haben, auf Ko
sten des Einzelnen diese kostspieligen Maßnahmen 
zu treffen!") 

Ja sicher Herr Kollege, nur ist das falsch, was Sie 
sagen, ich bin ja durchaus dafür, daß der Einzelne 
für das entschädigt wird, was ihm im Zeitpunkt 
der Erlassung der entsprechenden Verordnung ge
nommen wird, daß er aber in Zukunft, trotz Kennt
nis der Absichten der Gemeinde Wertvermehrun
gen vornehmen kann, das können Sie mir nicht bei-

—bräagen, das ist^m-JJnsinri^CAbg^SiDiilerj^JJasJsl, 
Ihre Meinung!") 

Ja sicherlich. Auch unsere Forderung Herr Kol
lege, jene Gebäudeteile enger zu begrenzen, das 
haben Sie ja auch angeschnitten, die auf die Geh
steige hinausragen dürfen, kommt auch von dort 
her, Sie sagten, warum soll man nicht 20 oder 
40 cm aushalten, na wir halten es eben nicht aus. 
Gerade in der Gemeinde Graz werden die Gehsteige 
noch und noch verschmälert, weil man eben Ver
kehrsflächen auf den Straßen schaffen muß und da 
sagen Sie, wir sollen doch diese 40 cm nicht so 
ernst nehmen. Sie sind aber ernst zu nehmen, weil 
sie eben die für die Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehenden Verkehrsflächen in einem Maß beschrän
ken, das wir nicht für vertretbar halten. Im In
teresse der Allgemeinheit liegt unserer Meinung 
nach, wenn Sie dem auch nicht zustimmen, der 
Antrag zu § '21 Abs. 1 aber insbesondere natürlich 
zu § 46 a, den Sie ja unterschlagen haben. Es dreht 
sich um die Blitzschutzanlagen und ich begreife 
schon, daß Sie da kein ganz reines Gewissen haben. 
Ich habe auch Verständnis dafür, Herr Kollege, daß 
auf Grund der Vorfälle der vergangenen Jahre 
eine gewisse Aversion dagegen besteht, Blitzschutz-
anlagen vorzuschreiben. Wir wissen aber, daß die 
Techniker der Meinung sind, daß die Blitzschutzan
lagen zweckmäßig wären, allerdings verlangen sie 
bekanntlich auch eine Überprüfung in regelmäßigen 
Abständen. Die Regierungsvorlage und auch unser 
Minderheitsantrag sind ohnedies so gefaßt, daß der 
Baubehörde ein weiterer Spielraum geblieben wäre, 
Blitzschutzanlagen vorzuschreiben öder nicht. Wir 
sind aber nicht der Meinung, daß die Streichung 
dieses Paragraphen^ besser geeignet ist, das bis
herige Vertreterunwesen auf diesen Gebieten hint-
anzuhalten. Man kann • genau so gut den Stand
punkt vertreten, daß die Bevölkerung durch, die 

• Aufrechterhaltung dieser Bestimmungen besser zu 
schützen sei, weil dann eben ein für allemal klar-

* gestellt worden wäre, wo die ; Baubehörde Blitz

schutzanlagen für notwendig hält und wo nicht. Ich 
bedauere daher im Interesse der Allgemeinheit, daß 
es nicht gelungen "ist, die Mehrheit dieses Landtages 
von unserer Auffassung zu überzeugen. 

Wir sind auch für die Bewilligungspflicht von 
Werbeeinrichtungen. Der § 56, den mein Vorredner 
zitiert hat, ist so allgemein gehalten, daß er in der 
Praxis keinerlei Handhabe bietet, die Einhaltung 
der dort enthaltenen deklaratorischen Bestimmun
gen zu erzwingen. Wir wissen ja nicht einmal, wann 
solche Werbeeinrichtungen aufgestellt werden und 
allen Damen und Herren des Hohen Hauses dürfte 
es ja wohl einleuchten, daß es wesentlich schwieri
ger und umständlicher ist, etwas hintennach zu be
seitigen oder zu korrigieren, als vorher zu sagen 
wie es sein soll. Die Erfahrung hat uns auch ge
lehrt hinsichtlich der Versprechungen, die uns im 
Zusammenhang mit den Werbeeinrichtungen ge
macht wurden, skeptisch zu sein. Es war ja im Zuge 
der Beratungen davon die Rede, daß ein Gesetz 
kommen werde — ich nehme an, daß es sich um 
dasselbe Gesetz handelt, das Sie Ortskernerhaltungs-
gesetz genannt haben — das für die verbauten Ge
biete etwa dem entsprechen soll, was etwa heute 
das Landschaftsschutzgesetz auf dem Lande ist. Ich 
weiß nicht, ob das Gesetz also in diese Richtung 
gehen wird, ich kenne auch den Entwurf nicht, da
her ist es mir auch nicht möglich, dazu mehr zu sa
gen. Ich bin nur skeptisch, sagen wir, wir lassen 
uns lieber hintennach angenehm überraschen als 
dann enttäuscht zu sein. 

Es wird zwar, meine Damen und Herren, bei uns 
sehr viel geschrieben, geredet über Altstadtsanie
rung, Erhaltung des Ortsbildes, Fassadenaktion, 
Färbelungspläne und ähnliches mehr, leider aber 
hören wir diese Ausführungen schon seit Jahren 
ohne Taten zu sehen, die der Baubehörde eine ent
sprechende Möglichkeit zum Einschreiten geben 
würde. Auch hier haben wir zunächst versucht, ge
rade bei den Werbeeinrichtungen, eine Trennung 
vorzunehmen, zu unterscheiden bei welchen Werbe
einrichtungen eine Bewilligungspflicht nicht not
wendig wäre und jene herauszuziehen, die einer 
Regelung bedürfen. Auch hier sind wir leider dar
an gescheitert, daß wir keine brauchbare Abgren
zung gefunden haben. Und daher scheint uns das 
geringere Übel immer noch in der allgemeinen Be
willigungspflicht aller Werbeeinrichtungen zu lie
gen, auch wenn dies einen gewissen Verwaltungs
aufwand bedeutet hätte. 

Meine Damen und Herren, wir hoffen, daß die 
Sonderregelungen, die heute schon angeführt wor
den sind, in Bälde verwirklicht werden. Wir hoffen 
vor allem, daß auch die Mehrheit des Landtages 
sich der Notwendigkeit nicht länger verschließen 
wird, auch in unserem Bundesland jene Voraus
setzungen für die Handhabung der Bauordnung zu 
schaffen, die den Gemeinden eine Planung auf 
lange Sicht ermöglicht. Bis auf die vorliegenden 
Minderheitsanträge werden wir daher der neuen 
Bauordnung unsere Zustimmung geben, wir hoffen 
aber auf eine Novellierung des Flächennutzungs-
plangesetzes. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Ich erteile Herrn Abg. Dipl.-Ing. DDr. 
Götz das Wort. Als nächster Redner ist Herr Ing. 
Koch vorgemerkt. 
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Abg. DipL-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus, sehr ge
ehrte Damen und Herren! Die vorliegende Bauord
nung ist alles in allem gesehen ein Gesetz, das kei
nen Grund darstellt, in Jubel auszubrechen, aller
dings, das muß zugegeben werden, auch kein Ge
setz, das einen unbedingt zur Resignation zwingen 
muß. Betrachtet man nüchtern, .was gelungen ist, 
so kann man etwa — ohne damit eine vollständige 
Aufzählung durchführen zu wollen — sagen, daß 
ein bedeutsames Problem,,nämlich das der Verwen
dung von Kunststoffen, zumindest in einer annä
hernd befriedigenden Form in der Bauordnung gelöst 
wurde. Ebenso die Frage der Grundabtretung von 
Verkehrsflächen, eine Tatsache, die ja nur in jenem 
Bereich neu ist, in dem die Steirische Bauordnung 
zu gelten hat, nicht im Bereich der Stadt Graz. 

Die Bestimmungen des § 12 über Schutzraumbau
ten ist noch, wollen wir sagen, eine Grundsatzer
klärung, viel mehr ist sie nicht, denn es ist baulieh 
die einfachste Form des Schutzes nicht etwa gleich 
vorzusehen, sondern allenfalls später zu ermögli
chen. Es gibt gewisse Erleichterungen bei dem Bau 
von Kleinhäusern, bei der Verwendung des Bau
stoffes Holz, es' ist sehr zaghaft und sicher nicht 
vollständig das Problem der Hochhausbauten in 
dieser Bauordnung angeschnitten worden. Die Auf
stellung von Maschinen und Motoren wurde be
reits erwähnt. Ich glaube, daß die Auffassung rich
tig ist, daß das an sich wesentlich weitergehende ge
werberechtliche Verfahren genügt und in Verbin
dung mit den Bestimmungen der Bauordnung we
sentlich auch und neu die Tatsache der Genehmi
gungspflicht der Höhenänderung von Grundstücken, 
etwa bei Aufschüttungen und dergleichen mehr ist. 
Richtig ist auch die Trennung von Widmung und 
Baubewilligung, die Relation, die nunmehr gegeben 
wurde bei den Mindestabständen von Gebäuden an 
Stelle der fixen 6 m, die bisher Gültigkeit hatten, 
allerdings nur in offener Verbauung und die Vor
schreibung von Freiflächen für Spielplätze und Ab
stellplätze bei der Errichtung von Neubauten. Hier 
glaube ich, sagen zu können, daß die vorliegende 
Bauordnung diese Probleme einigermaßen gelöst 
hat. Es wäre aber falsch damit die Betrachtung 
abzuschließen und nicht dem auch klar gegenüber
zustellen, was in der vorliegenden Bauordnung 
nicht gelungen ist. Und vielleicht auch hoch einige 
Bemerkungen darüber zu machen, warum es nicht 
gelungen ist. Ich bin nicht davon überzeugt, daß die 
oft sehr ins Detail oder wenn Sie wollen, oft zu 
sehr ins Detail gehenden Ausschußberatungen und 
die erfolgten Umstellungen unbedingt zum Nutzen 
waren. Wenn zu Recht angeführt wurde, daß die 
ursprüngliche Regierungsvorlage sich in vielen, bei 
Leibe nicht in allen Punkten, an die von Fachleu
ten in rund einem Jahrzehnt ausgearbeitete Muster
bauordnung angelehnt hat, dann muß ich sagen, daß 
sie sich im Zuge der Ausschußberatung dieser Mu
sterbauordnung immer mehr entfremdet hat. Es ist 
unter diesen Beratungen zweifellos die Systematik 
des Gesetzes, die Klarheit des Gesetzes, in einem 
Fall der Rechtsinhalt abgeschwächt und zum Teil 
ich möchte sagen unverständlicher oder unsyste
matischer gemacht worden. Ich darf Ihnen dazu 
einige Beispiele bringen, alle unter dem Motto des 
Nichtgelungenen in dieser Bauordnung. So ist etwa 
im ersten Abschnitt, in dem das Widmungsverfah-

ren behandelt wird und man folglich annehmen 
sollte, daß eben in diesem Abschnitt nur die Be
stimmungen über das Widmungsverfahren enthal
ten sind, ein § 5 über die Gebäudehöhe hineinge
kommen, der zweifellos mit dem Widmungsverfah
ren nichts zu tun hat, nachdem im § 3 Abs. 2 aus
drücklich festgelegt wird, daß im Zuge der Wid
mungsbewilligung Mindest- und Höchstmaß der Ge
bäudehöhe zu fixieren ist. Das ist ja auch der Sinn 
der Widmung. 

Hinsichtlich der Klarheit des Gesetzes muß ich 
sagen, daß der Entwurf sicher nicht der Stein des 
Weisen war. Der Entwurf, der von der Stadt Graz 
gemacht wurde, war in diesem einen Punkt, näm
lich in der Frage der Begriffsbestimmungen we
sentlich besser, als das in der vorliegenden Bauord
nung der Fall ist, nachdem in den §§ 2 und 3 die 
Begriffe der Bauordnung klar umrissen wurden. 
Daß das nicht ohne Bedeutung ist, möchte ich an 
einem Beispiel demonstrieren, etwa in dem des 
Feuer- und Brandschutzes der §§ 21 und 22 der vor
liegenden Bauordnung, wo in drei Absätzen davon 
die Rede ist, daß Feuer- und Brandmauern brand
beständig sein müssen. Das ist der erste Begriff. 
Etwas weiter heißt es, daß die Brandausweitung 
verhindert werden muß. Dann wird von nicht 
brennbaren Unterlagen gesprochen. Im § 22 Abs. 1 
von der Brandwiderstandsfähigkeit. Den Techni
kern ist bekannt, daß wir nach den derzeit gültigen 
Normen zwei Begriffe über die Feuerabweisung 
haben. Das ist die Feuerbeständigkeit, das ist die 
Feuerhemmung oder in besonderen Fällen, wenn 
ein bestimmtes Material über drei Stunden ohne 
wesentliche Veränderung einem Feuer Widerstand 
leistet, die Hochfeuerbeständigkeit. Das sind auch 
heute noch gültige Begriffe, die im Gesetz nicht 
aufscheinen. Es ist mir bekannt, daß im Ausschuß 
darauf hingewiesen wurde, daß diese Normen al
ler Voraussicht nach einer Änderung unterzogen 
werden. Es steht heute keineswegs fest, daß der 
Normenausschuß nun die neuen, zum Teil ganz 
unterschiedlich lautenden Begriffe der steirischen 
Bauordnung aufnehmen wird. Ich glaube, daß un
ter diesen Voraussetzungen die Klarheit eines Ge
setzes und vielleicht da oder dort die konkrete 
Anwendbarkeit leidet. 

Ich habe als weiteren und dritten Mangel ange
führt, daß der Rechtsinhalt in einem Punkt be
denklich ist. Auch das möchte ich sagen. Es handelt 
sich um den § 17, um jenen Paragraphen, der nicht 
die Zustimmung der freiheitlichen Abgeordneten 
erhalten wird unter Ausklämmerung der übrigen, 
denen wir zustimmen-werden. Da ist nämlich von 
der Zulassung neuer Baustoffe die Rede und da 
ist in einem an sich nicht großen Absatz ein ab
soluter Widerspruch und vor allem auch ein Wi
derspruch zu den in den Verwaltungsverfahrens
gesetzen festgelegten Rechten der einzelnen antrag
stellenden Parteien festzustellen. Es heißt nämlich: 
„Die Landesregierung hat auf Ansuchen . . . aus
zustellen." Das ist der erste Satz. Der zweite lau
tet: „Ein Rechtsanspruch auf die Ausstellung einer 
solchen Bescheinigung besteht nicht." Ich glaube es 
liegt auf der Hand, daß entweder das eine oder an
dere gewählt werden kann, wobei allerdings die 
Verankerung der Tatsache, daß ein Rechtsanspruch, 
nämlich der Anspruch auf einen Bescheid, der in 
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zahlreichen anderen Gesetzen eindeutig verankert 
ist, auch in der steirischen Bauordnung nicht aus
geschlossen werden kann. 

Das letzte, was in die Gruppe der Mängel aufzu
nehmen wäre, das fst die Frage, wieder unter dem 
Begriff was nicht gelungen ist. Nicht gelungen, ist , 
es, die Möglichkeit, die dem steirischen Landtag ge
geben war, zu realisieren, nämlich die Möglichkeit, 
tatsächlich ein modernes, fortschrittliches, umfas
sendes Baugesetz zu erlassen. Das ist mit dem vor
liegenden Gesetz nicht der Fall. Das vorliegende 
Gesetz möchte ich als brave Zusammenstellung be
stimmter technischer Bestimmungen bezeichnen. 
Aber-diese Möglichkeit hätte doch davon auszuge
hen gehabt, daß der Streit, der am Anfang dieses 
Gesetzes stand, nämlich eine oder zwei Bauordnun
gen, ein Streit war, der sicherlich im Jahre 1968 
nicht mehr gerechtfertigt war. Und zwar deshalb, 
weil die Abgrenzung etwa nach Ortsbereichen si
cher nicht möglich ist. Aber es wäre, allerdings in 
Verbindung mit anderen gesetzlichen Grundlägen 
durchaus denkbar und von dieser Voraussetzung 
möchte ich ausgehen, eine Abgrenzung nach Bau
regionen -innerhalb der Steiermark vorzusehen. 
Jene Regionen, die heute bei allen Planungsmaß
nahmen in modernen Ländern praktisch selbstver-

"stanlfllchr^e^voTdBn~sinT±^Etwa, daß Vorschriften^ 
ausgehend von einer Grundbauordnung, für Indu
strieregionen, für Agrarregionen, für Regionen, die 
allein dem Wohnbedürfnis dienen ebenso berück
sichtigt werden, wie Vorschriften, die spezielle 
Schutzmaßnahmen, etwa in einem Grundwasser
gebiet oder in einem Naturschutzgebiet vorsehen, so 
daß zwar eine einheitliche Bauordnung nach wie 
vor gegeben gewesen wäre, aber den einzelnen 
doch sehr verschiedenen Bauvoraussetzungen und 
den daraus sich ergebenden unterschiedlichen Bau-
bewilligungsgrundlägen Rechnung getragen worden 
wäre. Es ist nicht gelungen, eine Vereinheitlichung 
der gesamten Reehtsmaterie Bau oder wenn Sie 
wollen einen weit ausgelegten Begriff Bauordnung 
mit diesem Gesetz in die Tat umzusetzen. Ich darf 
auch hier einige Beispiele anführen. 

Etwa das heute schon mehrmals zitierte, sicher 
unzureichende Gesetz über die Flächennutzungs-
und Bebauungspläne, das nach dem vorliegenden 
Text ein Eigenleben neben der Bauordnung führt. 
Dieses Eigenleben dürfte nicht sein, Oder die Tät
sache,— Herr Abg. Stoffler hat es angekündigt — 
daß für Garagenbauten und dergleichen Sonderre
gelungen kommen. Diese hätten in der Bauordnung 
Platz finden müssen. Wir kennen eine Reihe ande
rer sehr unangenehmer Tatbestände im Baugesche
hen. Wenn ich die Tankstellenbauten herausgreife, 
die nach den jetzt geltenden Vorschriften und auch 
nach dieser neuen Bauordnung im wesentlichen 
nicht mehr wasserrechtlich zu genehmigen sind 
oder nur in ganz besonderen Fällen, deren gewer-
berechtliche~ .Genehmigung nicht "auf; die wasser
rechtliche, baurechtliche und verkehrsmäßige An
ordnung und Gestaltung Rücksicht nimmt. Auch 
diese Möglichkeit wird in diesem Gesetz nicht ein
geräumt. Das heißt, daß schon jetzt bekannte und 
gar nicht kleine Schwierigkeiten mit diesem Ge
setz nicht ausgeräumt werden. Das ließe sich auf. 
verschiedenen: anderen Gebieten fortsetzen., v 

Ich glaube, daß die/mögliche Vereinheitlichung 

des großen Rechtskomplexes Bauordnung mit die
sem Gesetz nicht erzielt werden konnte, sondern 
daß e& sich hier zweifellos nur um eine Teillösung 
handelt. Es ist nur der Hoffnung Ausdruck zu ver
leihen, daß diese Bauordnung in der vorliegenden 
Form der Aufgabe gerecht werden kann, für die 
sie letzten Endes geschaffen wurde und wird: 

Ein Wort noch zu den Zusatzanträgen oder Min
derheitsanträgen der sozialistischen Fraktion. Ich 
möchte auch hier erklären, daß zwei dieser Anträge 
unsere Zustimmung finden werden und zwar § 46 
lit. ä über die Blitzschutzanlagen, der durchaus ge
rechtfertigt und richtig ist und § 57 lit. e anstelle 
des § 56 über die Genehmigüngspfhcht von Werbe
einrichtungen, wobei sicherlich als Kompromiß zwi
schen der Genehmigungspflicht auf der einen Seite 
und der Vorschreibung, wie Werbeeinrichtungeri 
aussehen-sollen, ohne eigentlich die Möglichkeit zu 
haben, sie vor deren Errichtung gestalten zu kön
nen, etwa die Verankerung einer Anzeigepflicht und 
die zeitliche Beschränkung auf drei, vier Wochen 
eine Möglichkeit geboten hätte, kein eigenes Bewil
ligungsverfahren, wohl aber ein Untersuchungsver
fahren dann einzuleiten, wenn den Bestimmungen 
des jetzigen § 56 nicht entsprochen wird. 

Es steht außer Frage, daß in ebenso unbestritten 
langen Verhandlungen mrTdieser Bauordnung eini-
ges gelungen ist. Es steht ebenso außer Frage, daß 
einiges nicht gelungen ist. Wir werden dem Gesetz 
in der Hoffnung, daß es seine Hauptaufgabe er
füllt, nämlich das Baugeschehen wirklich ordnen 
zu können, wenigstens in diesem nunmehr fixierten 
Teilgebiet ordnen zu können, mit Ausnahme des 
früher angeführten § 17 die Zustimmung geben. 

Präsident: Ich erteile das Wort Herrn Abg. Ing. 
Koch. Als nächster Redner ist Herr Abg. Lafer vor
gemerkt. 

Abg. Ing. Koch: Hoher Landtag! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Nach wieder 100 Jah
ren soll nun heute die Steirische Bauordnung be
schlossen werden. Ein Gesetz von größter wirt
schaftlicher Wichtigkeit, aber auch kultureller Be
deutung, wirtschaftlich deshalb, weil der größte 
Teil oder ein sehr großer Teil aller Beschäftigten 
in unserem Lande in der Bauwirtschaft tätig sind. 
Die Existenz vieler tausender Betriebe des Bau-
und Baunebengewerbes hängt von der Auftragslage 
der Bauwirtschaft ab. Ganz augenscheinlich zeich
nen sich derzeit bereits Beschäftiguhgsschwierigkei-
ten im Baugewerbe in einzelnen Grenzgebieten ab, 
wo die öffentlichen Bauten nahezu vollendet und 
der allgemeine Nachholbedarf auf dem Wohnuhgs-
sektor zum großen Teil gedeckt ist, währehd'im In
nern des Landes und in den Ballungszentren noch 
eine steigende Bautendenz zu verzeichnen ist. Die 
Vielzahl der Betriebe des Bau- und Baunebenge
werbes im Grenzland sind Klein-, und Kleinstbe
triebe, welche mangels Mobilität nicht in der Lage 
sind, auf große Entfernungen mitzukonkurrieren. 
Prekär wird die Lage in jenen Grenzgebieten, wo 
eine Ausweichmöglichkeit für andere Beschäftigun
gen-nicht vorhanden ist. Diese Tatsachen wollte ich 
aufzeigen, weil die Wichtigkeit der Bauwirtschaft 
damit besonders gekennzeichnet wird. : 

In keiner wirtschaftlichen Sparte herrscht ein so 
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großes und ausgeprägtes Pfuscherunwesen wie im 
Baugewerbe. Einzelne motorisierte Trupps bieten 
sich an und stehen am Wochenende im Einsatz, wo
bei vielfach firmeneigene Fahrzeuge, Geräte und 
Werkzeuge ohne Wissen der Unternehmer verwen
det werden. Damit werden dem Staat viele Millio
nen an Steuergeldern entzogen und durch unsach
gemäß ausgeführte Facharbeiten der Bauherr und 
die gesamte Volkswirtschaft geschädigt. 

Eine schärfere Vorgangsweise der zuständigen 
Behörden muß daher dringend verlangt werden. 
Die strengeren Vorschriften in dieser Bauordnung, 
vor allem die konsequente Handhabung derselben 
kann wesentlich zur Verminderung der Pfuscher
tätigkeit beitragen. Ferner errichten immer mehr, 
vorwiegend sozialistische Gemeinden, eigene Bau
höfe, es werden im großen Umfange kostspielige 
Baumaschinen angeschafft, wobei immer mehr Bau
maschinen der Privatwirtschaft ungenutzt stehen 
bleiben müssen. 

Auch in den Baubezirksämtern werden bau
mäßige/ Einrichtungen in Eigenausführung laufend 
ausgeweitet. Diese Entwicklungen sind geradezu 
alarmierend, weil dadurch der Volkswirtschaft nicht 
nur Milliarden von Steuereinnahmen verloren ge
hen, sondern die Förderungsmittel auf Sicht für 
dringende öffentliche Aufgaben nicht mehr zur 
Verfügung stehen werden. Aber auch die allge
meine und normale Beschäftigungsweise wird in 
diesem Zusammenhang mehr als gestört. 

Baudenkmäler sind es in erster Linie, die die 
Kulturepochen der Menschheitsgeschichte kenn
zeichnen. Wenn in unserem Lande davon kaum ge
sprochen werden kann, so liegt dies im besonderen 
Maße in der bewegten Geschichte unserer Heimat 
begründet. Es muß aber auch festgestellt werden, 
daß Nachsichtigkeiten, lockere Handhabungen der 
Bauvorschriften und Bestimmungen und die falsche 
grundsätzliche und allgemeine Baugesinnung bis 
heute wesentlich dazu beigetragen haben. Nicht zu
letzt haben der bestehende Wohnungsmangel und 
die allgemeine Raumnot in den Nachkriegs jähren 
eine Reihe von unerwünschten und lieblosen 08/15-
Bauten hervorgerufen. Nachdem nun der größte 
Wohnungs- und Raummangel überwunden ist, 
könnte mit dieser neuen Bauordnung, natürlich bei 
konsequenter Handhabung derselben, wie es zum 
Beispiel in den westlichen Bundesländern seit eh 
und je geschieht, verbunden mit einer allgemein 
wachsenden Baugesinnung, so manches noch geord
net und viel Schönes geschaffen werden. 

Lange Debatten gab es in allen Gremien vor al
len Dingen im ÖVP-Klub und Unterausschuß, aber 
auch im Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß, 
über die großen Opfer, die alle Bauwerber, beson
ders in geschlossenen Verbauungsgebieten zum 
Wohle der Gemeinschaft erbringen müssen.-

Im besonderen darf ich noch hervorheben, daß 
die Bereitstellung von Grundstücken durch den 
Bauwerber, welche für Kinderspielplätze, Park-
und Verkehrsflächen und Anlagen, Bürgersteige 
und dergleichen benötigt werden — sie können bis 
zu 20 Prozent der Gesamtbaufläche betragen — pri
vat schon eine beachtliche Härte bedeuten. 

Zusammenfassend darf ich sagen, daß nach 
menschlichem Ermessen alle technischen Erkennt
nisse in diesem Gesetz aufgenommen wurden, auf 

Schall, Wärmedämmung, Beleuchtung, Belüftung, 
einwandfreie Wasserversorgung, allgemeine Hy
giene usw. wurde eingehend Bedacht genommen. 
Die neue Bauordnung sieht erstmalig auch den Be
griff von Schutzräumen in Kellern vor. Bei wesent
lichen Umbauten von Kellern und Neubauten von 
größeren belegten Wohnhäusern, Schulen, Spitä
lern, Heimen etc. wird die Errichtung von Schutz
räumen mit trümmersicheren Decken und Strahlen
schutz vorgeschrieben. 

Die ÖVP wird diesem Gesetz in der vorliegenden 
Fassung in der Überzeugung die Zustimmung ge
ben, daß damit unserem Lande und seinen Men
schen die Voraussetzung für eine schöne Bauent
wicklung und eine erfreuliche Gestaltung unseres 
Stadt-, Orts- und Landschaftsbildes auf lange Sicht 
gegeben wird. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Ich erteile das Wort Herrn Abg. La-
fer. Als nächster Redner ist Frau Abg. Edda Egger 
vorgemerkt. 

Abg. Lafer: Hoher Landtag! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Die Entwicklung des Bau
wesens hat solche Fortschritte genommen, daß Än
derungen auf den verschiedensten Gebieten not
wendig wurden. Daher wird auch die neue Bauord
nung von Seiten der ländlichen Wirtschaft begrüßt. 
Die derzeitige Bauordnung, wie bereits der Herr 
Berichterstatter ausführte, stammt aus dem Jahre 
1857 und die der Stadt Graz aus dem Jahre 1881. 
Seit dieser Zeit wurden die bestehenden Bauord
nungen zwar mehrmals ergänzt und abgeändert, 
sie entsprechen aber noch immer nicht den heuti
gen veränderten Verhältnissen. Die Frage, eine 
oder zwei Bauordnungen konnte nach längeren Be
ratungen so gelöst werden, daß mit einer Bauord
nung, die sowohl für Graz, als auch für das übrige 
Land gültig ist, das Auslangen gefunden wird. 

Mit Befriedigung können wir feststellen, daß 
keine stiefmütterliche Behandlung des Landes da
mit verbunden ist. Während der erste Entwurf das 
Holz im Bauen stark zurückgedrängt hatte, konnte 
erreicht werden, daß alle diese holzfeindlichen Be
stimmungen beseitigt sind, so daß Holzbauten wie 
zuvor zulässig sind. Wir haben nämlich sehr viel 
Holz in der Steiermark und daher wurde die Ein
beziehung des Holzes auch als Baustoff sehr not
wendig. Im Abs. 1 des § 20 konnten Ausnahmsbe
stimmungen für Stall- und Wirtschaftsgebäude auf
genommen werden, da gerade für den Verwen
dungszweck dieser Gebäude die ursprünglichen 
Vorschriften zu schwerfällig gewesen wären. Ur
sprünglich wurden für alle Gebäude, die an die 
Grundgrenze gebaut werden sollten, verlangt, daß 
die äußeren Wände als Feuermauern ausgestattet 
werden. Das ist gerade für die Einöde, oder Alm
hütten, oder Einzelhäuser wie sie vielfach draußen 
vorkommen, unzweckmäßig, so daß wir eine Neu
fassung verlangt haben, wonach diese Feuermauern 
nur dann auszubauen sind, wenn der Nachbar es 
verlangt. Wenn die Nachbarparzelle ein Acker oder 
eine Wiesenparzelle ist, besteht keine Notwendig
keit, daß dort eine Feuermauer errichtet wird. 

Im § 22 Abs. 3 lit. a war über Kellerräumen die 
Verwendung von Holzdecken unzulässig; gerade 
bei landwirtschaftlichen Gebäuden und vor allem 
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Wirtschaftsgebäuden mit nicht mehr als e inem 
darüberl iegenden Geschoß wäre diese Vorschrift 
eine Här te gewesen. Ich verweise auf die vielen 
Kellerstöckeln, die bestehen. 

Im § 25 Abs. 6 waren ebenfalls für die Lage
rung von Heu Erleichterungen notwendig. Dasselbe 
gilt auch für Heubelüftungsanlagen, Trockenan
lagen, Zugänge, die absturzgefährdet sind und Aus
gänge mit offener Verbauung. 

Und nun noch ein Wort zu Blitzschutzanlagen. 
Hier ist eine gesetzliche Vorschreibung, so meinen 
wir von der Landwirtschaft aus, nicht einzusehen. 
Die Blitzschutzanlage ist e ine Zusatzausstat tung 
eines Gebäudes, die jeder anbringen kann und für 
die es un te r Umständen auch ein eigenes Gesetz 
geben könnte, aber in der Bauordnung ha t sie 
nichts zu suchen. 

Es ist auch schwer festzustellen, wann ein Sach
verständiger eine Anlage vorschreiben soll und 
wann nicht, was gefährdet ist und wer die Gefähr
dung beurteil t . Unreelle Versicherungsvertreter 
und F i rmen hä t ten sofort eine gesetzliche Hand
habe, wenn ein entsprechender Pa ragraph in der 
Bauordnung wäre . Die Errichtung einer Blitz
schutzanlage könnte auch dann erzwungen werden, 
wenn keinerlei Gefährdung gegeben ist. Wir sind 
doch der Meinung, daß eine Blitzschutzanlage bei 
der Baukommissionierung zwar empfohlen, aber 
nicht befohlen werden soll. 

Zu § 57 Abs. 2 sind wir der Meinung, daß von 
der Bewilligungspflicht im Rahmen der Land- und 
Forstwirtschaft die Errichtung und der Abbruch 
kleiner, ebenerdiger, unbewohnter Bauten von un
tergeordneter Bedeutung ausgenommen werden 
müssen. Der Minderheitsantrag befaßt sich damit, 
daß diese Gebäude nicht für die Tierhal tung be
st immt sein sollen. Wir sind aber der Meinung, daß 
solche Gebäude auch für Kleint ierhal tung zugelas
sen sein müssen. Das Bauen muß schließlich auch 
als ein Teil der Kul tur betrachtet werden. Hier 
wird den ländlichen Menschen eine zusätzliche 
schöne Aufgabe übertragen. 

Die neue Bauordnung wurde auch so erstellt, daß 
sie für die Vollziehung durch den Landbürger
meister eine Handhabe bietet. Gerade die Land
bürgermeister sind bestrebt, ein Chaos im Bauen 
nicht aufkommen zu lassen und zusammen mit den 
bewährten Sachverständigen alle Vorgänge und 
Handlungen zu setzen, damit Bauwerk und Land
schaft -zwar harmonisch, aber nicht immer 
gleich bleiben. Sowohl Stall-, Vorra ts- als auch 
Wirtschaftsgebäude und neuerdings auch Geräte
schuppen und das Wohnhaus sollen bei allem Her
kömmlichen doch modern gebaut werden können. 

Die Bauordnung gibt uns die Möglichkeit, auch 
auf dem Lande genau wie in den Städten mi t be 
sten Baustoffen die Wohn- und Arbeitsstätte als 
Betriebseinheit herzustellen. Der unbewegliche Be-
sitz-.von Haus und Grund wa r seit J ah rhunder ten 
als F ixpunkt des Lebens anzusehen und ist es viel
fach heute noch. Mit dem Bauen hängt daher die 
geänderte Lebenshaltung unserer Bauern sehr eng 
zusammen, die sicher noch eine andere Gesinnung 
hat, als vielfach bei Bauern der Stadtrandsiedlung. 
Es gilt gerade, für die Bauern, daß die Gebäude 
standesgemäß, den Erfordernissen der Ländwir t -
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schaff entsprechend und zweckmäßig gebaut wer 
den müssen. Es wa r daher notwendig, in die Bau
ordnung alle jene Best immungen aufzunehmen, die 
"den bäuerlichen Betr iebsinhabern so viel Freiheit 
lassen, daß er die Gebäude für seine Zwecke mög
lichst ideal und ökonomisch bauen kann. So ge
sehen, werden wir von Seiten der Landtwirtschaft 
dieser Bauordnung gerne die Zus t immung geben 
und möge sich diese Bauordnung zum Nutzen aller 
auswirken. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Ich erteile der F rau Abg. Edda Egger 
das Wort. 

Abg. Edda Egger: Hoher Landtag! In einer Zeit 
der so raschen technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung werden bei einer neuen Bauordnung, 
wie wir sie heute zu beschließen haben, vorwiegend 
diese Seiten gesehen. Darum möchte ich kurz e twas 
zu einem weiteren Aspekt einer Bauordnung sagen. 
Die meisten Gebäude werden entweder als Woh
nung oder Arbeitsstät te benützt. Nicht immer en t 
sprechen die Baulichkeiten den Wünschen und Be
dürfnissen der Benutzer. Aber wer außerhalb sei
ner Wohnung einen Beruf ausübt, für den ist der 
Wechsel zwischen der Arbeitsstät te und dem Heim 

-eine gewisse Erleichterung für die Mängel der be-
treffenden Gebäude. Nur eine große Gruppe der 
Bevölkerung ha t einen solchen Ausgleich nieht. Das 
sind die nu r im Haushalt tä t igen Hausfrauen. Fü r 
sie ist die Wohnung Heim und Arbeitsstät te zu
gleich. Eine zu kleine, schlecht gebaute, dunkle, 
kalte oder nasse Wohnung bedeutet für sie, nu r in 
solcher Umgebung leben zu müssen ohne Wechsel, 
ohne Ausgleichsmöglichkeit. Wir F rauen wissen um 
die Belastung, die sich daraus ergibt. Vor allem 
sind es seelische Belastungen. Die üblichen Haus
frauenarbeiten kann man in solchen ' 'Wohnungen 
noch eher leisten. Aber eine Aufgabe, die heute 
besonders wichtig ist, kann die Hausfrau unter sol
chen Bedingungen kaum mehr erfüllen, nämlich 
diese Räume zu einem wirklichen Heim zu machen 
in welchem, sich die Familienmitglieder zuhause 
und als Familieneinheit fühlen könnem Deshalb hat 
sich z. B. der hauswirtschaftliche Beirat beim Amt 
der Steiermärkischen Landesregierung als Ver t re
ter der in der Hauswirtschaft tät igen Frauen be
reits 1956 mit dem 1. Entwurf der neuen Bauord
nung befaßt und schon damals eine S te l lungnahme 
über die Wünsche der Hausfrauen abgegeben. Auch 
bei den jetzigen Bera tungen haben insbesondere 
wir weiblichen Abgeordneten diese Wünsche ver
t re ten und so fanden sie im wesentlichen Aufnahme 
in die Bauordnung. 

Wichtiger als einzelne Best immungen ist es, daß 
durch die neue Bauordnung eine gute Baugesin-
nuiig im Lande gefördert wird, die den Wünschen 
zum Wohle der Familie ganz allgemein und selbst
verständlich Rechnung t rägt. Manches hä t te sich im 
Leben der Völker z. B: im vorigen J ah rhunde r t 
vielleicht etwas anders entwickelt, wenn breite Be
völkerungskreise menschenwürdige Wohnungen ge
habt hätten. Auch heute wird noch manches gebaut, 
von dem man fürchten muß, daß es die Slums von 
morgen sein werden. Möge die neue Bauordnung 
mitwirken, die hellte so viel größeren Möglichkei
ten des Bauens, die durch den Fortschritt der Tech-
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nik geboten werden, zu nützen und jedem Men
schen, jeder Familie ein menschenwürdiges Heim zu 
schaffen. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Als nächster Redner ist zu Wort ge
meldet Herr Landesrat Bammer. 

Landesrat Bammer: Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Die Diskussion über die neue steirische 
Bauordnung neigt sich ihrem Ende zu. Es wurde 
von allen hier im Hause vertretenen Parteien zur 
Bauordnung sowohl grundsätzlich gesprochen als 
auch zu verschiedenen einzelnen, Bestimmungen. Ich 
darf noch, weil es doch eine sehr wesentliche Ord
nung gerade für die Städte und Gemeinden ist, die 
heute hier beschlossen wird, als Gemeindereferent 
einiges sagen. 

Ich möchte vor allem an die Spitze stellen, daß 
für uns als sozialistische Mandatare sowohl im Haus 
als auch im zuständigen Ausschuß, der die Bera
tung zu vollziehen hatte, der dem Landtag vorge
legte Beamtenentwurf eine sehr brauchbare 
Grundlage für unsere Beratungen im Ausschuß 
war, wenngleich auch, wie bereits heute durch den 
Herrn Abg. DDr. Götz festgestellt wurde, wir für 
eine noch stärkere Beachtung der Ausarbeitung 
und Grundsätze in der Musterbauordnung des 
Städtebundes gewesen wären. Wir sind im Aus
schuß der Meinung gewesen und dürfen das heute 
hier noch aussprechen, daß nicht alle, manchesmal 
nur textlichen und stilistischen Änderungen, die im 
Ausschuß beantragt worden sind, zweckmäßig und 
sinnvoll waren und daß der Entwurf als ein Guß 
aus der Hand der Beamten vielleicht in manchen 
Dingen, so wie er vorgelegt worden ist, für die Zu
kunft besser- anwendbar gewesen wäre. 

Das starke Interesse der Gemeinden an einer 
brauchbaren Bauordnung wird sicher im Hause hier 
niemand leugnen. Daß die Landeshauptstadt Graz 
und die Industriestädte ein besonderes Interesse an 
dieser Bauordnung haben, ist begreiflich, wenn
gleich — und das wurde heute sehr deutlich aus
geführt und kaum widersprochen •— eine Novellie
rung des Flächennutzungs- und Bebauungsplange
setzes unabdingbar erforderlich erscheint. Nur im 
Zusammenhang mit einem novellierten modernen 
Gesetz über Flächennutzung und Bebauung kann 
diese Bauordnung erst ihre sinnvolle und richtige 
Anwendung finden. 

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob diese 
Bauordnung so lange halten wird, als jene, die 
durch dieses Gesetz abgelöst wird. Ich glaube, es ist 
müßig, diese Frage weiter auszuführen. Die Ent
wicklung wird uns erst die Antwort darauf geben. 
Wir alle 'wissen, daß wir im Baugeschehen noch 
lange nicht am Ende der Entwicklung sind und daß 
manches in den nächsten Jahren auf uns einstür
men kann, was zur Änderung mancher Standpunkte 
und Bestimmungen führen muß. 

Ich darf zur Beratung im Ausschuß doch noch 
anmerken, daß es mir scheint, daß es eine sehr 
sachliche und sehr objektive und durchaus von dem 
Bestreben getragene Beratung war, zu einem ge
meinsamen Ergebnis zu kommen. Es wurden nach 
allen Seiten hin Fachleute beigezogen und gehört 
und es wurde im Rahmen des sozialistischen Land
tagsklubs im engsten Einvernehmen mit den Ver

tretern der Städte, der Stadtbauämter, der Archi
tekten aber auch der freischaffenden Baumeister zu 
den einzelnen Problemen Stellung genommen und 
versucht, das Bestmöglichste in diesen Bestimmun
gen dann zum Ausdruck zu bringen. Es waren 
eigentlich wenige große und grundsätzliche politi
sche Fragen, die eine Diskussion ausgelöst haben, 
es waren sehr, viele Details, natürlich in der Sache, 
die in der Natur dieses Gesetzes liegt, die dann zu 
einer sehr umfassenden und auch sehr gewissen
haften Beratung geführt haben. 

Ich möchte nicht auch zu diesem Problem Stel
lung nehmen, ohne all den Mitarbeitern, Beamten, 
die im Ausschuß aber auch unserer Fraktion für 
eine Beratung zur Verfügung gestanden haben, für 
diese sachliche Mitarbeit zu danken. Sie haben es 
uns wesentlich erleichtert, zu den verschiedenen 
Problemen unsere Meinung endgültig auszuarbeiten 
und zu fixieren. Was heute hier vorliegt, ist das 
Ergebnis einer Bereitschaft, zu einem Kompromiß 
zu gelangen. Es wäre sehr interessant über einige 
Passagen dieser Verhandlungen noch eine Erinne
rung hier zu entfachen oder etwa darauf hinzuwei
sen, welches Problem allein die Frage der zwangs
weisen Vorschreibung von sanitären Anlagen, von 
Aborten oder der Trennung von Bad und Klosett 
gestellt hat und es wäre auch interessant über die 
Fragen zu sprechen, die im Zusammenhang mit 
dem Eigentum, mit der Grundabtretung bei Ver
kehrsflächen eine Rolle gespielt haben. Jedenfalls 
dürfen wir sagen — und das stellen wir gerne hier 
vor diesem Hohen Hause fest •— daß wir Soziali
sten bei dieser Bauordnung im engsten Einverneh
men und Einverständnis mit den Gemeinden, mit 
den Stadtbauämtern, mit den Architekten, mit den 
Baumeistern mitgewirkt haben und daß wir glau
ben, daß per saldo eine brauchbare und gut ver
wendbare Bauordnung zustandegekommen ist. Es 
war sehr interessant, daß heute hier im Haus der 
Herr Abg. Dipl.-Ing. Götz einige sehr wertvolle 
kritische Bemerkungen zu verschiedenen Mängeln 
und Unterlassungen gemacht hat. Ich muß aller
dings sagen Herr Vizebürgermeister, wir hätten uns 
durchaus gefreut, wenn wir diese Ausführungen 
im Ausschuß gehört hätten, denn im Ausschuß war, 
das ist kein Vorwurf, von den Problemen, die Sie 
heute hier sehr sachlich und kritisch, ich betone das, 
nichts zu hören, ob Sie die Absicht hatten das für 
das Hohe Haus aufzubewahren, oder ob es Zeitman
gel war, ich war fast immer dabei und ich kann 
mich nicht erinnern, daß die Probleme dort von 
Ihnen vorgetragen worden sind. (Abg. Dipl.-Ing. 
DDr. Götz: „Das stimmt nicht, Herr Landesrat!") 

Es ist kein Vorwurf, ich bedaure es nur, weil 
dann vielleicht der eine oder andere Punkt im 
Ausschuß doch ernster diskutiert worden wäre und 
auch in der Bauordnung seinen Niederschlag gefun
den hätte. 

Ich möchte doch noch zur Rede des Herrn Ing. 
Koch sagen, Herr Ing. Koch, ich verstehe, daß Sie 
als Abgeordneter Ihrer Berufssparte und des Wirt
schaftsbundes des Baunebengewerbes eine Lanze 
gegen die Pfuscher oder gegen das Pfuschertum 
hier brechen. Ich glaube, man muß nüchtern fest
stellen, daß dann, wenn eine solche Baukonjunk
tur besteht, die normale Bauwirtschaft, der Auf
tragnehmer diese Aufträge nicht bewältigen kön-
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nen, dann wird es ein Pfuscherunwesen geben, 
dann wird es also Leute geben, die ihre Aufträge 
an Privatpersonen vergeben oder an einzelne Ar
beitspartien vergeben, Um auch recht schnell zu 
Rande zu kommen. Wenn eine Konjunktur in dem 
Ausmaße aber nicht vorhanden ist, dann erledigt 
sich meist das Pfuscherunwesen von selbst, wobei 
man unter Pfuscherwesen landläufig versteht eine 
schlechte Arbeit, glaube ich, in Wahrheit sind es die 
gleichen Leute, die im Rahmen ihres Betriebes eine 
sehr solide Arbeit leisten. Pfuscherwesen ist nicht 
immer gleichzusetzen mit qualitativ schlechter Arbeit, 
aber ich gestehe Ihnen offen zu, uns ist es lieber, 
wenn in der Konjunktur das Baugewerbe das 
manchmal nicht verkraften kann, als wir haben Ar
beitskräfte vor den Arbeitsämtern stehen, die im 
Rahmen des gewerblichen Baugeschehens nicht 
ihre Arbeit und ihren Verdienst finden können. 

Auch zu dem Angriff auf die kommunalen Bau
höfe darf ich sagen, das ist sicher auch eine Frage 
der Konjunktur. Wenn die Gemeinden, die Gebiets
körperschaften in ihren Aufträgen nicht rechtzeitig 
befriedigt werden können, dann sind sie auch ge
zwungen, ihre dringenden Vorhaben durch Eigen
leistung zu erledigen. Ich glaube zum Beispiel, daß 
der.. Herr Vizebürgermeister Stoffler als ein sehr, 

hof in die Gemeinde eingezogen ist, in der Zwi
schenzeit viel ruhiger geworden ist, weil die Dinge 
aus der Nähe betrachtet viel anders aussehen. 

Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Damit bin ich auch schon am Ende der 
Stellungnahme zur Bauordnung. Ich bin überzeugt, 
daß es viel Kritik geben wird an diesen neuen Be
stimmungen, daß wir manche Stellungnahme und 
manche Stellung beziehen werden müssen, daß wir 
aber doch im wesentlichen mit dem guten Gewissen 
vor die Öffentlichkeit treten können, ein gut über
legtes und gut durchdachtes Gesetz zur Ordnung 
des Bauwesens in Steiermark beschlossen zu haben. 
Ich habe nicht noch einmal die Minderheitsanträge 
der sozialistischen Partei zu vertreten, das hat mein 
Kollege Dr. Klauser getan, ich darf nur feststellen, 
daß sie sich eigentlich in zwei Gruppen einteilen, in 
die Fragen mehr Sicherheit und mehr Schutz vor 
Belästigungen in der unmittelbaren Nachbarschaft, 
das dürften die Grundzüge sein, die in diesen Min
derheitsanträgen zum Ausdruck kommen. Wir wer
den natürlich für unsere Minderheitsanträge ein
treten, wir werden aber für die Bauordnung stim-
njien, auch in der Hoffnung, daß sie sich als ein 
brauchbares Instrument und zum Nutzen des Bau
geschehens in unserem Lande erweisen wird. (Bei
fall bei der SPÖ.) 

Präsident: Ich erteile Herrn Landeshauptmann 
Krainer das Wort. 

Landeshauptmann Krainer: Hohes Haus! Ver
ehrte Damen und Herren! Als zuständiger Refe
rent gestatten Sie mir, daß ich noch ein paar Sätze 
sage. An die Spitze stelle ich den Dank an alle 
Abgeordneten und an die Beamten. Die Beamten, 
hatten es nicht leicht, sie haben aber in allen Pha
sen der Verhandlungen bestanden, weil sie alle jene 
Zweifel, die die Abgeordneten zum einen oder än
deren Paragraphen vorzubringen hatten, entweder 

zu widerlegen vermöchten oder uns gute Rat
schläge hiezu erteilt haben, um Formulierungen zu 
finden, die nach Auffassung der Abgeordneten ein
fach und auch für den Bürgermeister, letzten Endes 
auch für den Bürger dieses Landes verständlich 
sind. Freilich sind wir immer wieder einmal wie 
überhaupt bei allen diesen Fragen mit den Auf
fassungen des Verfassungsdienstes in Konflikt ge
raten. Aber auch hier ist nicht nur gute Vorarbeit 
geleistet worden und darauf möchte ich den Akzent 
meiner kurzen ,< Ausführungen richten. Nicht erst 
seit 1956 — 1956 haben wir die Musterbauordnung 
erstmals zu Gesicht bekommen —, sondern seit min
destens 15 Jahren wird intensiv an einer Bauord
nung gearbeitet. Wir waren auch der Auffassung, 
daß zuerst die Bauordnung und dann das Gesetz 
über die Flächennutzungs- und Bebauungspläne be
schlossen werden soll. Wir haben uns.aber um des 
Einvernehmens wegen von unseren Freunden auf 
der Linken beeindrucken und beeinflussen lassen 
und haben zuerst die Flächennutzungs- und Be
bauungspläne im betreffenden Gesetz beschlossen 
und jetzt stellt sich heraus, daß wir also Mängel 
sehen in diesem Gesetz, vielleicht hätten wir bei 
der Zusammenschau mit der Bauordnung eine 
Reihe von solchen Mängeln, wie Sie behaupten, aus-

4Landesrat—Bammer^—„ Nicht nur 

Der Eingennutz in all diesen Fragen spielt eine 
sehr große Rolle, eine sehr entscheidende Rolle auch 
bei den Architekten. Wenn der Architekt der Auf
fassung ist, er könne nur mit dem Lineal die Ord
nung herstellen, so mag das von seinem Standpunkt 
aus gesehen wunderbar sein, die Frage ist aber, ob 
es vom Standpunkt des Bürgers aus auch vertret
bar ist oder ob man ihm eine solche Last auferle
gen kann. Wir haben ja vor allem die Bürger zu 
schützen und nicht ein paar Architekten, das möchte 
ich ausdrücklich feststellen. 

Ich möchte ebenso klar sagen, die neue Bau
ordnung und die Flächennutzungs- und Bebau
ungspläne sind Gesetze, die sich rühmen können 
1. gründlich behandelt worden zu sein und 2. auch 
wirklich neue Wege aufzuweisen und dabei das 
Alte, Brauchbare nicht außer Acht zu lassen. Ich 
glaube, das ist entscheidend. Die Bauordnung ist 
ein Gesetz, das eine unerhört lange Behandlung 
auf Beamtehebene erfahren hat. Ebenso auf der 
Ebene der Politiker, der einzelnen Klubs und des 
Ausschusses, der sich lange damit beschäftigt hat. 
Es gibt kein Gesetz der 2. Republik, das in diesem 
Haus eine so gründliche Behandlung erfahren hat 
als diese Bauordnung. Es ist sicher noch nie so viel 
Geist für ein Gesetz ausgegeben worden und es ist 
noch hie so viel diskutiert worden, um, zu einem Er
gebnis zu gelangen, das sicher noch seine Fehler 
hat. Das wird die Praxis erweisen. Wir glauben vor 
allem der Wirklichkeit mit diesem Gesetz Rechnung 
zu tragen. Ich hoffe,. daß es diesen Willen erfüllt 
und die Bürger ein Gesetz zur Hand haben, das 
viele Bürger der gegenwärtigen und zukünftigen 
Generation auch letzten Endes bis in seine Sphäre, 
bis in sein Heim beeinflussen wird. Wir haben 
hier mutig gesagt, nicht mehr die Kleinstwohnung, 
nicht mehr eine Wohnung, die man einem moder
nen . Menschen nicht zumuten kann, auch einem 
Minderbemittelten nicht zumuten kann. Wir haben 



36. Sitzung des Steierm. Landtages, VI. Periode — 3. Juli 1968 1516 

hier einen Eingriff gemacht. Er wird sicher auf 
viele Meinungen stoßen, aber es wa r richtig und ich 
freue mich, daß es gelungen ist. 

Ich möchte nu r noch ein paar Sätze sagen und 
zwar hinsichtlich der großen Verantwortung, die 
den Bürgermeis tern und Gemeinderäten mi t d ie
ser Bauordnung auferlegt wurde . Es wird vieles, 
was h ier nicht im Detail geregelt ist, nicht n u r bei 

' d e r Widmung, sondern vor allem bei de r Baube
willigung von dem Geschick und Können sowie 
auch von der guten Bera tung vom Bausachverstän
digen abhängen, wie die Baubescheide aussehen 
werden. Wir haben brei ten Raum gelassen, um der 
ganzen Entwicklung nicht nu r der Architektur, 
sondern auch der Baustoffe oder überhaupt des 
Bauwesens schlechthin freie Hand zu geben. 

Es scheint mir auch zu sein, daß wir ein gutes 
Gesetz beschließen. Ein Gesetz, das, so hoffen wir 
alle, auch einen Einfluß auf die Baugesinnung der 
Bürger des Landes nehmen wird. Baugesinnung 
hängt entscheidend vom Wohlstand eines Volkes 
ab. Das Wohlstandsgefälle ist nicht immer rosig zu 
sehen. Das liegt einfach in dem Tatbestand der 
Lage unserer S te iermark schlechthin. Aber wir 
dürfen sagen, wi r haben doch einen Zustand, wo 
man sagen kann, es ergeht jedem so halbwegs wohl. 
Es gibt keinen Notstand. Ich glaube, daß der Ein
fluß hier auch auf die Baugesinnung seine Auswir
kung finden muß. Kleine Häuser sind deshalb ge
baut worden, weil sie immer wieder gebrandschatzt 
wurden und man nicht große Gebäude gebaut hat, 
weil man nicht wußte, ob nicht wieder in den 
nächsten 20 oder 50 J ah ren ein neuer Einfall in das 
Unter land erfolgen wird. Hier sieht man den Un
terschied zwischen Unter land und Oberland in der 
Baugesinnung. Ich hoffe, daß diese Sorge und Angst 
vorüber ist und daß doch der wirtschaftliche Zu
stand ein großzügigeres Bauwesen zuläßt und da
mit e ine Gesinnung wächst, eine Gesinnung der 
Sauberkeit , einer echten Ordnung, auch ein An
passen in die Landschaft. 

Die Bauordnung, soweit man Gebote und Ver
bote setzt, g ibt einer günstigen und glücklichen Ent
wicklung meiner Auffassung nach den Rahmen. 
Mögen — und ich nenne noch einmal die Bürger 
meister und Gemeinderäte — mögen diese Zustän
digen für die Durchführung dieser Bauordnung, 
mögen sie auch von der Gesinnung, von der Groß
zügigkeit, von der weitschauenden Meinung und 
Auffassung des Landtages und der Beamten des 
Landes Kenntnis nehmen, dann bin ich überzeugt, 
haben w i r nicht nu r ein gutes Gesetz geschaffen, 
sondern haben wir im Baugeschehen, in der Ord
nung des Bauwesens der steirischen Bevölkerung 
neue Wege gezeigt. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich erteile dem Her rn Berichterstatter das 
Schlußwort. 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Ich verzichte auf das 
Schlußwort und wiederhole meinen Antrag. 

Präsident: Ich komme nun zur Abstimmung. Bitte 
nehmen Sie die Beilage Nr. 77 zur Hand. Auf der 
letzten Seite finden Sie die Minderheitsanträge der 
SPÖ-Frakt ion abgedruckt (zusammengefaßt in fünf 

Punkten) . Ich werde zuerst über die h ier behandel
ten Pa rag raphen abst immen lassen. J e nach dem 
Ergebnis dann die Abs t immung vornehmen über 
diese Pa ragraphen laut Regierungsvorlage und 
werde dann über die übr igen Pa ragraphen ab
stimmen. 

Ich lasse zuerst über diese Minderhei tsanträge ab
s t immen und ersuche alle Abgeordneten, die diesen 
Minderhei tsanträgen zustimmen, eine Hand zu er
heben. 

Ich stelle fest, daß das die Minderheit ist. 
Diese Ant räge sind daher nicht angenommen. 
Ich lasse nun über jene Best immungen des Ge

setzes abstimmen, auf die sich die Minderheitsan
t räge bezogen haben, das sind die §§ 7 Abs. 4, 9 
lit. a, 21 Abs. 1, 57 Abs. 1 lit. a und lit. i der 
Regierungsvorlage. Diejenigen, die diesen Pa ra 
graphen laut Regierungsvorlage zustimmen, mögen 
eine Hand erheben. 

Das ist die Mehrheit. Diese Pa ragraphen sind ge
mäß der Regierungsvorlage angenommen. 

Ich schreite nun zur Abs t immung über alle an
deren Pa ragraphen der Regierungsvorlage, gemäß 
Beilage Nr. 77 und bit te alle Abgeordneten, die 
dieser zustimmen, ein Händezeichen zu geben. 

Das ist die Mehrheit. 
Es ist somit die steirische Bauordnung beschlos

sen. 

2. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses, Beilage Nr. 78, über die Regierungsvor
lage, Beilage Nr. 71, Gesetz über öffentliche 
Schaustellungen, Darbietungen und Belustigungen 
(Steiermärkisches Veranstaltungsgesetz). 

Berichterstatter ist Abg. Hans Koch. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Ing. Koch: Hoher Landtag! Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Der Gemeinde- und 
Verfassungs-Ausschuß ha t in seinen Sitzungen am 
14. und 28. Mai sowie 20. J un i 1968 die Beratungen 
über das Veranstaltungsgesetz durchgeführt und 
hiebei Abänderungen und Ergänzungen beschlossen. 

Da diese Abänderungen und Ergänzungen von 
wesentlicher Bedeutung sind, war die Drucklegung 
der neuen Fassung dieses Gesetzentwurfes erfor
derlich. Dieses Gesetz soll am 1. J änne r 1969 in 
Kraft t reten. 

Im Namen des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses stelle ich den Ant rag: 

Der Hohe Landtag wolle den nachstehenden Ent
wurf eines Gesetzes über öffentliche Schaustellun
gen, Darbietungen und Belustigungen (Steiermär
kisches Veranstaltungsgesetz) zum Beschluß e rhe
ben. 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist He r r Abg. Dipl.-
Ing. Fuchs. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Hoher Landtag! Meine Da
men und Herren! In Anbetracht der vorgeschritte
nen Stunde werde ich mich sehr kurz fassen, möchte 
aber doch nicht ein Gesetz vorübergehen lassen, 
ohne ein paa r Worte hiezu zu sagen. Das Steier-
märkische Veranstaltungsgesetz setzt eine Menge 
von Best immungen außer Kraft, die Sie in den 
Übergangs- und Schlußbestimmungen finden wer-
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den und die es sich unbedingt lohnt, anzusehen. 
Ich möchte Ihnen nur einige zitieren, es ist das 
das Hofkanzleidekret vom 12. Mai 1827, das Hof-
kanzleipräsidialdekret vom 6. Jänner 1836, die 
Kundmachung der Statthalterei vom 28. September 
1858, die Kundmachung der Statthalterei vom 
16. November 1864, die Kundmachung des k. k. 
Statthalters von Steiermark vom 9. Februar 1873, 
Sie sehen also, daß die Bestimmungen, die bisher 
in Gültigkeit waren, im wesentlichen noch auf die 
absolute und die konstitutionelle Monarchie zu
rückgehen und daß wir also hier Bestimmungen 
ersetzt haben, die schon auf Grund ihres Alters 
eine gewisse Würde und auch eine Ehrfurcht ge
boten haben. Das neue Gesetz erscheint mir des
halb nach drei Richtungen beachtenswert, weil es 
die verschiedensten Aspekte und verschiedensten 
Interessen derer, die davon berührt werden, be
handelt. Und zwar ist in erster Linie der Personen
kreis davon betroffen, der aktiv diesem Gesetz so
zusagen das Leben gibt und das sind die Schaustel
ler und die Darbieter, deren Schaustellungen und 
Darbietungen nach diesem neuen Gesetz geregelt 
werden. Die Vorschriften begrüße ich deshalb, weil 
sie besonders klar, einfach und für den juristisch 
nicht Vorgebildeten leicht verständlich sind. Es ist 
auch der-^Weg für den, der eine Schaustellung an 
melden will, klar vorgezeichnet und es gibt meiner 
Meinung nach wenige Gesetze, aus denen das — zu
mindest für mich — so einfach hervorgeht. 

Besonders möchte ich dabei noch hervorheben, 
daß im Gegensatz zu den bisher gültigen Bestim
mungen nur mehr gewisse Zirkus-, Variete- und 
andere im Umherziehen — wie es so schön heißt — 
durchgeführte Veranstaltungen bewilligungspflich-
tig sind, daß eine Reihe von Veranstaltungen — ich 
glaube, daß sie im § 2 aufgezählt sind, anzeigepflich
tig sind und daß alle anderen Veranstaltungen we
der anzeige- noch bewilligungspflichtig sind. Die 
Tatsache, daß man gewisse Veranstaltungen der 
umherziehenden Darbieter bewilligungspflichtig ge
macht hat und zwar der Landesregierung diese Be
willigungspflicht übertragen hat, ist nicht zuletzt 
auch im Interesse der Betroffenen gelegen, denn 
auf der einen Seite wird im Gesetz klar darauf 
hingewiesen, daß hier ein gewisser Bedarf gegeben 
sein muß, womit einer Überfremdung auf diesem 
Gebiet und einer Überbesetzung Einhalt geboten 
werden soll und zum zweiten ist also auch klar, 
daß man natürlich schon beachten muß, daß an 
einem Ort nicht womöglich zwei Zirkusveranstal
tungen zur selben Zeit sind und daß also diese Be
willigungspflicht keine Schikane, sondern durch
aus im Sinne der Betroffenen gelegen ist. 

Die Anzeige ist in erster Linie bei der Gemeinde, 
bei der die Darbietung oder Schaustellung erfolgt, 
vorzunehmen. Bei der Bezirksverwaltungsbehörde 
sind nur solche Veranstaltungen anzumelden, die 
in einem gewissen überörtlichen Interesse gelegen 
sind, sei es nun daß im wesentlichen die Besucher 
von auswärts kommen, daß ausländische Fußball
mannschaften oder andere Teilnehmer zu erwarten 
sind, die eben ein Interesse, das über den Bereich 
der Gemeinde hinausgeht, ergeben. 

Es ist selbstverständlich und auch im Gesetz vor
gesehen, daß dort, wo ein bundespolizeilicher Wir
kungsbereich gegeben ist, dieser natürlich entspre

chend heranzuziehen ist, die Bundespolizei, die An
meldungen entgegennimmt und auch für die Ord
nung dann zu sorgen hat. Ausgenommen .sind auf 
jeden Fall von der Anzeigepflicht Kino- und Thea
terveranstaltungen sowie alle Veranstaltungen, die 
auf öffentlichen im wesentlichen dem Verkehr die
nenden Plätzen durchgeführt werden und damit in 
den Bereich der Straßenpolizei fallen. In dem Zu
sammenhang steht in den Erläuterungen sehr schön-
drinnen, daß das uns allen bekannte Zeltweger-
Flugplatz-Rennen durchaus nicht bewilligungs
pflichtig im Sinne a), daß das Zeltweger-Flugplatz-
Rennen aber sehr wohl anzeigepflichtig im Sinne 
dieses Gesetzes ist, nicht aber den straßenpolizei
lichen Bedingungen unterliegen würde. 

In den §§10 bis 14 sind eine Menge von Fragen 
geregelt, die in erster Linie die Schausteller und 
ihre Familien betreffen. Hier geht es darum, daß 
die Nachfolge im Falle des Ablebens geregelt wird, 
also genau festgelegt wird, wie die Geschäftsführer 
zu bestellen sind, es ist sogar in einem Paragraphen 
festgehalten, daß ein Geschäftsführer bestellt wer
den muß. Es darf die Bewilligung nicht versagt 
werden in dem Fall. Es ist vorgesehen, daß Minder
jährige so einen Betrieb übernehmen können, kurz, 
es sind die Vorsorgen getroffen, die auch den wirt-

-schaftlichen Bestand der UnternctHnuBgcn über den 
Tod des Einreichers hinaus gewährleisten. 

Der zweite Personenkreis, der durch dieses Ge
setz betroffen wird, sind die Zuschauer, die Teil
nehmer an solchen Veranstaltungen, für deren Si
cherheit in jeder Hinsicht auch Vorsorge getroffen 
ist. Es beginnt dies beim Ort der Darstellung, der 
Schaustellung bis zu den Bestimmungen über" die 
Veranstaltungen, die aus gesundheitlichen oder sitt
lichen oder anderen Gründen überhaupt nicht be
willigt werden dürfen und nicht abgehalten wer
den dürfen bis zu dem Paragraphen in dem fest
gestellt wird, daß die Bestimmungen des Jugend
schutzgesetzes in keiner Weise durch dieses Gesetz 
berührt werden, ganz im Gegenteil im vollen Um
fang natürlich für alle nach diesem Gesetz geregel
ten Veranstaltungen zu gelten haben. 

Zuletzt erscheint es mir noch wichtig, festzustel
len, daß dieses Gesetz fast als eine rühmliche Aus
nahme einmal dem Land keine Mehrbelastung 
bringt, im Gegenteil, es ist eine Vereinfachung des
halb festzustellen, daß die Bewilligungspflicht fort
gefallen ist. Man hat mit einem gewissen Geschick 
auch einen Teil der Arbeit den Gemeinden über
tragen, was aber in dem Bereich keine solche Mehr
belastung ausmacht, zumindest ist aber beim Land 
Steiermark keine zusätzliche Belastung über das 
bisher Geltende eingetreten. 

Dieses Gesetz, das auf der einen Seite der Ver
anstaltungsfreiheit und auf der anderen Seite 
einem, geordneten Anzeigesystem Rechnung tragen 
soll und meiner Meinung nach Rechnung trägt, ist 
sowohl im Begutachtungsverfahren, als auch in den 
Vorbehandlungen mit den Betroffenen, mit der 
Kammer und allen ihren einschlägigen Fachgrup
pen, die also hiefür zuständig sind, eingehend be
raten worden. Und es ist auch wieder erfreulich 
festzustellen, daß wie in kaum einem anderen Fall 
die Übereinstimmung mit den Betroffenen wesent
lich die Gesetzwerdung erleichtert hat. Die Öster
reichische Volkspartei begrüßt dieses Gesetz und 
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werden die Abgeordneten der Österreichischen 
Volkspartei ihre Zustimmung erteilen. (Allgemeiner 
Beifall.) 

3. Präsident Koller: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. Ich schreite zur Abstimmung und 
ersuche die Abgeordneten, die dem Antrag des 
Herrn Berichterstatters zustimmen, eine Hand zu 
erheben. (Geschieht.) * 

Der Antrag ist angenommen. 

3. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 74, 
Gesetz, mit dem die EHenst- und Gehaltsordnung 
der Beamten der Gemeinde Graz 1956, LGBL Nr. 
30/1957, neuerlich abgeändert und ergänzt wird. 

Berichterstatter ist Abg. Hans Groß. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Groß: Hoher Landtag! Die derzeit geltende 
Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Ge
meinde Graz 1956, LGBL Nr. 30/1957, wurde letzt
mals mit Landesgesetz vom 14. März 1967, LGBL 
Nr. 61/1967, abgeändert. Da mit diesem Gesetz nur 
jene dienstrechtlichen Abänderungen vorgenommen 
wurden, die auf Grund der 7. bis 14. Gehaltsgesetz
novelle des Bundies notwendig waren, erscheint es 
nunmehr erforderlich, den Bestimmungen der 15. 
bis 17. Gehaltsgesetznovelle des Bundes und des 
Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, Rechnung zu 
tragen. 

Diese Änderungen wären auch in der Dienst- und 
Gehaltsordnung der Beamten der Gemeinde Graz 
1956 zu berücksichtigen. 

Ich bitte um Annahme des Gesetzes, mit dem die 
Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Ge
meinde Graz 1956, LGBL Nr. 30/1957, neuerlich ab
geändert und ergänzt wird. 

Präsident: Sie haben den Bericht des Herrn Be
richterstatters gehört. Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich schreite zur Abstimmung und bitte um ein 
Händezeichen, falls Sie dem Antrag zustimmen. 
(Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

4. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Begie
rungsvorlage, zu Einl.-Zahl 433, zum Antrag der 
Abgeordneten Groß, Ileschitz, Heidinger, Klobasa 
und Genossen, betreffend die sofortige Einbezie
hung des unter der Diensthoheit des Landes Steier
mark stehenden unter § 1 des Beamten-Kranken-
und Unfallversicherungsgesetzes fallenden Perso
nenkreises in die Beamtenunfallversicherung. 

Berichterstatter ist Abg. Hans Groß. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Groß: Meine Damen und Herren! In der 
Sitzung des Steiermärkischen Landtages am 30. Ok
tober 1967 wurde die Landesregierung aufgefordert, 
gegenüber der Versicherungsanstalt öffentlich Be
diensteter zu erklären, daß in der Steiermark nicht 
beabsichtigt ist, eine landesgesetzliche Regelung 
über die Unfallfürsorge zu treffen. Die Steiermär-
kische Landesregierung hat diesem Antrag mit Be
schluß vom 12. Dezember 1967 entsprochen. Der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter wurde 

mitgeteilt, daß neben den Pflichtschullehrern nun
mehr auch die übrigen unter der Diensthoheit des 
Landes Steiermark stehenden Bediensteten in der 
Unfallversicherung bei der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter miteinzubeziehen sind. 

Namens des Finanz-Ausschusses stelle ich den 
Antrag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie- . 
rung zum Antrag der Abgeordneten Groß, Ile
schitz, Heidinger, Klobasa und Genossen, betreffend 
die sofortige Einbeziehung des unter der Dienst
hoheit des Landes Steiermark stehenden unter § 1 
des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetzes fallenden Personenkreises in die Beamten
unfallversicherung wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Ich bringe den 
Antrag zur Abstimmung und bitte um ein Hände
zeichen, falls Sie dem Antrag zustimmen. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen, 

5. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 519, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme sowie Objektsein
lösungen für das Bauvorhaben Nr. 8/67 „Gnas— 
Katzendorf" der Landesstraße Nr. 99 und 100. 

Berichterstatter ist Abg. Josef Schrammel. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Schrammel: Meine Damen und Herren! Ho
her Landtag! Zur Vorlage, Einl.-Zahl 519, kann ich 
namens des zuständigen Ausschusses berichten, daß 
die vom gerichtlich beeideten Sachverständigen er
mittelten Entschädigungen von insgesamt 416.120 
Schilling angemessen und vertretbar sind. Die Be
deckung ist in der Voranschlagspost 661,54 des Lan
desvoranschlages 1968 gegeben. 

Namens des Finanz-Ausschusses stelle ich daher 
den Antrag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Die Bau- und Grundflächeninanspruchnahme so
wie Objektseinlösungen von Erhart Willibald sowie 
Weiß Rupert und Maria für das Bauvorhaben 
Nr. 8/67 „Gnas—Katzendorf" der Landesstraßen 
Nr. 99 und lOO.im Gesamtbetrag von 416.120 Schil
ling zu Lasten der VP. 661,54 und der Erwerb die
ser Liegenschaftsteile für die Durchführung dieses 
Landesstraßenbauvorhabens werden genehmigt. 

Präsident: Mangels einer Wortmeldung schreite 
ich zur Abstimmung und ersuche die Abgeordneten, 
die dem Antrag des Herrn Berichterstatters zu
stimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

6. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 520, betreffend die 
Grundbeschaffung für das Baulos „Umfahrung 
Weißkirchen" der Landesstraße Nr, 336, Gaberl
straße, von km 34.900 bis km 38.744 im Rahmen 
der Grundzusammenlegung Feistritz-Weißkirchen 
durch die Agrarbezirksbehörde Leoben. 

Berichterstatter ist Abg. Hermann Ritzinger. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Ritzinger: Hohes Haus! Die Vorlage, Einl.-
Zahl 520, betrifft die Grundbeschaffung für das 
Baulos „Umfahrung Weißkirchen" der Landes-
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straße" Nr. 336, Gaberlstraße, von km 34.900 bis 
km 38.744., 

Für den Ausbau der Gaberlstraße im Baulos 
„Umfahrung Weißkirchen" werden auf Grund des 
vorliegenden gener eilen Projektes insgesamt Grund
flächen im Ausmaß von rund 6,8 ha benötigt. Da 
die neue Straßentrasse im Grundzusammenlegungs
gebiet Feistritz-Weißkirchen liegt und sämtliche 
Grund Verschiebungen bzw. Grunderwerbe von der 
Agrarbezirksbehörde Leoben durchgeführt werden, 
erfolgt auch der Ankauf der Grundflächen für die 
neue Landessträße durch "die Agrarbezirksbehörde 
Leoben. 

Der Preis pro m2 beträgt 12 Schilling, irisgesamt 
macht das eine Summe von 816.000 Schilling. Die
ser Betrag soll in vier Jahresraten von je 204.000 
Schilling, beginnend ab 1968, an die Agrarbezirks
behörde Leoben, jeweils bis 30. März jeden Jah
res, überwiesen werden. 

Der Finanz-Ausschuß hat sich mit dieser Vor
lage eingehend befaßt und namens dieses Ausschus
ses stelle ich folgenden Antrag: Der Hohe Landtag 
wolle beschließen: ' : 

Der Ankauf und Erwerb von Grundflächen im 
Rahmen des Grundzusammenlegungsverfahrens der 
Agrarbezirksbehörde Leoben für den Ausbau der 

-taftc 
fahrung Weißkirchen" mit der Bezeichnung 5k-5r 
ihr Gesamtbetrag von 816.000 Schilling, zahlbar in 
vier Jahresraten zu je 204.000 Schilling, wobei die 
Raten jeweils bis 30. März jeden Jahjres der Agrar-

/bezirksbehörde Leoben, die 1. Rate bis 30. März 
1968, zu überweisen sind, für die Durchführung 
dieses Landesstraßenbauvorhabens werden geneh
migt. 

Präsident: Wer für den Antrag ist, möge eine 
Hand heben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

7. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 521, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Limberger Heinrich und Johanna, 
Mitterndörf 33, für das Bauvorhaben Nr. 47/67 
„Heilbrunh" der Landesstraße Nr. 266, Paß Stein
straße. 

Berichterstatter ist Abg. Siegmund Burger. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Burger: Hoher Landtag! Das Amt der Stei
ermärkischen Landesregierung hat die Ortsverhand
lung für die Bau- und Grundnächeninanspruch-
nahme sowie die Objektseinlösung von Limberger 
Heinrich und Johanna, Mitterndörf 33, für das Bau
vorhaben Nr: 47/67 „Heilbrunn" der Landesstraße 
Nr.: .266 im Enteignungswege durchgeführt. Die vom 
gerichtlich beeideten Sachverständigen ermittelten 
Entschädigungen von insgesamt 461.400 Schilling 
sind angemessen und vertretbar. 

Die Bedeckung ist im Landesvoranschlag 1968 ge
geben. - . . - . ' • 

Der Finanz-Ausschuß hat diese Vorlage zur 
Kenntnis genommen. Ich stelle daher namens die
ses Ausschusses den Antrag: Der Hohe Landtag 
wolle beschließen,:. ... 

DieJSau- und Grundflächeninanspruchnahme und 

Objektseinlösung von Limberger Heinrich und Jo
hanna, -Mitterndörf Nr. 33, für, das Bauvorhaben 
Nr. 47/67 „Heilbrunn" der Landesstraße*Nr. 266, 
Paß Steinstraße, und der Erwerb dieser Liegen
schaft für die Durchführung dieses Landesstraßen
bauvorhabens, werden genehmigt. 

Präsident: Sie haben den Bericht des Herrn Be
richterstatters gehört. Wer dafür ist, möge eine 
Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

8. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 522, betreffend Objekts
einlösung von Frühwirth Friedrich für das Bauvor
haben Nr. 9/67 „Oberpurkla—Klöch" der Landes
straße Nr. 126. 

Berichterstatter ist Abg. Rupert Büchberger. Ich 
.erteile ihm das Wort. 

Abg. Büchberger: Meine Damen und Herren! Die 
Vorlage betrifft die Objektseinlösung von Früh-

. wirth Friedrich für das Bauvorhaben „Oberpurkla—• 
Klöch" der Landesstraße Nr. 126. 

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
hat die Ortsverhandlung über die Objektseinlösung 

^beeideten-

verständigen ermittelten Entschädigungen von ins
gesamt 238.560 Schilling sind angemessen. 

Die Bedeckung im Landesvoranschlag 1968 ist ge
gegeben. 

Im Namen des Finanz-Ausschusses darf ich daher 
folgenden Antrag stellen: Der Hohe Landtag,wolle 
beschließen: 

Die Objektseinlösung von Frühwirth Friedrich 
für das Bauvorhaben Nr. 9/67 „Oberpurkla—Klöch" 
der Landesstraße Nr. 126 im Betrage von 238.560 
Schilling und der Erwerb dieser Liegenschaft für 
die Durchführung dieses Landesstraßenbauvorha
bens wird genehmigt. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Man
gels einer Wortmeldung bitte ich um ein Händezei
chen, falls Sie dem Antrag zustimmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

9. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage,, Einl.-Zahl 527, über den Ankauf 
der Liegenschaft EZ. 745, KG. Ünterrohr, von den 
Ehegatten Franz und Aloisia Pichler. 

Berichterstatter ist Abg. Gerhard Heidinger. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Gerhard Heidinger: Hohes Haus! Die Vor
lage der Steiermärkischen Landesregierung betrifft 
den Ankauf der Liegenschaft EZ. 745, KG. Unter
rohr, von den Ehegatten Franz und Aloisia Pichler, 
zum Zwecke der Wohnraumbeschaffung für kinder
reiche Familien. Das Gesamtkatastralausmaß be
trägt 1.903. m2, der Kaufpreis 120,000 Schilling, das 
zu % vom Land und 'V* vom Bezirksfürsorgever
band getragen wird. Die Aufteilung also lautet 
90.000 :30.000 Schilling. 

Die Steiermärkische Landesregierung stellt zu
folge ihres Beschlusses vom 29. April 1968 den An
trag, der. Hohe Landtag wolle beschließen: •-. 

Der Ankauf der Liegenschaft EZ. 745, KG. Un-
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terrohr, im Gesamtkatas t ra lausmaß von 1.903 m2 

zu einem Kaufpreis von 120.000 Schilling von den 
Ehegat ten Franz und Aloisia Pichler gemeinsam 
mi t dem Bezirksfürsorgeverband Har tberg wird 
genehmigt. 

Namens des Finanz-Ausschusses bi t te ich um An
nahme. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört. Ich er
suche um ein Händezeichen, falls sie ihm zustim
men. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

10. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 528, betreffend die 
Übernahme eines bei der Landes-Hypothekenanstalt 
für Steiermark von der Marktgemeinde Mureck auf
genommenen Darlehens durch das Land Steiermark. 

Berichterstat ter ist Abg. Dr. Helmut Heidinger. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Helmut Heidinger: Hoher Landtag! Die 
vorliegende Vorlage beschäftigt sich mi t der ko
stenlosen Übernahme der von der Marktgemeinde 
Mureck errichteten Berufsschulliegenschaft. Neben 
dieser Über t ragung soll-aber ein Darlehen, das mit 
506.019.68 Schilling aushaftet und für die Errich
tung dieser Schule von der Marktgemeinde Mureck 
aufgenommen wurde, vom Land übernommen wer
den. 

Es wird daher namens des Finanz-Ausschusses 
der Ant rag gestellt, der Hohe Landtag wolle be
schließen: 

Die Übernahme des von der Marktgemeinde 
Mureck für den Bau der Landesberufsschule bei der 
Landes-Hypothekenansta]t für S te iermark aufge
nommenen Darlehens durch das Land Steiermark, 
welches am 1. J anne r 1966 mit 506.019.68 Schilling 
aushaftete, wird genehmigt. 

Ich darf die Annahme der Vorlage empfehlen. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört. Ich bit te 
um ein Händezeichen, falls Sie ihm zustimmenn. 
(Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

11. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 529, über die Aufnahme 
eines Darlehens von 50 Millionen Schilling bei der 
Landes-Hypothekenanstalt für Steiermark zur Fi
nanzierung des Sonderwohn- und Barackenersatz-
Bauprogrammes (3. Abschnitt) im Jahre 1968. 

Berichterstat ter ist Abg. Franz Feldgrill. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Feldgrill: Hoher Landtag! Die Vorlage 529 
sieht die Aufnahme eines Darlehens von 50 Mil
lionen Schilling bei der Landes-Hypothekenanstal t 
zur Finanzierung des 3. Abschnittes des Sonder
wohn- und Barackenersatz-Bauprogrammes vor. 

Im Landesvoranschlag 1968, sind für den 3. Ab
schnitt 95 Millionen Schilling vorgesehen. Für die 
Abwicklung dieses P rogrammes ist jedoch nur die 
Aufnahme eines Darlehens von 50 Millionen Schil
ling notwendig, weil von den 70 Millionen Schil
ling Darlehen 1967 für den 2. Abschnitt ein Rest
be t rag von 35 Millionen Schilling erst heuer zuge
zählt wird. Die Geldmittel, die aus dieser Darle

hensaufnahme zur Verfügung stehen, sind von der 
Landesregierung bereits zur Gänze vergeben. Aus 
Gründen der Zinsersparnis wurde das Darlehen 
erst zum spätest möglichen Zei tpunkt aufgenom
men. Die Landes-Hypothekenanstal t w ä r e bereit, 
ein Kommunalbardar lehen von 50 Millionen Schil
l ing mi t einer, antizipativen Verzinsung von 6V2 % 
p. a. und 15-jähriger Laufzeit zu gewähren. Es 
wird keine Bereitstel lungsgebühr verrechnet, die 
Zuzählung erfolgt zu 100. 

Ich stelle namens des Finanz-Ausschusses den An
trag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Die Steiermärkische Landesregierung wird er
mächtigt, bei der Landes-Hypothekenanstal t für 
S te iermark ein Kommunalbardar lehen in Höhe von 
50 Millionen Schilling zur F inanzierung des 3. Ab
schnittes des Sonderwohn- und Barackenersatz-
Bauprogrammes im J ah re 1968 aufzunehmen. Das 
Darlehen ist mit 6V2 % p. a. zu verzinsen und ha t 
eine Laufzeit von 15 Jahren. Die Landesregierung 
ha t Vorsorge zu treffen, daß die dem Land aus die
ser Darlehensaufnahme obliegenden Verpflichtun
gen ordnungsgemäß erfüllt werden. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
schreite zur Abst immung und ersuche die Abgeord
neten, die dem Antrag zustimmen, um ein Hände
zeichen. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

12. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 540, über den Ankauf 
der Liegenschaft EZ. 201, KG. Deuchendorf, Ge
richtsbezirk Bruck/Mur, von den Ehegatten Karl 
und Ludmilla Leitenbauer, Kapfenberg. 

Berichterstat ter ist Abg. Hans Brandl . Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Brandl: Im Namen des Finanz-Ausschusses 
darf ich den Ankauf der vorgenannten Liegenschaft 
im Gesamtausmaß von 472 m2 zum Kaufpreis von 
175.000 Schilling von den Ehegat ten Karl und Lud
milla Lei tenbauer gemeinsam mit dem Bezirksfür
sorgeverband Bruck/Mur zur Genehmigung bean
tragen. 

Präsident: Mangels Wortmeldung s t imme ich über 
diesen Ant rag ab und bit te jene Abgeordnete, die 
mit dem Ant rag e inverstanden sind, um ein Hände
zeichen. (Geschieht.) -

Der Ant rag ist angenommen. 

13. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 541, über den Ankauf 
der Liegenschaft EZ. 351, KG. Bairisch-Kölldorf, 
Gerichtsbezirk Fehring, von Frau Erika Schelln-
egger und Frau Hertha Kastbeier, Graz. 

Berichterstatter ist Abg. Alois Klobasa. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Klobasa: Die Ehegatten Siegfried und Maria 
Schneider bewohnen in Bairisch-Kölldorf Nr. 121 
mi t ihren 5 Kindern eine Küche und ein Zimmer. 
Die beiden Räume sind sehr reparaturbedürf t ig und 
feucht, außerdem viel zu klein für die 7köpfige Fa
milie. 

Weil eine passende Wohnung zur Behebung des 
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zweifellos vorhandenen Wohnungsnotstandes für 
die 7köpfige Familie nicht gefunden werden konnte 
und kann, schlägt die Bezirkshauptmannschaft Feld
bach vor, im Rahmen der Aktion Wohnraumbe
schaffung für besonders kinderreiche Familien die 
Reali tät EZ. 351, KG. Bairisch-Kölldorf, Gerichts
bezirk Fehring, mi t Wohnhaus Nr. 44 im Gesamt-
katas t ra lausmaß von 5.412 m2, die je zur Hälfte im 
bücherlichen Eigentum von F r au Erika Schellneg-
ger und F rau Her tha Kastbeier steht, zu einem 
Kaufpreis von 135.000 Schilling für die Wohnver
sorgung der Familie Schneider vom Land Steier
mark gemeinsam mit dem Bezirksfürsorgeverband 
Feldbach, und zwar im Verhältnis von 3/4 z u 'A an
zukaufen. 

Nach dem Erwerb der Liegenschaft wäre das 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude samt der dazu ge
hörigen Grundfläche an die Ehegatten Schneider 
gegen eine monatliche Miete von 150 Schilling zu 
vermieten. 

Die Steiermärkisehe Landesregierung stellt zu
folge des Beschlusses vom 14. Mai 1968 den An
trag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Ankauf der Liegenschaft EZ. 351, KG. Bai
risch-Kölldorf, Gerichtsbezirk Fehring, im Gesamt-
ka tas t ra lausmaß.von 5.412 m2 zu einem Kaufpreis 
von 135.000-Schilling von F rau Erika^-SehetoeggeE-
und F rau Hertha Kastbeier gemeinsam mi t dem 
Bezirksfürsorgeverband Feldbach wird genehmigt. 

Der Finanz-Ausschuß hat in der Sitzung vom 
25. Jun i d. J. diese Vorlage behandel t und die An
nahme empfohlen. Ich bit te daher um Ihre Zu
st immung. 

Präsident: Sie haben den Ant rag des Herrn Be
richterstatters gehört. Mangels Wortmeldung bringe 
ich ihn zur Abstimmung, wer zustimmt, möge ein 
Händezeichen geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

14. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 542, betreffend die Ge
nehmigung zur Einräumung des Baurechtes auf dem 
langeseigenen Grundstück, Parzelle Nr. 653/28, KG. 
Fürstenfeld, an die Gesellschaft für Wohnungsbau 
und Siedlungswesen, Graz, Wittekweg 6, auf die 
Dauer von 80 Jahren zum Zwecke der Errichtung 
eines Lehrlingsheimes der Landesberufsschule Für
stenfeld. 

Berichterstatter ist Abg. Josef Schrammel. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Schrammel: Her r Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Steiermärkisehe Landesregierung 
ha t am 22. April 1965 beschlossen, in Fürstenfeld 
eine Landesberufssehule für Tischler zu errichten'. 
Das Schulgebäude selbst wird gegenwärtig bereits 
fertiggestellt, am Werkstät tengebäude Wird in näch-

. s ter Zeit mit dem Bau begonnen. 
Da das Land S te iermark gemäß § 2 Abs. 5 des 

Steiermärkisehen Beruf sschulorgänisationsgesetzes 
gesetzlicher Heimerhal ter der Lehrlingsheime der 
Landesberufsschulen ist, ist vorgesehen, daß dieses 
Bauvorhaben vom Land Steiermark durchgeführt 
wird. Das Land wird als Grundeigentümer der Ge
sellschaft j ü r Wohnungsbau und Siedlungswesen in 
Graz im Wege eines Baurechtsyertrages das Bau

recht für die Dauer von 80 J ah ren e inräumen, der 
Bau selbst wird von dieser Gesellschaft errichtet. 

Die Gesamtbaukosten betragen 18,000.000 Schil
ling. Die Finanzierung ist nach einer Aufschlüsse
lung gegeben, die im Finanz-Ausschuß eingehend 
e rör ter t und besprochen wurde . Namens des Fi
nanz-Ausschusses stelle ich daher den An t rag der 
Hohe Landtag wolle beschließen: 

Die E inräumung des Baurechtes auf dem landes
eigenen Grundstück, Parzelle Nr. 653/28, EZ. 2239, 
KG. Fürstenfeld, auf die Dauer von 80 J ah ren zu
gunsten der Gesellschaft für Wohnungsbau und 
Siedlungswesen, Graz , ' Wittekweg 6, zum Zwecke 
der Errichtung des Lehrlingsheimes der Landesbe-
rüfsschule Fürstenfeld wird genehmigt. 

Präsident: Mangels einer Wortmeldung schreite 
ich zur Abst immung. Wer für den Ant rag ist, möge 
eine Hand heben. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

15. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 543, über, die Beteili
gung des Landes an der Erhöhung des Stammkapi
tals der Flughafen Graz Betriebsgesellschaft m. b. H. 
und am weiteren Ausbau des Flughafens Graz-

J h a l e r h o t 

Berichterstatter ist Abg. Hans Groß. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Groß: Meine Damen und Herren! In der 
14. ordentlichen Gesellschafterversammlung der 
Flughafen Graz Betriebsgesellschaft m. b. H. am 
19. April 1968 wurden einige Beschlüsse gefaßt, die 
vorerst nu r e ine bedingte Zust immung durch den 
Ver t re ter des Landes Steiermark erhal ten konnten, 
da die Verbindlichkeit der Erklärungen erst auf 
Grund und nach Maßgabe der Genehmigung durch 
den Landtag eintreten kann. Diese Beschlüsse be
treffen: 

1. Die Erhöhung des S tammkapitals der F lug
hafen Graz Betriebsgesellschaft m. b. H. von bisher 
1 Million Schilling auf 3 Millionen Schilling. 

2. Die Erwei terung des Ausbauprogrammes für 
den Flughafen Graz-Thalerhof von bisher 48,4 Mil
lionen Schilling auf 59 Millionen Schilling. 

3. Die Errichtung eines neuen Hangars mi t ei
nem Kostenaufwand von 12 Millionen Schilling. 

Zur Information möchte ich feststellen, daß das 
Land Steiermark als Miteigentümer mit 25 °/o be- , 
teiligt ist. Diese Zahl ist s inngemäß und auch zah
lenmäßig in einem Antrag festgelegt, mit dem sich 
der Finanz-Ausschuß beschäftigt hat. Ich empfehle 
dem Hohen Haus, die Zust immung zu geben. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Bericht
erstat ters gehört. Wer dafür ist, möge ein Hände
zeichen geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

16. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 544, betreffend den An
kauf der Realität EZ. 1485, KG. III Geidorf, von 
Frau Rosina Rieser um den Nettokaufpreis von 
1,3 Millionen Schilling, 

Berichterstatter ist Abg. Ileschitz. Ich erteile ihm 
das Wort. 
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Abg. Ileschitz: Hoher Landtag! Meine Damen und 
Herren! Die Steiermärkische Landesregierung wa r 
schon seit, längerer Zeit bemüht , dem jugoslawi
schen Generalkonsul Dostal ein geeignetes Wohn
objekt zur Verfügung zu stellen. Dieses wu rde in 
der Reali tät der Eigentümerin F rau Rosina Rieser 
gefunden. Die Reali tät kostet 1,3 Millionen Schil
ling und befindet sich in der Amschelgasse 30, Graz. 

Der Finanz-Ausschuß ha t sich mi t der Frage be
schäftigt und den Beschluß gefaßt, dem Hohen 
Landtag vorzuschlagen, dem Ankauf der Realität 
EZ. 1485, KG III Geidorf, um einen Kaufpreis von 
1,3 Millionen Schilling von F rau Rosina Rieser zu
zustimmen. 

Präsident: Sie haben den Ant rag des Bericht
ers ta t ters gehört. Ich schreite zur Abst immung. Wer 
für den Ant rag ist, möge eine Hand heben. (Ge
schieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

17. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 346, zum An
trag der Abgeordneten Nigl, Pabst, Feldgrill und 
Dipl.-Ing. Schaller, betreffend die Errichtung einer 
zentralen Bundesförsterschule als „Höhere Bundes
lehranstalt für den Försterdienst". 

Berichterstat ter ist Abg. Her iber t Pölzl. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Pölzl: Hohes Haus! Die Vorlage 346 befaßt 
sich mi t der Errichtung einer Höheren Bundeslehr
anstalt für den Försterdienst. Die Landesregierung 
ha t dazu folgenden Bericht e rs tat te t : 

Das Bundesminister ium für Land- und Forstwir t
schaft, dem der An t rag als zuständige Stelle vor
gelegt wurde, ha t denselben als Empfehlung zur 
Kenntnis genommen und mitgeteilt , daß für eine 
weitere Veranlassung gegenwärt ig die Grundlagen 
fehlen. Im Hinblick auf die gegenwärtige Situation 
der Forstwirtschaft und die gesetzliche, Regelung 
der Försterausbildung hä t t en einer so einschnei
denden Maßnahme eingehende Untersuchungen vor
auszugehen. Überdies stehe, veranlaßt durch die 
Forderungen der Interessengemeinschaft der Öster
reichischen Försterverbände, seit ungefähr einem 
J a h r die Försterausbildung im Bundesministerium 
in Besprechung und Beratung. 

Der Volksbildungs-Ausschuß ha t diesen Bericht 
der Steiermärkischen Landesregierung zur Kennt
nis genommen und in seinem Auftrag ersuche ich 
das Hohe Haus diese S te l lungnahme zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Nigl. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Nigl: Hoher Landtag! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wenngleich dieses Thema nicht 
einen sehr großen Kreis von Interessenten betrifft, 
so b i t te ich doch um Ih re geschätzte Aufmerksam
keit, vor allem deshalb, weil in dieser. F rage 'mei
nes E)rachtens das Bundesminister ium für Land-
und Forstwirtschaft bisher nicht die nötige Obsorge 
für e ine ordnungsgemäße Ausbildung wahrgenom
men hat. Zu dieser Feststellung darf ich ein paar 
e rk lärende Ausführungen darstellen. 

Mit dem Reichsforstgesetz aus dem J a h r e 1852, 
das 110 J a h r e gehalten ha t und e rs t im J a h r e 1963 
abgelöst wurde durch das Forstrechtsbereinigungs
gesetz, ist dekret ier t gewesen, daß die österreichi
schen Forste ab einer entsprechenden Größe durch 
entsprechendes Forstwirtschafts- und Verwal tungs
personal zu verwal ten sind. Diese Bes t immung hat 
im Forstrechtsbereinigungsgesetz eine Festlegung 
in der Form gefunden, daß für Forstbesitze ab 
1200 ha Forstwirtschaftsführer und für Forstbe
sitze zwischen 500 und 1200 ha mindestens ein För
ster zu bestellen ist. In den Forstbetr ieben in ganz 
Österreich sind auf Grund dieser f orstrechtsbereini-
gungsrechtlichen Best immung rund 2300 Förs ter be
schäftigt, wovon die Hälfte im öffentlichen Dienst, 
teils bei den Bundesforsten, aber auch in Körper
schaften, Gemeindestiftungen und Fonds beschäftigt 
sind und die andere Hälfte — 1160 — sind im P r i 
vatdienst angestellt. 

Nun ist dabei die Feststellung interessant, daß 
nicht vom Bundesminister ium für Land- und Forst
wirtschaft, sondern von der Försterschaft selbst seit 
e twa einem Jahrzehnt eine Reform de r Förster
ausbildung ver langt wurde. Dem ist dadurch ent
sprochen worden, daß im Forstrechtsbereinigungs
gesetz zur zweijährigen Ausbildungsdauer einer 
schulmäßigen Försterausbildung ein: 3. Schuljahr 
dazugekommen ist und zwar vorne dazugekommen 
ist. Dieses erste J ah r ist der Grundlehrgang, der 
errichtet wu rd e in der Bundesförsterschule in Gain-
farn bei Bad Vöslau. Ich darf an dieser Stelle ein
flechten, daß allerdings dieser Grundlehrgang wie
der dadurch egalisiert worden ist, a ls später das 
9. Schuljahr eingeführt worden ist und dieser 
Grundlehrgang sozusagen auf dieses polytechnische 
J ah r angerechnet wird, wodurch sich im Ausbil-
dungsumfang eigentlich wieder keine Verbesserung 
gezeigt hat . 

Wenn nun ein 14jähriger Absolvent einer Pflicht
schule, also 8 Klassen Volksschule oder Haupt
schule, den Försterberuf ergreifen will, so muß er 
zunächst e inmal diesen Grundlehrgang in Gäinfarn 
besuchen. Nun besteht eine Sonderheit in der Rich
tung, daß er, wenn er die Aufnahmsprüfung dort 
besteht, nu r dann eine Chance auf Aufnahme in 
diesen Grundlehrgang hat, wenn e r gleich eine Be
scheinigung eines größeren Forstbetriebes in die 
Schule mitbringt, der als Lehrbetr ieb anerkannt ist 
und der dem Betreffenden bescheinigt, daß er ihn 
nach diesem 1-jährigen Gainfarn-Lehrgang als 
Fors tprakt ikant in seinem Forstbetrieb auf die 
Dauer eines J ah res aufnimmt, ein Prakt ikum, das 
ebenfalls im Zuge des Ausbildungsganges vom 
Forstrechtsbereinigungsgesetz vorgeschrieben ist. 
Gesetzt den Fall er b r ingt diese Bescheinigung und 
er besteht also dort den 1. Jahrgang, dann k ann e r 
die 1-jährige Praxis machen, dann kommt e r in der 
Folge in eine zwei J ahre dauernde Fachausbildung 
an e iner der drei weiteren Försterschulen entweder 
in Brück a. d. Mur oder in Ort bei Gmunden oder 
in Waidhofen a. d. Ybbs. Drei Schulen von den vier 
Schulen sind eigentlich von Haus aus nicht als Schu
len gedacht gewesen. Lediglich die Bundesförster-
schule Brück a. d. Mur ist als forstliche Ausbil
dungsstät te errichtet worden und entspricht einiger
maßen den schulischen Verhältnissen sowohl r äum
lich, als auch hinsichtlich der notwendigen Lehrmit-
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tel. Die anderen Schulen sind mehr oder weniger 
für • forstliche Ausbildungsstätten geeignet, ich 
möchte sagen, daß sich die Bundesförsterschule in 
Ort bei Gmunden, die zwar landschaftlich sehr 
schörFgelegen ist, auf Grund ihrer baulichen Ein
richtungen heutzutage nicht mehr als Försterschule 
eignet und die Unterbringungsmöglichkeiten kei
neswegs entsprechen. Es handelt sich dort um ein 
altes Schloß, das auch nicht als Schulbetrieb seiner
zeit gedacht war. Waidhofen a. d. Ybbs ist eben
falls ein altes Schloß, das sich im Privatbesitz be
funden hat und das nicht geeignet ist, einen Schul
betrieb aufzunehmen, sowie auch Gainfarn ein Zwi-
schending zwischen einem Schloß und einer Villa 
ebenfalls nur für Wohnzwecke nicht aber für Schul
zwecke seinerzeit errichtet worden ist. 

Es mag vielleicht interessieren, daß in der Bun
desförsterschule in Waiclhofen a. d. Ybbs einige 
Räume, wo Forstschüler untergebrächt sind, nicht 
einmal Tageslicht aufweisen, sondern diese Räume 
nur durch Kunstlicht ausgeleuchtet werden können. 
So gesehen sind natürlich auch die Wünsche der 
österr. Försterschaft verständlich, wenn hier ein 
Wandel einerseits in den Schulverhältnisseh und 
andererseits auch in der Ausbildungsform, begehrt 
wird. . 

ges einer der drei Försterschulen ist nämlich die 
Ausbildung zum Förster noch nicht beendet, son
dern sieht das Gesetz vor, daß der Betreffende noch 
2 Jahre Nachpraxis in einem Betrieb abzuleisten 
hat und nach dieser Zeit kann er die Staatsprüfung 
für den Försterdienst bei der in jedem Bundesland 
am Sitz der Landesregierung eingerichteten Prü
fungskommission antreten. Und wenn er sie besteht, 
dann ist seine Ausbildung als Förster damit abge
schlossen. Insgesamt dauert daher die Försteraus-
bildung 6 Jahre, dennoch ist sie ungenügend, weil 
einerseits — und das zeigt sich jetzt angesichts der 
wirtschaffliehen Lage der Forstwirtschaft sehr deut
lich — der Großwaldbesitz, und ich nehme hier 
auch die Österreichischen Bundesförste keineswegs 
aus, direkt auf das Gesetz in der Form Einfluß neh
men, . daß sie dem Bewerber für die Försterlauf-
bahri die erforderliche Bescheinigung für den Nach
weis, daß er als Forstlehrling nach dem Jahr in 
Gainf arn'aufgenommen wird, nicht ausstellen und 
daher so und soviele Interessenten ihrem Wollen 
diesen Beruf zu erlernen, gar nicht nachkommen 
können, weil sie einfach für die Aufnahmsprüfüng 
nicht vorgesehen werden können, weil sie diesen 
gesetzlichen Voraussetzungen der Vorlage dieser Be
scheinigung nicht nachzukommen in der Lage sind. 
.. Ich darf daher den Antrag, den ich seinerzeit mit 
einigen Kollegen Abgeordneten dem Landtag ein
gebracht habe, auch noch dadurch erläutern, daß 
neben dieser Försterausbildung, die als eine Fach
schulausbildung verstanden werden kann, auch der 
dringende Wunsch besteht, so wie das in. anderen^ 
Berufszweigen, etwa in technischen oder im Han
delsbereich oder anderswo auch in der Landwirt
schaft in einer sehr großen Anzahl der Fall ist, eine 
forstliche Fachmittelschule-einzurichten, die gesetz
lichen Handhaben dafür würden ohneweiters gege
ben sein, aber offensichtlich ist man also bis zum 
heutigen Tage nicht gewillt gewesen, diesem Wun
sche Rechnung zu tragen, indem man einfach darauf 

hingewiesen hat, daß solcherart ausgebildete För
ster den Betrieben der Forstwirtschaft zu teuer kä
men. Nun stehe ich auf dem Standpunkt,; daß ich es 
bisher nirgends feststellen konnte, daß sich Wirt
schaftsgruppen, : ganz gleich welcher Richtung, ge
wehrt haben gegen besser ausgebildetes Personal. 
Dies dürfte offensichtlich bisher gewissen Kreisen 
der Forstwirtschaft vorbehalten sein. -

Ich bin daher auch nicht befriedigt durch die 
Antwort, die das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft zu diesem Antrag gegeben hat und 
ich darf hoffen, daß die Zunahme der Aufgaben 
auch im Bereiche der Forstwirtschaft,; denen die 
Förster sich gegemiberseheh durch die Intensivie
rung der Betriebe, aber auch durch andere gesetzr 

liehe Auf gaben,; die sie zu erfüllen haben auf Grund 
der Walderhaltungsbestimmungen des Forstrechts-
bereinigungsgesetzes, schließlich doch ihren Nieder
schlag finden, weil ich glaube, daß wir allen Grund 
haben durch entsprechende Ausbildung dafür zu 
sorgen, daß der Forstwirtschaft bestens ausgebil
dete Förster auch in der Zukunft zur Verfügung 
stehen, damit auch auf diesem Wege sichergestellt 
ist, daß wir nicht nur eine nachteilige Waldwirt
schaft für gute kommerziell funktionierende Forst
betriebe zur Verfügung haben, sondern damit diese 

ben gerecht zu werden, einer Walderhaltung zu 
dienen,, die letzten Endes dem gesamten österreichi
schen Volk und auch seinen Fremden, die in dieses 
Land kommen, eine entsprechende Basis bieten, für 
die Absolvierurig gesunder Urlaube und für das 
neue Kraftschöpfen aus diesem gesunden Wald für 
ihre weitere wieder auf ein Jahr vorgesehene be
rufliche Tätigkeit. Und ich darf Sie daher bitten, 
wenn Sie auf Urlaub gehen und; vielleicht hin und 
wieder sogar mit einem Förster in der Form zu tun 
kriegen, daß Sie der Jagd frönen, oder daß Sie die. 
Fischerei ausüben diese Tätigkeit auch unter dem 
Gesichtspunkt- einer Reform der Schulausbildung 
für diese Förster sehen, diesem Problem Ihr Ver
ständnis entgegenzubringen und mitzuhelfen, daß 
auch auf diesem Gebiete die geistige Bildung eine 
weitere Quelle des materiellen Fortschrittes dar
stellt. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Eine weitere Wortmeldung liegt nicht 
vor. Sie haben den Antrag des Herrn Berichterstat
ters gehört, ich bringe ihn zur Abstimmung und 
bitte um ein Händezeichen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. N 

18. Bericht jdes Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 412, zum An
trag der Abgeordneten Prof. Dr. Eich tinger, Egger, 
Karl Lackner und Dipl.-Ihg. Fuchs, betreffend die' 
Aufnahme der Verkehrserziehung in den Lehrplan 
der Pädagogischen Akademien. 
-Berichterstatter ist Herr- Abg. Prof. Dr. Karl Eich-

tinger. Ich erteile ihm das Wort. . # 

Abg. Prof. Dr. Eichtinger: Hohes Haus! Die Vor
lage beschäftigt sich mit der Aufnahme der Ver
kehrserziehung in; den" Lehrplan der Pädagogischen 
Akademien. Die Steiermärkische Landesregierung 
erstattet hiezu folgenden Bericht. 

In der-Stundentafel der als Schulversuch'geführ-
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ten Pädagogischen Akademien scheint der Lehr
gegenstand „Verkehrserziehung" als eigener Unter
richtsgegenstand nicht auf. Im Hinblick auf das 
wei tere Zunehmen des S t raßenverkehrs und der 
e rhöhten Zahl der Verkehrsunfälle erschien es an
gezeigt, an das Bundesminister ium für Unterricht 
mi t der Bi t te heranzutreten, den Lehrgegenstand 
„Verkehrserziehung" in die Lehrpläne der Pädago-
gischen Akademien aufzunehmen. 

Zur Bit te der Steiermärkischen Landesregierung, 
die Verkehrserziehung aufzunehmen, verwies das 
Bundesminis ter ium auf den ausgesandten Entwurf 
eines Lehrplanes für Pädagogische Akademien. 

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
ha t in der am 22. Apri l 1968 an das Bundesministe
r ium für Unterr icht abgegebenen Stel lungnahme 
angeregt, im Hinblick auf die immer größer wer
dende Zahl der Verkehrsunfälle und der hievon be
troffenen Kinder zusätzlich die Schulverkehrserzie
hung in die Lehrpläne aufzunehmen. 

Namens des Volksbildungs-Ausschusses bit te ich 
den Hohen Landtag, dem Bericht der S teiermärki
schen Landesregierung zum Ant rag der Abgeordne
ten Prof. Dr. Eichtinger, Egger, Kar l Lackner und 
Dipl.-Ing Fuchs, betreffend die Aufnahme der Ver
kehrserziehung in den Lehrplan der Pädagogischen 
Akademien, zuzustimmen. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört, eine 
Wor tmeldung liegt nicht vor. Ich bi t te um ein Hän
dezeichen, falls Sie zustimmen. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

19. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 532, zum Beschluß 
Nr. 337 des Steiermärkischen Landtages vom 15. De
zember 1967, betreffend die Aufrechterhaltung des 
Schulbetriebes an den Werksberufsschulen in 
Steiermark. 

Berichterstat ter ist Abg. Hans Groß. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Groß: Meine Damen und Herren! Bei den 
großen Betr ieben in der S te iermark bestehen so
genannte „Werksberufsschulen". Es sind dies die 
Werksberufsschulen Donawitz, Kapfenberg und 
Zeltweg. 

Auf Grund der durchgeführten Erhebungen 
konnte festgestellt werden, daß lediglich der Be
stand der Werksberufsschule Donawitz infolge der 
geringen Lehrlingszahl gefährdet ist. 

Die Landesregierung ha t daher interveniert und 
ersucht, daß die Werksschule Donawitz auch unter 
den derzeit ungünstigen wirtschaftlichen Verhält
nissen aufrechterhalten wird. 

Im Namen des Volksbildungs-Ausschusses stelle 
ich folgenden Ant rag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Bericht 
der Steiermärkischen Landesregierung zum Be
schluß Nr. 337 des Steiermärkischen Landtages vom 
15. Dezember 1967, betreffend die Aufrechterhal
tung des Schulbetriebes an den Werksberufsschulen 
in Steiermark, wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident: Mangels einer Wortmeldung schreite 
ich zur Abst immung. Wer für den Antrag des Her rn 

Berichterstat ters ist, möge eine Hand heben. (Ge
schieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

20. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 287, zum Antrag der Abgeordneten Se
bastian, Fellinger, Prof. Hartwig, Groß und Genos
sen, betreffend Aufnahme des Medikamentes „Pre-
ludin" in die Suchtgiftverordnung. 2. Bericht. 

Berichterstat ter ist Abg. Franz Ileschitz. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Ileschitz: Der Steiermärkische Landtag ha t 
am 14. März 1967 den Bericht der Steiermärkischen 
Landesregierung zum gegenständlichen Antrag, wo
nach an das Bundesministerium für soziale Verwal
tung m i t der Aufforderung herangetre ten werden 
soll, das P r äpa ra t Preludin un te r das Suchtgift
gesetz einzureihen, folgende Antwor t vom Bundes
minister ium für soziale Verwal tung erhalten. Man 
teilt hier mit, daß das Bundesminister ium dieser 
Frage sein besonderes Augenmerk zugewendet 
hät te , ebenso der oberste Sanitätsrat . Allerdings 
besteht noch keine Möglichkeit, dieses P r äpa ra t der 
Suchtgiftverordnung zu unterwerfen, da dazu eine 
Änderung des Suchtgiftgesetzes in Österreich not
wendig ist. Dies wird aber geschehen. 

Der Verkehrs- und volkswirtschaftliche Ausschuß 
ha t sich mi t der Vorlage beschäftigt und stellt nun
mehr den Antrag, der Hohe Landtag wolle be
schließen: 

Der 2. Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung zum Ant rag der Abgeordneten Sebastian, Fel
linger, Prof. Hartwig, Groß und Genossen, betref
fend Aufnahme des Medikamentes „Preludin" in 
die Suchtgiftverordnung, wird zur Kenntnis genom
men. 

Präsident: Mangels einer Wortmeldung schreite 
ich zur Abst immung. Wer für den An t rag ist, möge 
eine Hand heben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

21. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 461, zum Antrag der Abgeordneten 
Schrammet, Buchberger, Dipl.-Ing. Schaller und 
Prenner, betreffend eheste Aufnahme der Regulie
rungsarbeiten an der Feistritz, insbesondere an de
ren Unterlauf. 

Berichterstat ter ist Abg. Josef Schrammel. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Schrammel: Herr Präsident! Hohes Haus! 
Zu dieser Vorlage darf ich im Namen des zustän
digen Ausschusses mitteilen, daß zu den Ufer
brüchen bzw. Hochwasserschäden an der Feistritz, 
insbesondere an deren Unterlauf, berichtet wurde. 
Sie können aus der Vorlage entnehmen, daß eben 
mit einer systematischen Regulierung im Raum 
Großwilfersdorf, Maierhofen, A l tenmarkt und ab
wär t s der S tad t Fürstenfeld zu rechnen ist. Ein 
teilweiser Ausbau flußaufwärts von Großwilfers
dorf ist in P lanung. Ich stelle daher namens des 
volkswirtschaftlichen Ausschusses den Antrag, der 
Hohe Landtag wolle beschließen: 
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Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung zum Antrag der Abgeordneten Schrammel, 
Buchberger, Dipl.-Ing. Schaller und Prenner, be
treffend eheste Aufnahme der Regulierungsarbei
ten an der Feistritz, insbesondere ah deren Unter
lauf, wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Bericht-
erstattes gehört. Ich schreite Abstimmung. Wer für 
den Antrag ist, möge eineTIand heben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

22. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 476, zum Antrag der Abgeordneten Groß, 
Ileschitz, Loidl, Vinzenz Lackner und Genossen, be
treffend Um- und Nachschulung von Arbeitskräften. 

Berichterstatter ist Abg. Josef Loidl. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Loidl: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Zum gegenständlichen Antrag hat auf Ersu
chen der Steiermärkischen Landesregierung das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung folgen
des mitgeteilt: 

Die rechtliche Grundlage für die Nach- und Um
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 
Die Arbeitsmarktverwaltung ist auf Grund dieser 
bestehenden Bestimmungen bemüht, durch Schu
lungsmaßnahmen einerseits dem Arbeitsmarkt zu
sätzliche Arbeitskräfte zuzuführen, andererseits die 
Mobilität der Arbeitskräfte zu erhöhen. Diesem Ziel 
dient insbesondere die Förderung der betrieblichen 
Schulung von Arbeitskräften durch Prämiengewäh
rung. In diesem Rahmen wurden im vergangenen 
Jahr zum Großteil Betriebe der Textil-, Beklei-
dungs- und metallverarbeitenden Industrie in die 
Förderung einbezogen. Es konnten dadurch für ar
beitslose Arbeitskräfte zusätzliche Arbeitsplätze ge
wonnen werden. Darüber hinaus ist es den Landes
arbeitsämtern gelungen, in enger Zusammenarbeit 
mit den Betrieben in Beschäftigung stehende Ar
beitskräfte, deren Arbeitsplatz aus strukturellen 
oder regionalen Gründen gefährdet w,ar, vor einer 
drohenden Arbeitslosigkeit zu bewahren. 
. Neben der betrieblichen Schulung kommt der 
kursmäßigen Schulung eine größere Bedeutung zu, 
die von den Landesarbeitsämtern gemeinsam mit 
den Wirtschaftsförderungsinstituten und Berufsför
derungsinstituten durchgeführt werden. Veranstal
tet wurden Kurse zur Heranbildung von Arbeits
kräften für das Gastgewerbe, für Büros sowie für 
die Land- und Forstwirtschaft. Die Einweisungen in 
berufsbildende Kurse und Fachschullehrgänge (z. B. 

.Bauhandwerkerschulen, Malerschulen) anderer In
stitutionen unter Weitergewährung des Unterstüt
zungsbezuges sind ebenfalls sehr nützliche Maß
nahmen. 

Alles zusammen hat sich als ein wirksames In
strument einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und da
mit als Beitrag zur sozialen Wirtschaftspolitik er
wiesen. Im Entwurf des neuen Arbeitsmarktförde-
rungsgesetzes, welches auch derzeit im Stadium der 
Begutachtung ist, sind Bestimmungen vorgesehen, 
die es ermöglichen, in die Förderung auch Perso
nen einzuschließen, die in Beschäftigung stehen und 

nicht von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Dies wäre-
ein weiterer geeigneter Schritt, um das Problem der 
Förderung von in Beschäftigung stehenden Arbeits
kräften im Rahmen der Nach- und Umschulung ei
ner Lösung näher zu bringen. 

Der Verkehrs- und volkswirtschaftliche Ausschuß 
hat sich mit der Vorlage beschäftigt und ich stelle 
den Antrag, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

Präsident: Zu -Wort gemeldet ist Herr Abg. Groß. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Groß: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Ich bitte um Entschuldigung, daß ich Sie zu 
dieser späten Stunde noch als Diskussionsredner 
behelligen muß. Ich glaube aber, daß die Fragen 
der Um- und Nachschulung für unsere Wirtschaft 
von so großer Bedeutung sind, daß man doch, wenn 
auch in gedrängter Form, einige Dinge dazu sagen 
muß. Die Anpassung der österreichischen Wirtschaft 
an die größeren Wirtschaftsräume wird zur Folge 
haben, daß wir bereits in der nächsten Zeit zahl
reiche Arbeitnehmer umschulen müssen. Es werden 
dies nach Schätzungen Von Fachleuten in der Steier
mark allein 25.000 bis 30.000 Arbeitsplätze sein, 
die durch umgeschulte Fachkräfte zu besetzen sein 

-"werden;—Diese—Umsehulungsmaßrrahmen—könne 
nicht mehr, so wie bisher, vorwiegend durch Insti
tute, wie durch das Wirtschaftsförderungsinstitut, 
Berufsförderungsinstitut oder auch die Betriebe er
folgen, sondern es müßte hier zu gezielten Maß
nahmen der Arbeitsmarktverwaltung auf lange 
Sicht kommen. Das setzt auch eine Verstärkung der 
Strukturforschung voraus. Nachdem die derzeitige 
Gesetzesvorlage jedoch die staatliche Förderung für 
Um- und Nachschulung grundsätzlich nur für jene 
Menschen vorsieht, die bereits arbeitslos geworden 
sind, ist eine eheste Änderung der Gesetzeslage auf 
Grund der wirtschaftlichen Gegebenheiten erfor
derlich. Es wird daher von uns Sozialisten beson
ders begrüßt, daß das Bundesministerium für so
ziale Verwaltung in der Stellungnahme, die der 
Herr Berichterstatter hier bekanntgab, mitgeteilt 
hat, daß eine diesbezügliche Regelung im neuen 
Arbedtsmarktförderungsgesetz vorgesehen ist. Wir 
s indder Meinung, daß durch ein solches Gesetz die 
berufliche und regionale Mobilität der Arbeits
kräfte beträchtlich gesteigert werden kann. Ich 
möchte allerdings nicht versäumen Ihnen zu sagen, 
daß ich der Meinung bin, daß die konkrete Durch
führung eines solchen Gesetzes vom Bund bedeu
tend höhere Mittel erfordern wird, als die derzeit 
dafür zur Verfügung gestellten Mittel. 

Im Jahre 19,68 werden in Österreich für die Um-
und Nachschulung durch die Arbeitsmarktverwal
tung insgesamt 7 Millionen Schilling bereitgestellt. 
Das ist ein Betrag, der nicht annähernd jenen Sum
men entspricht, die heute in westeuropäischen Staa
ten für Um- und Nachschulung ausgegeben werden. 
Man wird wahrscheinlich diesen Betrag um vieles 
erhöhen müssen, wenn man nicht Gefahr laufen 
will in der Um- und Nachschulung noch weiter zu
rückzufallen. Ich bin nicht so pessimistisch wie 
Pfltzner, der in seinem Buch über diese Frage zur 
Erkenntnis kommt, daß beim derzeitigen Stand der 
Ausbildung in Österreich wir Gefahr laufen, die 
Hilfsarbeiter in Europa zu stellen. Doch sollten wir 
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diesem Fragenkomplex viel mehr Aufmerksamkeit 
als bisher zuwenden, weil davon ganz wesentlich 
die wirtschaftliche Bedeutung unseres Landes ab
hängt. Die Um- und Nachschulung ist aber nicht 
nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern sie 
trägt auch wesentlich zur Sicherung der Arbeits
plätze, zur Verbesserung des Ausbildungsniveaus 
und damit zum höheren Arbeitseinkommen bei, 
Daß die Lösung dieses Problems für unser Bundes
land besonders vordringlich ist, geht aus der Be
schäftigten- und Einkommensstatistik hervor, wo 
wir leider die Steiermark am unteren Ende der 
Tabelle finden. Wir helfen daher mit verstärkten 
Um- und Nachschulungsmaßnahmen nicht nur un
serer Wirtschaft, sondern vor allem der Bevölke
rung unseres Bundeslandes. 

Präsident: Eine weitere Wortmeldung liegt nicht 
vor. Wer dem Antrag des Berichterstatters zu
stimmt, möge eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

23. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 501, zum Antrag der Abgeordneten Prof. 
Hartwig, Heidinger, Klobasa, Groß und Genossen, 
betreffend die Befreiung des Handels mit Büchern 
von der Umsatz- und Ausgleichssteuer. 

Berichterstatter ist Abg. Vinzenz Lackner. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Vinzenz Lackner: Hoher Landtag, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die Vorlage 
zur Einlagezahl 501 behandelt den Antrag, den Han
del mit Büchern von der Umsatz- und Ausgleichs
steuer zu befreien. Zur Erledigung dieses Antrages 
hat die Steierm. Landesregierung die Bundesregie
rung ersucht, entsprechende Schritte zu unterneh
men. Der zuständige Ressortminister teilt mit: 

„Durch die notwendig gewordene allgemeine Er
höhung der Umsatzsteuer und der Ausgleichssteuer 
ab 1. Februar 1968 werden viele lebenswichtige 
Bereiche Österreichs schwer belastet und können 
Wünsche auf Steuerbefreiung bzw. Steuerermäßi
gung nicht berücksichtigt werden." 

Die Steiermärkische Landesregierung wird zu 
gegebener Zeit das gegenständliche Vorbringen bei 
der Bundesregierung wiederholen. 

Ich darf namens des Verkehrs- und volkswirt
schaftlichen Ausschusses den Antrag stellen, der 
Hohe Landtag wolle beschließen: Der Bericht der 
Steiermärkischen Landesregierung zum Antrag der 
Abgeordneten Prof. Hartwig, Heidinger, Klobasa, 
Groß und Genossen, betreffend die Befreiung des 
Handels mit Büchern von der Umsatz- und Aus
gleichssteuer, wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Herrn Be
richterstatters gehört. Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich bitte um ein Händezeichen, falls Sie zu
stimmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

24. Bericht des, Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 404, zum Antrag der Abgeordneten Buch-
berger, Burger, Jamnegg und Pölzl, betreffend per
sonelle Fragen der Elin-Werke in Weiz. 

Berichterstatter ist Abg. Josef Schrammel. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Schrammel: Hoher Landtag! Die Abgeord
neten Buchberger, Burger, Jamnegg und Pölzl ha
ben einen Antrag, betreffend personelle Fragen der 
Elin-Werke in Weiz eingebracht. Die Steiermärki
sche Landesregierung berichtet dazu, daß sie sich zu 
diesem Antrag mit der Österreichischen Industrie-
verwaltungs-Gesellschaft in Verbindung gesetzt hat. 

Der Aufsichtsrat der ÖIG hat sich anläßlich der 
Fusionsverhandlungen der Elin-Union AG. und 
der Wiener Starkstromwerke GmbH, auch mit 
der Frage der Erhaltung der Arbeitsplätze in die
ser Firma befaßt. In Würdigung der Bedeutung 
dieser und einiger anderer Probleme wurde die Be
schlußfassung über die Fusion zunächst vertagt. 
Erst nach Einholung einer Stellungnahme der Elin-
Union AG. unter anderem über die Belegschafts
entwicklung im Bereiche der zu fusionierenden Fir
men kam es zur Beschlußfassung über die mittler
weile erfolgte Fusion. 

Aus dieser Stellungnahme geht hervor, daß im 
Werk Weiz der Elin-Union AG. nicht an eine Redu
zierung des Personalstandes gedacht wurde. Viel
mehr soll die Produktion der verstaatlichten öster
reichischen Starkstromindustrie in Weiz und in ei
ner neu zu errichtenden Fabrik für Mittelmaschinen 
in Wien konzentriert werden. Von der dadurch 
entstehenden günstigeren Produktions- und Kosten
gestaltung sei ein Aufschwung dieser Betriebe zu 
erwarten. 

Unter der Vorraussetzung, daß die erforderlichen 
Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden, 
könnten die Werke in Weiz und Wien entsprechend 
aus- und aufgebaut werden, wodurch eine Steige
rung der Arbeitsproduktivität, damit der Konkur
renzfähigkeit erzielt und die Sicherheit der Arbeits
plätze gewährleistet werden könne. 

Mit diesem Bericht der Landesregierung hat sich 
der zuständige Ausschuß auseinandergesetzt und 
zwar am 30. Jänner 1968 und nach eingehender Be
ratung wurde beschlossen, den Bericht zurückzu
stellen zur weiteren Beratung und Einholung von 
Informationen. Die Steiermärkische Landesregie
rung berichtet hiezu weiter, wegen der nicht vor
hersehbaren schlechten Auftragsentwicklung in der 
zweiten Jahreshälfte 1967 war die Werksleitung in 
Weiz gezwungen, ab 15. Jänner 1968 85 Arbeitneh
mer auf unbezahlten Urlaub bis 1. Mai 1968 zu 
schicken. In der Zwischenzeit wurden 7 Arbeiter 
wieder beschäftigt, so daß sich bis heute noch 78 
auf Urlaub befinden. Die Betroffenen bekamen die 
schriftliche Zusage, daß sie bis spätestens am 
2. Mai' 1968 die Arbeit unter Wahrung der erwor
benen Rechte wieder fortsetzen könnten. Während 
des unbezahlten Urlaubes erhalten sie vom Arbeits
amt die Arbeitslosenunterstützung. 

Der zuständige Ausschuß hat sich mit diesem Be
richt neuerdings beschäftigt und eben auf Grund 
dessen, weil sich die Lage bei der Elin-Union AG. 
inzwischen wieder geändert hat, den Beschluß ge
faßt auf neuerliche Rückstellung und die Regie
rung berichtet nun dazu endgültig: Derzeit sind im 
Werk der Elin-Union 2336 Personen beschäftigt. Am 
26. April-1968 wurden im genannten Werk 205 Ar
beitskräfte, d. s. 177 Männer und 28 Frauen und am 
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3. Mai 1968.33 Arbeitnehmer, d. s. 27 Männer und 
6 Frauen gekündigt. 45 von ihnen waren bereits 
zwischen 15. Jänner und 30. April 1968 befristet 
freigestellt. Von den insgesamt 238 gekündigten Ar
beitnehmern sind gegenwärtig noch 33 als effektiv 
arbeitslos gemeldet. Es ist das ständige Bemühen 
der Steierm. Landesregierung für die noch nicht 
vermittelten 33 Arbeitskräfte Ersatzarbeitsplätze so 
rasch als möglich zu schaffen. 

Namens des zuständigen Ausschusses stelle ich 
den Antrag um Annahme der Vorlage. 

Präsident: Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
komme zur Abstimmung und bitte um ein Hände
zeichen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

25. Bericht des Verkehrs- und. volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 494, zum Antrag der Abgeordneten Wu-
ganigg, Meisl, Heidinger, Klobasa und Genossen, 
betreffend die Sicherung der Arbeitsplätze im Werk 
Weiz der Elin-Union. 

Berichterstatter ist Abg. Franz Ileschitz. Ich er
teile ihm .das Wort. 

Abg. Ileschitz: Am 6. Februar 1968 haben die ge-
—nannten Abgeordneten einen cntsprchondcn Antrag— 

in den Steiermärkischen Landtag eingebracht, der 
beinhaltete, die Landesregierung aufzufordern, bei 
allen zuständigen Stellen mit dem notigen Nach
druck hinzuwirken, daß eine weitere Verlagerung 
von Produktionszweigen insbesondere des Klein-
motorenbaües aus dem Werk Weiz der Elin-Union 
zu unterbleiben habe, da damit eine große Gefähr
dung der bestehenden Arbeitsplätze eintreten 
würde. 

Die Steiermärkische Landesregierung hat in einer 
Sitzung am 11. März 1968 beschlossen, sich mit ei
nein Schreiben an die Österreichische Industriever-
waltungs-Gesellschaft' und an die Elin-Union zu 
wenden, um von ihr eine Stellungnahme zu der 
beabsichtigten Verlagerung von Produktionszwei
gen zu erhalten. 

Die Elin-Union hat mit Schreiben vom 25. April 
1958 dem steiermarkischen Landeshauptmann 'eine 
völlig unzureichende Antwort gegeben. Es ist auch 
interessant hiebei festzustellen, daß die Österreichi
sche Industrieyerwaltungs-Gesellschaft erst mit 
Schreiben vom 47. Mai 1968 der Steiermärkischen 
Landesregierung mitgeteilt hat, daß sie den ent
sprechenden Auftrag an die Elin-Union zu einer 
direkten Stellungnahme übermittelt hat. Also viel 
später,hat die ÖIG der Elin das mitgeteilt, als die 
Elin schon das Schreiben an die Steiermärkische 
Landesregierung richtete. Nachdem diese Antwort 
völlig unzureichend war.hat sich, der Verkehrs- und 
volkswirtschaftliche Ausschuß in seiner Sitzung am 
25. 6. 1968 sehr eingehend mit diesem Fragenkom
plex beschäftigt und einen gemeinsamen Antrag be-
schlossenj den ich hiermit dem Landtag zur Kennt
nis bringe. Der Hohe Landtag wolle den in der Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 494, enthaltenen An
trag in folgender Fassung beschließen: 

Der Berieht der Steiermärkischen Landesregie
rung zum Antrag der Abgeordneten Wuganigg, 
Meisl, Heidinger, Klobasa und Genossen, betreffend 

..,die Sicherung der Arbeitsplätze im Werk Weiz der 

Elin-Union, wird n i c h t zur Kenntnis genom
men. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Wort
meldungen liegen nicht vor, ich bitte um ein Hände
zeichen, falls Sie zustimmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

26. Antrag des Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses, Einl.-Zahl 565, betreffend die 
wirtschaftliche Situation der Stadt und des Bezir
kes Weiz. 

Berichterstatter ist Abg. Dipl.-Ing. Fuchs. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Hoher Landtag! Als Vor
sitzender des Verkehrs- und volkswirtschaftlichen 
Ausschusses kann.ich Ihnen folgenden Antrag zur 
Kenntnis bringen: 

Antrag des Verkehrs- und volkswirtschaftlichen 
Ausschusses, betreffend die wirtschaftliche Situ
ation der Stadt und des Bezirkes Weiz. 

Da durch die beabsichtigte Verlegung von Pro
duktionszweigen von Weiz nach Wien, insbesondere 
des Kleinmotorenbaues, eine beträchtliche Vermin
derung des Umsatzes und der Beschäftigtenzahl des 

-Werkes^Weiz-der Elin=Umon AG. eintreten würden 
ist eine wesentliche Schwächung der Wirtschafts
kraft des Bezirkes und der Stadt Weiz zu erwarten. 

Da noch dazu kein Beweis dafür erbracht wurde, 
daß die Rentabilität des Unternehmens durch der
artige Verlagerungen eine Verbesserung: erfährt, 
stellt der Verkehrs- und volkswirtschaftliche Aus
schuß folgenden Antrag: ' • ' • , • ' : 

Der.Hohe Landtag wolle beschließen: Die Landes
regierung wird aufgefordert, unverzüglich bei allen 
zuständigen Stellen im Interesse der Sicherung der 
Arbeitsplätze und der Erhaltung der Beschäftigten
struktur sowie der Vermeidung von wirtschaftli
ehen Schäden für das Gebiet von Weiz und seine 
Bevölkerung mit allem Nachdruck dahin zu wirken, 
daß eine weitere Verlagerung von Produktions
zweigen, insbesondere des Kleinmotorenbaues, aus 
dem Werk Weiz der Elin-Union AG. unterbleibt. 

Der Antrag ist unterzeichnet von vier Abgeord
neten für den,Ausschuß. Ich bitte den Hohen Land
tag, diesem Antrag des Verkehrs- und volkswirt
schaftlichen Ausschusses die Zustimmung zu ertei
len. 

2. Präsident Afritsch: Zu Wort gemeldet ist Herr 
Abg. Meisl.. Ich erteile ihm das Wort: , • 

Abg. Meisl: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Die Entwicklung der letzten Jähre in der 
Starkstromindustrie führte auch, in Österreich dazu, 
Schritte zu unternehmen, : um den Bestand dieses 
Industriezweiges für die Zukunft zu sichern. Diese 
Frage wurde aber nicht erst jetzt, sondern schon 
einige Jahre nach Rückgabe der von den Russen 
beschlagnahmten Ussia-Betriebe an Österreich be
sonders dringend, weil diese Betriebe der österrei
chischen Wirtschaft zwar taüsende Arbeitskräfte 
zurückbrachten, aber selbst über zu wenig Aufträge 
verfügten, um alle Arbeiter und Angestellten wei
terhin voll beschäftigen zu können. Zu diesem Zeit
punkt . gab.' es in. Österreich nur ein gesundes ver-
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staatlichtes österreichisches Unternehmen in der 
Starkstromindustrie und das war die Elin. Die bis 
zum Abschluß des Staatsvertrages unter russischer 
Verwaltung gestandenen Betriebe waren im Ver
gleich zur Elin total vernachlässigt. Es wurde nichts 
investiert. Die Fabriken waren veraltet und daher 
auch nicht mehr konkurrenzfähig. Es wurde damals 
auf höchster Ebene von der für die verstaatlichte 
Industrie verantwortlichen Stelle der Industrie- und 
Bergbauverwaltung beschlossen, die AEG-Union, 
die in den Nachkriegsjahren besonders unter den 
Ussia-Verhältnissen gelitten hatte, mit der damals 
finanziell gesunden und in jeder Hinsicht konkur
renzfähigen Elin zusammenzulegen. So kam es am 
1. Juli 1959 zur Fusionierung der Elin mit der AEG-
Union. 

Betriebszusammenlegungen bringen aber auch 
finanzielle Belastungen mit sich, um die verschie
denen notwendigen Maßnahmen und Investitionen 
durchführen zu können, die in weiterer Folge dazu 
beitragen, die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu 
sichern. Eine der Elin vom Besitzer, in diesem Falle 
vom Staat, versprochene finanzielle Unterstützung, 
um die Fusion ohne Schaden durchführen zu kön
nen, wurde nicht gegeben. Die Elin-Union, das war 
der neue Name der fusionierten Firma, mußte die 
Fusion ohne irgendwelche Hilfe von Seiten des Ei
gentümers allein verdauen. 

Nun war der erste Schritt getan, ,der die ver
staatlichte Elin-Union in die schwierige Lage ge
bracht hat, in der sie sich heute befindet. Ein wei
terer Nachteil der Fusion war, daß die AEG-Union 
nicht zur Gänze der Elin übergeben wurde. Man 
nahm die lukrativsten Teile, z. B. Handel, Vertrieb 
und Montage, heraus und gründete ein neues Un
ternehmen, die AEG-Austria, also ein Konkurrenz
unternehmen. Der der Elin verbliebene Teil der 
AEG, hauptsächlich das Werk Stadlau, mußte mit 
großen finanziellen Aufwendungen wieder instand
gesetzt und konkurrenzfähig gemacht werden. Es 
wurden bis heute in das Werk Stadlau allein gegen 
100 Millionen Schilling investiert. Das Hauptwerk 
Weiz mußte in weiterer Folge auf verschiedene 
notwendige Investitionen zugunsten des Werkes 
Stadlau verzichten. Weiters mußte eine Reihe von 
Produktionen und Aufträgen von Weiz an das Werk 
Stadlau abgegeben werden, um es voll auslasten 
zu können. Z. B. die IEC-Gußmotoren geschlossen, 
IEC-Generatoren, Röhrenmantelmotoren, Web
stuhl-, Kran- und Sondermaschinen, Gleichstrom
maschinen, Bahnmotoren, Loktrafos, Öfen und ver
schiedene Großtransformatoren. 

Am meisten hatte die Elin-Union zum Zeitpunkt 
der ersten Fusion unter Kapitalmangel zu leiden, 
was letzten Endes dazu führte, daß das Unterneh
men in die roten Ziffern kam (Abg. Pölzl: „Rote 
Führung, rote Ziffern!"). Trotz dieser finanziell 
schlechten Situation, wo keine Mittel für die For
schung zur Verfügung standen, ist es der Elin ge
lungen in technischer Hinsicht, auch international 
gesehen, auf dem laufenden zu bleiben, um im in
ternationalen Konkurrenzkampf technisch erfolg
reich bestehen zu können. Daß die Elin das technisch 
kann, dafür gibt es im In- und Ausland genug Be
weise. Angefangen von Kaprun über die Donau-, 
Enns- und Draukraftwerke, um nur einige zu nen
nen. Dazu noch die vielen Großanlagen im Ausland, 

die von der Elin zur vollsten Zufriedenheit der 
Kunden errichtet wurden. 

Die Elin-Union konnte sich aber bis heute von 
den Auswirkungen der ersten Fusion, trotz großer 
Anstrengungen auf technischem Gebiet, nicht mehr 
erholen und schon stand 1967 die Elin wieder vor 
der gleichen Situation. Sie wurde wieder fusioniert 
und zwar mit den Wiener Starkstromwerken. Wie
der wurden, wie bei der ersten Fusion, die not
leidenden Betriebe der Elin übergeben. Aus dem 
gesunden Teil der WStW wurde wieder eine neue 
Konkurrenzfirma, die Siemens-Österreich gegrün
det. In Österreich wurden die 3 verstaatlichten Fir
men am Starkstromsektor, die Elin, die AEG und 
die WStW in einem Unternehmen zusammenge
faßt, um zu verhindern, daß sich die 3 Firmen, die 
dem gleichen Besitzer gehörten, gegenseitig Kon
kurrenz machen und sich wirtschaftlich ruinieren. 
Sie sollten wirtschaftlich gesunden. Das gesamte 
Fabrikationsprogramm de r Elin-Union wurde neu 
erstellt und soll in 2 Fabriken konzentriert werden. 
In einer noch zu errichtenden Mittelmaschinenfabrik 
in Wien und im Hauptwerk in Weiz. 

Im Schwerpunktprogramm sind für Weiz vorge
sehen: Großtransformatoren, Netztransformatoren, 
Groß- und zum Teil Mittelmaschinen und Kleinmo
toren, um das Fabrikationsprogramm für Weiz ab
zurunden. Man hat sich auch damit befaßt wieviele 
Arbeiter und Angestellte in den Dienststellen und 
Werken nach dem endgültigen Vollzug der Fusion 
beschäftigt werden sollen. Nach dieser Aufstellung 
sollen im Werk Weiz in Zukunft — ohne Lehrlinge 
— bis 1972 rund 2600 Arbeiter und Angestellte be
schäftigt werden und nach 1972 soll der Beschäftig
tenstand noch weiter ansteigen. Das würde nach 
einer vorübergehenden Reduktion der Belegschaft 
den Zustand vor der Fusion wieder herstellen. Wei
ters wurden die Summen festgelegt, die für In
vestitionen und zum Ausbau der Werke notwendig 
sind, um eine rationelle, konkurrenzfähige Ferti
gung für die Zukunft zu garantieren. Für die noch 
zu errichtende Mittelmaschinenfabrik in Wien wur
den sechs Varianten ausgearbeitet und werden am 
9. Juli dem Auf sichtsrat der Elin zur Entscheidung 
vorgelegt werden. Der Aufsichtsrat wird darüber 
beraten und dann entscheiden müssen, welches von 
den sechs Projekten verwirklicht werden soll. 

Um aber in Österreich wieder zu einer leistungs
starken, wettbewerbsfähigen verstaatlichten Elek
troindustrie zu kommen, sind beträchtliche finan
zielle Mittel erforderlich, die mit rund 980 Mil-
tionen Schilling errechnet wurden. 

Die Mittel sollen laut ÖIG wie folgt aufgebracht 
werden: 400 Millionen Schilling Kapitalserhöhung, 
180 Millionen Schilling durch Veräußerungen von 
Liegenschaften, 400 Millionen Schilling aus Kredit
operationen, ERP- und sonstige langfristige Kredite. 
Eine Neuordnung und Gesundung der Starkstrom
industrie in Österreich ist überhaupt nur dann mög
lich, wenn die notwendigen finanziellen Mittel zur 
Verfügung stehen und hängt weiters davon ab, ob 
sie auch zur richtigen Zeit bereitgestellt werden 
können. Im Jahre 1967 wurden 100 Millionen Schil
ling überwiesen, für 1968 sind 165 Millionen Schil
ling vorgesehen und im Jahre 1969 sollen 125 Mil
lionen Schilling an die Elin überwiesen werden. Das 
wären die 400 Millionen Schilling Kapitalserhöhun-
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gen. Wieviel Millionen Schilling aus den Punk ten 
b und c in nächster Zeit flüssig gemacht werden 
können, weiß ich noch nicht. Wir wollen hoffen und 
erwarten, daß die Zusagen auch eingelöst werden, 
damit der Gesundungsprozeß so rasch als möglich 
durchgeführt v/erden kann, denn aus eigener Kraft 
kann die Elin-Union eine zweite Fusion nicht ver
dauen und müß te daran wirtschaftlich zugrunde ge
hen. 

Weiters wurde beim Abschluß der zweiten Fusion 
mit den Wiener S tarks t romwerken gleichzeitig auch 
mit den Siemenswerken in Deutschland ein Vertrag 
abgeschlossen, der hauptsächlich die Zusammenar
beit auf technischem Gebiet zwischen den beiden 
F i rmen regelt. Durch diesen Ver t rag sollen in Zu
kunft für die Elin wirtschaftlich bessere Verhäl t 
nisse geschaffen werden. Nach all den Prognosen, 
die vor der zweiten Fusion gestellt wurden, müßte 
man annehmen, daß für die Zukunft der Elin-
Union und besonders für Weiz keinerlei Bedenken 
bestehen, daß die Auftragslage sich bessert und daß 
sich notwendige Personalreduktionen durch den na
türlichen Abgang von selbst regeln werden. Die 
Wirklichkeit sieht aber anders aus. Es sollen außer 
der Auflassung der Dampfturbinen und anderer 
Fertigungszweige in Weiz, für die wir keinen Ersatz 

^er-halten-haberyjioch weitere Änderungen in bezug^ 
auf die Produktionsauftei lung gegenüber dem er
sten P l an durchgeführt werden, die besonders das 
Werk Weiz schwer treffen würden, das heißt, wei
tere beabsichtigte Produktionsverlagerungen von 
Weiz nach Wien, nicht nur die der Kleinmotoren
fertigung, müßten wieder zu einer Reduktion des 
Personalstandes in Weiz führen. Es muß daher alles 
versucht werden, weitere Produkt ionsverlagerun
gen von Weiz nach Wien zu verhindern. Auch die 
Entwicklung in den letzten Monaten im Werk Weiz 
in bezug auf den Beschäftigungsstand ist rückläu
fig. Der Personalstand be t rug in Weiz am 30. Jun i 
2380 Arbei ter und Angestellte, ohne Lehrlinge, das 
sind heute schon um 220 weniger gegenüber der 
von mir e rwähnten vom Vorstand erstellten Auf
stellung in diesem Zeitpunkt. Eine wei tere Ent
wicklung in dieser Richtung müßte sich auch für 
die S tadt Weiz und deren Bevölkerung sehr zum 
Nachteil auswirken und sie wirtschaftlieh schwer 
treffen. 

Meine Damen und Herren, als Bevollmächtigter 
und Sprecher der Beschäftigten des Werkes Weiz 
der Elin-Union ersuche ich daher die Damen und 
Herren des ,Hohen Hauses, alle Bestrebungen zur 
Erha l tung der Arbeitsplätze im Werk Weiz der 
Elin-Union zu unterstützen. (Allgemeiner Beifall.) 

Präs ident : Ich erteile Her rn Abg. Pölzl das Wort. 

Abg. Pölzl: Hohes Haus, meine Damen und Her^ 
ren! Nachdem der Vorredner meinen Zwischenruf 
nicht gehört hat, möchte ich vom Rednerpult aus 
ihn wiederholen. J lo te Führung, rote Ziffern! Man 
muß hier-sagen, daß die Rede, die Herr Abg. Meisl 
als Betr iebsratsobmann der Elin-Werke hier gehal
ten hat, so ausschaut, als ob der rote Generaldirek
tor diese Rede aufgestellt hat, sie wa r sehr brav. 
Aber das geht an den Dingen vorbei. Das Problem 
in Weiz ha t seine Wurzel schon über 20 Jahre , seit
dem nämlich die Sozialisten die Führung dieses 
Werkes übernommen haben. 

(Zwischenruf Abg. Loidl"— Abg. Ileschitz: „Wo 
ist der rote Generaldirektor? Sie sind schlecht in - , 
formiert!") . - ' __ . - '. 

Seit damals ist dieses Werk k rank. Man ha t durch 
politischen Terror in Weiz mit der Führung durch 
die Sozialisten es soweit gebrächt, daß ein renom
miertes Werk und ich möchte sagen (Abg. Ileschitz: 
„Das kommt von der Verhinderung der Kapi ta ls
aufstockung und Belastung durch die Ussia-Be-
triebe!"). 

Man ha t es also v e r a b s ä u m t . . . (Abg. Meisl: „1959 
wa r die Elin vollkommen gesund. Erst als die ÖIG 
die Fusion veranlaßt hat, wurde es schlecht!") 

Herr Abg. Meisl, Sie als Zentralbetr iebsratsob
mann der Elin-Werke haben hier bei allen diesen 
Dingen mitgespielt und Sie haben aus politischen 
Gründen es verabsäumt, das Werk Weiz hochzuhal
ten, ein a l t renommiertes -Werk, das Weltgel tung 
hatte, das bis 1938- eines der angesehensten Werke 
der Welt war, ist heute von den Sozialisten so he r 
untergewirtschaftet, daß man nu r hört, wir b r au 
chen hier ein Geld, w i r brauchen da ein Geld. 

(Abg. Ileschitz: ?,Das ist eine ungeheuerliche Be
schuldigung!" Zahlreiche unverständliche Zwischen
rufe von der SPÖ — Glockenzeichen des P räs i 
denten — Abg. Zinkanell: „Das ist eine sinnlose 
Provokation!^ Weitere unvefstandlt< 
rufe von allen Seiten). 

Meine Damen und Herren, das ist kein angeneh
mer Tabak in Ihren Ohren. 

Präsident : Ich bi t te den Redner fortzufahren. 

Abg. Pölzl: Ich will hier feststellen, die Österrei
chische Volkspartei ist es, die heute die Möglichkeit 
hat,, die Elin-Werke wieder aufzurichten u n d zu 
retten, die Sozialisten sind es, die die Elin in diese 
mißliche Lage gebracht haben, in der sie sich heute 
befinden, das muß einmal festgestellt werden. 

(Beifall bei der ÖVP — Abg. Ileschitz: „Da kann 
man wirklich nur sagen, Endstufe des heutigen 
hitzigen Tages!") 

• Präsident: Der. Herr Abg. Buchberger ha t sich in 
die Rednerliste e intragen lassen. Ich erteile ihm das 
Wort. • 

Abg. Buchberger: Meine sehr verehr ten F rauen 
und Männer! Hoher Landtag! Drei Punk te unserer 
heutigen Tagesordnung beschäftigen sich mi t F r a 
gen der Elin und schon daraus ist ersichtlich, daß 
sowohl die Belegschaft des Werkes der Elin als auch 
die Bevölkerung in Weiz und Umgebung, ja des 
ganzen Bezirkes Weiz, sehr besorgt um die gegen
wärt igen Verhältnisse der Elin sind; Und gerade in 
der letzten Zeit mußten wir miterleben, daß auf 
Grund verschiedener Abbaumaßnahmen selbstver
ständlich diese Besorgnisse um die Erha l tung der 
Arbeitsplätze in diesem Betrieb gestiegen sind. 
Diese Sorge trifft nicht nu r in erster Linie die im 
Betrieb Beschäftigten, sondern auch alle, die in der 
Umgebung wohnen und im Bezirk Weiz leben müs
sen. Wir wissen sehr wohl, daß die S tadt Weiz, ja 
ganze t e i l e des Bezirkes gemeinsam mit dem Werk 
der Elin großgewordeh sind. Und es ist eine Selbst-. 
Verständlichkeit, daß auf Grund dieser Situation, 
auf Grund dieses gemeinsamen Wachsens des Wer-
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kes der Elin sowie der Stadt Weiz eine gemein
same Sorge uns mit den Fragen der Elin beschäf
tigt. 

Wir mußten es in letzter Zeit miterleben, daß 
nach der Fusionierung, nach den Kooperationen, für 
die wir uns selbstverständlich aussprechen, •— und 
das sage ich als einer der nicht im Werk Elin Be
schäftigten — verschiedene Sparten von der Elin 
Weiz weggekommen sind und nach Wien verlagert 
wurden aber nichts entsprechend Gleichwertiges 
von irgendwoher nach Weiz verlegt worden ist. 

Ich möchte daher auch, Herr Landeshauptmann, 
die Hohe Landesregierung bitten, darauf Einfluß zu 
nehmen, daß eine solche Fusionierung sich nicht zu 
einer Einbahn entwickelt, sondern nach Möglich
keit man versuchen soll, "/enn man eine Sparte von 
hier weggibt, eine andere nach Weiz zurückzubrin
gen. Ich glaube, daß sich die Politiker nach Mög
lichkeit nicht in die Betriebsführung selbst ein
schalten müßten. Ich bin vielmehr der Meinung, 
daß auch ein Betrieb wie die Elin rein nach wirt
schaftlichen und kommerziellen Gesichtspunkten 
geführt werden muß. (Landesrat Gruber: „Herr 
Kollege, was hat denn der Präsident des Aufsichts
rates, Herr Nationalrat Ig]er, dagegen gemacht?") 

Herr Landesrat, Sie verstehen mich nicht richtig. 
Ich meine, daß es falsch war, als sich seinerzeit 
Pittermann um die Elin bemühte und daß es unter 
Umstanden auch jetzt falsch wäre, wenn sich ein 
Minister etwa mit den Sorgen der Elin beschäfti
gen würde. Ich meine vielmehr, wie ich bereits be
tonte, daß selbstverständlich die Elin nach rein 
wirtschaftlichen und kommerziellen Gesichtspunk
ten geführt werden muß und daß es falsch sein 
könnte, wenn die Politik auf die Elin einen ent
sprechenden Einfluß nimmt. Ich bin vielmehr der 
Meinung, daß man auch die Möglichkeiten wahr
nehmen müßte, um die wirtschaftlichen Grundsätze 
zu suchen. (Landesrat Gruber: „Nur weil Abg. Pölzl 
gesagt hat, die Sozialisten hätten versagt bei der 
Elin!") 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch fol
gendes sagen. (Landesrat Gruber: „Es wäre gut, 
wenn der Eigentümer Einfluß nehmen und Kapital 
dorthin geben würde!" — Landeshauptmann Krai-
ner: „Das hat er ja getan und sogar gegen die 
Stimmen der Sozialisten!" — Weitere unverständ
liche Zwischenrufe ;— Glockenzeichen des Präsiden
ten.) 

Die Elin war in der letzten Zeit gezwungen, Ar
beitnehmer aus dem Werk zu entlassen. Feh fühle 
mich nicht berechtigt, zu untersuchen, wer an die
sen Dingen schuld ist. Es könnten wirtschaftliche 
oder auch politische Dinge sein. Aber auf Grund 
dieser Notwendigkeit, daß man zu Entlassungen 
schreiten mußte, bin ich der Meinung, daß man ver
suchen müßte Weizer Betriebe zu fördern. In Weiz 
besteht zur Zeit keine Ausweichmöglichkeit und wir 
mußten miterleben, daß viele Arbeitnehmer nach 
Graz gehen mußten. (Landesrat Gruber: „Welche 
politischen Dinge?") 

Herr Landesrat Gruber, ich könnte Ihnen solche 
politischen Dinge sagen, Herr Kollege Meisl und ich 
haben über solche Fälle gesprochen. Ich meine, daß 
wir uns in diesem Kreis über solche Dinge momen
tan nicht unbedingt unterhalten müssen. Aber wenn 
es sein muß, ich bin jederzeit bereit, Namen zu 

nennen, die aus rein politischen Motiven aus der 
Elin entlassen wurden. Das möchte ich global sa
gen. (Landeshauptmann Krainer: „Da könnten wir 
sehr viele sagen, gerade in Weiz!" •— Abg. Stoff -
ler: „Si tacuisses! Bei der Hitze kann man nicht mit 
einem Butterpackel am Kopf herumgehen!" — Zahl
reiche weitere Zwischenrufe.) 

Darf ich in dem Zusammenhang folgendes sagen. 
Wir haben in der Stadt Weiz und in der Umge
bung noch Betriebe, die unter Umständen auf 
Grund einer Aufstockung in der nächsten Zeit in 
der Lage wären, Arbeitnehmer aufzunehmen. Ich 
möchte daher ersuchen zu prüfen, wie weit es 
möglich wäre, diesen bodenständigen Betrieben 
durch entsprechende Kreditmittel unter die Arme 
zu greifen. Ich vertrete den Standpunkt, daß es 
eher notwendig ist, in erster Linie die bodenstän-. 
digen Firmen — gewerbliche Industrie —• finanziell 
zu unterstützen, als unter Umständen nach Leuten 
zu suchen, die Betriebe errichten und diesen Mittel 
zu geben und dann sehr oft die Feststellung machen 
zu müssen, daß sie wirtschaftlich nicht in der Lage 
sind zu bestehen. Wir haben solche Dinge in der 
letzten Zeit schon erlebt. 

Ich möchte in dem Zusammenhang Herrn Lan
deshauptmann bitten, daß man jenen Betrieben, die 
in Weiz in der nächsten Zeit die Absicht haben sich 
beträchtlich zu vergrößern, mit entsprechenden Mit
teln weiterhilft. Das möchte ich abschließend gesagt 
haben. 

Nun noch eines. Ich bin der Meinung, daß es viel
leicht nicht angebracht ist, nach dem Schuldigen zu 
suchen, vor allem deshalb nicht, weil wir in einer 
bedrängten Lage sind, sowohl die Beschäftigten der 
Elin, als auch die gesamte Bevölkerung der Stadt 
Weiz und des Bezirkes. Ich bin vielmehr der Mei
nung, daß wir mannhaft uns zusammenfinden, um 
gemeinsam die Dinge positiv für die Zukunft zu 
lösen. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Es spricht Herr Abg. Ileschitz. 

Abg. Ileschitz: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Selten ist bei einer Frage, über die Elin 
heute z. B., in einer so demagogischen Art und 
Weise argumentiert worden. Ich will sagen, es ist 
das fast noch nie in diesem Haus der Fall gewesen. 
Herzugehen, bar jeder Vernunft und Überlegung, 
Behauptungen aufzustellen, die in keiner Weise 
entsprechen, ist etwas was wir in einem solchen 
Haus nicht tun sollten. (Abg. Stöffler: „Das haben 
wir heute von Ihnen in der Schuldebatte gehört!") 

Ich möchte doch einen kurzen Abriß der Ge
schichte der Elin seit 1945 geben. Das ist Ihnen ge
nauso bekannt wie uns. Im Jahre 1945 wurde das 
Werk Weiz der Elin restlos von den Russen ausge
räumt, maschirten-, material-, gerate- und rohstoff
mäßig. In dieser Fabrik mußten die Arbeiter und 
Angestellten versuchen in irgendeiner Form einen 
Arbeitsplatz für die ehemalige Belegschaft zu fin
den. Man begann mit der Produktion von Kochlöf
feln und dergleichen mehr, bis man die Möglichkeit 
hatte, aus dem Erlös solcher Artikel kleine Bargeld
beträge zu erhalten, um ein Anlaufen dieses Wer
kes mit der Urproduktion, also Elektromotoren, 
Generatoren, Transformatoren, zu beginnen. Das 
mein lieber Kollege Pölzl, daß man dort überhaupt 
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begonnen hat, war das Verdienst eines: Meisl, eines 
Lei tner und verschiedener anderer Herren. Dieje
nigen, die heute im Vordergrund stehen und große 
Töne angeben, wa ren im J a h r e 1945 in Weiz nicht 
vorhanden. Die waren getürmt, die wa ren ver
schwunden, Weil sie Schuld geladen ha t ten aus der 
Zeit des Tausendjährigen Reiches. Aber Meisl und 
Konsorten sind t reu zum Werk gestanden und ha 
ben versucht, wieder eine Elin entstehen zu lassen. 
Dann haben sich nach und nach einige Ingenieure, 
Techniker und Kaufleute gefunden, so wie sie aus 
der Gefangenschaft zurückgekommen sind. Es ist 
daher eine ungeheure Unterstellung, einen 
Mann wie den Meisl, d e r . da s volle Ver t rauen der 
Belegschaft genießt; hier in diesem Haus so zu dif
famieren. Ist unerhör t und unqualifiziert. 

„•. Nach einer kurzen Zeit des wirtschaftlichen Auf
baues dieses Unternehmens und des Absatzes der 
Produkt ion — man ha t te dem Namen der Elin in der 
Welt wieder einen Klang verschafft — ist leider 
die tragische Entwicklung eingetreten, daß die Elin 
e inen Ussia-Betrieb nach Abschluß -des Staatsver
trages übernehmen mußte, wie Meisl schon aus
führte, die AEG-Union. Ein Betriebszweig völlig 
niedergewirtschaf tet, ein Schutthaufen neuerlich, 
wo keine einzige Maschine einsetzbar war. Man 

_mußtejaeu rJ>egirmeivJjavestier-en^ 
daß man von der Staatsseite her diesen Aufbau er
möglicht hätte, sondern aus dem Fleisch, das die 
Elin in der Zwischenzeit angesetzt hat te , mußte der 
Ussia-Betrieb AEG finanziert werden. Eine Bela
stung, die zuviel für den jungen Betrieb war. Hier 
beginnt bereits die Tragik dieses Betriebes. (Abg. 
Pölzl: „Es wurde dem Befehl der Wiener SPÖ-Bon-
zen gefolgt!") • 

Anstat t dem Betrieb sein Eigenkapital zu belas
sen, mußte er den Ussia-Betrieb schlucken. Billiges 
Kapital zur Kapitalauf Stockung, dem Wert dieses 
Unternehmens entsprechend, wurde nicht zur Ver
fügung gestellt, t rotz der andauernden Vorspra
chen, trotz der Hinweise, wohin' das eines , Tages 
führen wird: Man mußte Fremdkapi ta l aufnehmen 
zur Vorfinanzierung von Arbeiten. Und der Finanz-
minister, lieber Kollege Meisl, ha t Kapital aufge
nommen, allerdings mußten da iür Zinsen bis zu 
12 Prozent bezahlt werden. Ich möchte sehen, wel
cher Betrieb imstande ist, wenn er schön eine sol
che Last auf sich zu nehmen hat, neuerlich mit ei
ner solcher Zinsenbelastung in entsprechender Ar t 
und Weise zu konkurr ieren. (Abg. Pölzl: „War das 
Geld von der Arbeiterbank?") 

-• Wir kennen alle die internationale Entwicklung, 
wir kennen alle die Konkurrenzverhältnisse und 
wissen, wie wenig an Gewinn gerade im Export 
dr innen liegt. Das weißt Du genau so wie wir alle 
miteinander. Und dann noch die 12-prozentige Zin
senbelastung, das ist wie ein roter- Faden fortge
gangen. In der wei teren Folge möchte ich aber auch 
noch sagen, daß zu dieser Belastung eine neuerliche 
Belastung gekommen i s t Eine Belastung also mit 
den Wiener S tarkst rom werken, die Fusionierung 
mit diesem Unternehmen und ich möchte h ier noch 
sagen, daß die Elin best immt nicht den Rahm ab
geschöpft hat, sondern die deutsche Siemensgesell
schaft, denn verschiedene Produktionssparten dieses 
Unternehmens, die ertragreich, wären, wurden weg
genommen und übr ig geblieben ist das, was wah r 

scheinlich in der Z u k u n f t . . . (Abg. Pölzl: „Weil die 
Weizer zu schwach waren und die Wiener Sozia
listen sich durchgesetzt haben!") 

Und .nun möchte ich sagen, l ieber Freund, daß 
in der . ' letzten Konsequenz immer noch der Auf
sichtsrat entscheidet, entscheidet über Beschlüsse 
des Vorstandes. Und hier ist es i rgendwie auch eine 
Unerhörtheit , daß Du wider besseres Wissen her
gehst und nun einen Wirtschafter, mit dem wir 
in 'v ie len anderen Unternehmungen gute Er fahrun
gen gemacht haben, von Deiner Couleur nunmehr 
auch diesen Mann angreifst und zwar den General
direktor Lauda, der wa r der Vorsitzende des Auf
sichtsrates, der Präs ident des Aufsichtsrates, ein 
ÖVP-Mann, von dessen wirtschaftlichen Fähigkei
ten ich sehr viel halte, t rotzdem ist es abwärts ge
gangen. Er ist auch nicht der einzige, der ehemalige 
Finanzminister Kienböck war sein Vorgänger,, auch 
Deiner Par te i zugehörig, aber ich möchte ihm nicht 
unterstellen, daß er bewußt eine Sauwirtschaft be
tr ieben hat, um das 'Unternehmen auf den finan
ziellen Ruin zu br ingen (Abg. Pölzl; „Das macht 
alles der Vorstand und nicht der Aufsichtsrat!"). 

Der Aufsichtsrat entscheidet, der Vorstand kann 
Beschlüsse fassen, wenn sie der Aufsichtsrat nicht 
genehmigt, werden sie nicht durchgeführt. (Landes-

Vorstand abberufen worden ist durch den Auf-
sichtsrät?" -—Abg. Pölzl: „Bei der SPÖ ist das 
nicht passiert!" — L a n d e s r a t Gruber : „Aber dafür 
der Müllner!") 

Ich glaube, ich brauch Dir nichts erzählen übers 
Aktiengesetz, wir brauchen jetzt keine Unterrichts
stunde abhalten, ich bin auch gar nicht berei t dazu. 
Und der nächste Vorsitzende des Aufsichtsrates ist 
der Her r Generaldirektor Dr. Igler, seines Zeichens 

-der Vorsitzende in der ÖIG bzw. in der f rüheren 
Österreichischen Bergbaugesellschaft, Igler, also 
auch ein Mann Eurer Couleur, ich frage mich also, 
wo liegt hier die sozialistische Mißwirtschaft. Der 
Verantwortliche ist der P räs iden t des Aufsichtsra
tes, der Äufsichtsrat wird repräsent ier t durch den 
Vorsitzenden, ich kann also nu r sagen, der. Schuß,-
den Du abgegeben hast, ist nach rückwärts losge
gangen. (Beifall.) » 

Präsident: Es liegt keine we i te re Wortmeldung 
vor, der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Hoher Landtag! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte mir nu r erlauben, 
festzustellen, daß es im Ausschuß wesentlich ruhi 
ger und einträchtiger vor sich gegangen-ist , Wir 
haben gemeinsam aus der Sorge um das Werk Weiz 
der. Elin-Ünion AG. einen Ant rag gestellt, den ich . 
zum : guten Abschluß noch e inmal . wiederholen 
möchte. Es könnte nämlich sein, daß im Zuge der 
hitzigen Gespräche das fast in Vergessenheit gera
ten ist, weswegen wir uns eigentlich zusammenge
setzt haben. . : 

„Die Landesregierung wi rd aufgefordert unver
züglich bei allen zuständigen Stellen im Interesse 
der Sicherung der Arbeitsplätze und Erhal tung der 
Beschäftigtenstruktur sowie der Vermeidung von 
wirtschaftlichen Schäden für das Gebiet von Weiz 
und seine Bevölkerung mit allem Nachdruck dahin-
zuwirken, daß eine, weitere Verlagerung ;von P ro -
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duktionszweigen, insbesonders des Kleinmotoren
baues aus dem Werk Weiz der Elin-Union AG. un
terbleibt." Ich bi t te um Annahme dieses Antrages. 

Präsident: Wer dem Ant rag des Her rn Bericht
ers tat ters zustimmt, möge eine Hand erheben. (Ge
schieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

27. Bericht des Kontroll-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 247, zu dem mit Un
terstützung aller anderen Parteien des Hauses ein
gebrachten Antrag der Abgeordneten Dipl.-Jng. 
DDr. Götz und Scheer, betreffend Überprüfung der 
Schadenserhebung und der Verteilung der Landes
beihilfen anläßlich der Hochwasserkatastrophen des 
Jahres 1965 durch den Kontroll-Ausschuß des Stei
ermärkischen Landtages. 

Berichterstat ter ist Abg. Alois Lafer. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Lafer: Hohes Haus, meine sehr verehr ten 
Damen und Herren! Die Vorlage der Steierm. Lan
desregierung Einl.-Zahl 247 beinhaltet den Ant rag 
der Abgeordneten DDr. Götz und Scheer mi t Un
ters tützung aller im Landtag ver t re tenen Parteien, 
betreffend Überprüfung der Schadenserhebung und 
der Vertei lung der Landesbeihilfen anläßlich der 
Hochwasserkatastrophen aus dem J ah r e 1965 durch 
den Kontroll-Ausschuß. Der obenerwähnte Antrag 
wurde am 31. Oktober 1966 der Landesregierung 
gemäß § 29 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stei
ermärkischen Landtages zugewiesen. 

Die Bezirkshauptmannschaften wurden mit den 
Erlässen vom 26. Apri l und 31. August 1965 ange
wiesen, die Schadenserhebungen unverzüglich durch
zuführen und hiezu in allen betroffenen Gemein
den Schadenserhebungskommissionen zu bilden. 
Diese Kommissionen bestanden aus dem Bürger
meister oder einem mit den örtlichen Verhältnissen 
ve r t rau ten Gemeinderat, einem Vertreter der Be-
zi rksbauernkammer, bei industriellen Schäden ei
nem Vert re ter der Handelskammer und einem Ver
t re ter der zuständigen Bezirkshauptmannschaft. 
Und im 2. Schadensoperat zusätzlich auch ein Ver
t re ter des Finanzamtes. Schäden unter 3000 Schil
ling wurden bei der Beihilfengewährung nicht be
rücksichtigt, jedoch wurde auch hier bei Härtefäl
len eine Ausnahme gemacht. Ein Rechtsanspruch 
auf Gewährung einer Beihilfe bestand nicht. Es 
wu rden jedoch in einigen Bezirken Fälle aufgegrif
fen, die nach Meinung der Antragstel ler Beihilfs
summen erhielten, die nicht gerechtfertigt seien 
bzw. Fälle, in denen Geschädigte gerechtfertigte 
Beihilfen nicht erhielten. 

Der Kontroll-Ausschuß des Steiermärkischen 
Landtages ha t in seiner Sitzung am 13. Februar 
1968 die gegenständliche Regierungsvorlage behan
delt. Die Vorlage wurde mit dem Antrag zurück
gestellt, die Landesregierung um Berieht zu ersu
chen, ob sämtliche bis zum Zeitpunkt der Ant rag
stellung, das ist der 30. Jun i 1966, beim Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung, bei den Bezirks
hauptmannschaften und Gemeinden eingelangten 
schriftlichen oder zu Protokoll gegebenen.Beschwer-
den über Schadenserhebungen anläßlich der Hoch
wasserschäden 1965 und über die Verteilung der 

Landesbeihilfen vorgelegt und im Vorlagebericht 
zu Einl.-Zahl 247 berücksichtigt worden sind. Die 
Rechtsabteilung 8 des Amtes der Steiermärkischen 
Landesregierung ha t mi t Er laß vom 26. Februar 
1968 alle Bezirkshaptmannschaften, Exposituren 
und den Magistrat Graz aufgefordert, sämtliche 
derar t ige Beschwerden unverzüglich dem Amt der 
Steierm. Landesregierung vorzulegen und auch 
Fehlberichte zu erstat ten. Dem Hohen Haus liegt 
nun der ergänzende Bericht der Steiermärkischen 
Landesregierung vom 17. J un i 1968, zu Einl.-Zahl 
247, vor. In diesem Bericht führt die S te iermärki-
sche Landesregierung aus, daß auf Grund des zur 
ergänzenden Feststellung solcher Beschwerden er
gangenen Runderlasses des Amtes der S te iermärki
schen Landesregierung vom 26. Februar 1968 alle 
Bezirkshauptmannschaften, die Exposituren Bad 
Aussee und Gröbming und der Magistrat Graz mi t 
Ausnahme der Bezirkshauptmannschaft Har tberg 
Fehlberichte ers tat te t haben. 

Im Bezirk Har tberg handel t es sich nur um einen 
einzigen Fall, auf den wegen Unerheblichkeit nicht 
näher eingegangen werden soll, nachdem die Über
prüfung der diesbezüglichen Eingabe ergab, daß 
nach dem Inhal t des Antrages von keiner Be
schwerde über Unzukömmlichkeiten die Rede sein 
kann und konkre te Gründe darin überhaup t nicht 
angeführt sind. Auf Grund des ergänzenden E rhe
bungsberichtes erscheint somit nachgewiesen, daß 
bei den Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden 
keine Beschwerden mehr aufliegen, die sich auf 
Hochwasserschäden des J ahres 1965 und auf die 
Entschädigung dieser Hochwasserschäden beziehen. 

Zufolge des Regierungsbeschlusses der Steierm. 
Landesregierung vom 22. Mai 1967 und dem er
gänzenden Bericht der Steierm. Landesregierung 
vom 17. J un i 1968 stelle ich folgenden Antrag. Der 
Hohe Landtag wolle den in der Regierungsvorlage, 
zu Einl.-Zahl 247, enthal tenen Antrag in folgender 
Fassung beschließen: 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung zu dem mit Unters tützung aller anderen Pa r 
teien des Hauses eingebrachten Antrag der Abge
ordneten Dipl.-Ing. DDr. Götz und Scheer, betref
fend Überprüfung der Schadenserhebung und der 
Verteilung der Landesbeihilfen anläßlich der Hoch
wasserkatastrophen des Jahres 1965 durch den 
Kontroll-Ausschuß des Steiermärkischen Landtages 
und der Ergänzungsbericht hiezu vom 17. J un i 1968, 
werden zur Kenntnis genommen. 

Präsident: Her r Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz ha t 
sich zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Meine Damen und 
Herren! Es ist 23.05 Uhr, Sie gestatten mir, daß ich 
mich auf einige ganz kurz bezeichnete Punk te be
ziehe. Wenn Sie wünschen, kann ich Ihnen alle mir 
zur Verfügung s tehenden Protokolle zuleiten, 
möchte mich aber hier bewußt beschränken. 

Auf Seite 3 des Berichtes wird der Beschwerde
fall Jakob Slana, Sicheldorf 52 behandelt . Jakob 
Slana gab anläßlieh der Erhebung am 21. Feber 
1967 ausdrücklich zu Protokoll, daß er sich weder 
über die Schadensfeststellung noch über die Höhe 

, der zugewiesenen Beihilfe beschwert habe. 
Herr und Frau Slana gaben an, daß die Erhe-
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bung am 21. Feber mit einigen unfreundlichen Wor
ten eingeleitet worden ist und sie veranlaßt habe, 
alles zu unterschreiben, was ihnen vorgelegt wurde . 
Weiters auch deshalb, da man ihnen zu verstehen 
gab, daß sie keinesfalls mehr erhal ten würden. 

Die Besitzer Alois Thonegg, ein zweiter Fall, be 
stätigen nach wie vor, die Schadenssumme für das 
J ah r 1965 betrug 49.000 Schilling und nicht 31.600 
Schilling. Der Bet rag von 31.600 Schilling beziehe 
sich auf das Hochwasser des Jahres 1966 und nicht" 
1965. Sie sind mi t 3000 Schilling entschädigt wor
den, was 8 Prozent entspricht. Das wa r die Behaup
tung im seinerzeitigen Landtagsantrag. 

Herr Kar l Maitz, Gastwir t und Besitzer in A-l't-
neudörfl 67, e rklär t zu diesem Protokoll, daß so 
wie in allen anderen Fällen von einer Existenzge
fährdung durch das Hochwasser auch in seinem 
Fall nicht die Rede sein kann 

Die Belastungen, sprich Schulden, scheinen in 
diesem Bericht nicht auf. Sie betragen 460.000 Schil
ling. Er ist nach wie vor der Meinung, daß die Bei
hilfe von 2000 Schilling nicht angemessen ist und 
einem Trinkgeld gleichkäme. 

Ein weiterer Punk t bezieht sich auf die Vor-
. kommnisse in Grabersdorf. Auch hier darf ich sa
gen, daß ich eine Niederschrift vom 10, J un i habe, 

~die~irom Gemeindekassier AntorrfiöcHrund von den— 
Gemeinderäten Franz Felgitscher und Alfred Schei
cher unterfer t ig t ist und die e twa das gleiche aus
sagen, wie die seinerzeitige Angabe. Sie ergänzen 
es nu r weiter, daß bei den ersten Auszahlungen 
höchstens die Hälfte der Geschädigten erfaßt wurde . 
Es wird ausdrücklich festgestellt, daß nie davon 
die Rede war, daß diese Entschädigungen an Viert
personen ausgezahlt wurden. Gemeindekassier Hödl 
und Gemeinderat Felgitscher sind der Meinung, daß 
die Beschwerdeführung -dazu geführt hat, daß die 
Bezirkshauptmannschaft mit der Durchführung 
weiterer Erhebungen beauftragt wu rde und es erst 
dadurch zur Auszahlung eines wei teren Betrages 
von 72.700 Schilling an 27 Besitzer gekommen sei. 

Zu den Vorkommnissen in der Gemeinde Wörth 
habe ich nicht weniger als 3 Erklärungen vorl ie
gen, die von den Gemeinderäten dieser Gemeinde 
unterfert igt sind und die nach wie vor die Behaup
tung aufrecht erhalten, daß Bürgermeister" Mon-
schein aus der Gemeinde Wörth nach einer Gemein
derätssitzung, nachdem er vorher befragt wurde, ob 
denn nichts über die Entschädigungsbeträge be
kannt sei, d en . ÖVP-Gemeinderäten die Auszah-
lungsscheine übergeben hat. Ich habe hier auch eine 
Bestätigung des Friedrich Schneeweiß, ehemaliges 
Mitglied des Gemeinderates Wörth, der wörtlich 
sagt: „Nach einer Gemeinderätssitzung wurden mir 
vorn Bürgermeister Monschein TBC-Scheine zur 
Verteilung in meinem Sprengel übergeben. Bei die
ser Gelegenheit fragte ich den Bürgermeister, ob 
noch keine Verständigungsscheine für die Auszah-, 
lung der Hochwasserschäden gekommen seien, was 
der Bürgermeister verneinte. Mir fiel nu r auf, daß 
die ÖVP-Gemeinderäte im Sitzungslokal verblieben. 
Am Abend desselben Tages erschien in meinem 
Gasthaus der ÖVP-Gemeinderat Wolf und berich
tete, daß er und seine Fraktionskollegen vom Bür
germeister die Auszahlungsscheine zu r Verteilung 
erhielten." Ein weiterer Absatz folgt, der dann die 
Meinung des Gemeinderates Schneeweiß zu diesem 

Vorgehen be inha l t e t "Sie können sie sieh ungefähr 
vorstellen. Ich darf Ihnen aber als Krönung eine 
Erk lärung des f rüher zitierten Gemeinderates Wolf 
vorlegen, der hier ausdrücklich feststellt entgegen 
dem Erhebungsbericht: ,„Ich e rk läre hiemit, daß ich 
mein Gemeinderatsmandat u. a. auch wegen der 
Vorfälle im Gemeinderat im Zusammenhang mi t 
der Behandlung der Hochwasserentschädigungen 
zurückgelegt habe." 

Ich möchte es mir ersparen, weitere derar t ige Er
hebungen anzuführen. Sie werden verstehen, daß 
wir freiheitlichen Abgeordneten diesen vorgelegten 
Bericht nicht zur Kenntnis nehmen. 

Präsident : Zu Wort gemeldet ist Herr Landesrat 
Dr. Niederl. Ich erteile es ihm. 

Landesrat Dr. Niederl: Es gibt zu den Ausfüh
rungen des Berichterstat ters zu dem sehr eingehen
den Bericht der Landesregierung eigentlich nichts 
mehr zu sagen. Ich möchte aber doch zu den Aus
führungen des Her rn Dr. Götz Stellung nehmen. 
Er ha t eine Reihe von Niederschriften verlesen. Ich 
könnte genauso von der zuständigen Rechtsabtei
lung den Akt kommen lassen und genau um 180 
Grad verkehrt , auch eine Reihe von Niederschrif-
ten verlesen. • 

Zu den Schadenserhebungen habe ich h ier in die
sem Haus bereits mehrmals über Wunsch von Ab
geordneten anläßlich von Fragestunden genau Aus
kunft gegeben. Es sind vom Amt der S teiermärki-
schen Landesregierung genaue Weisungen h inaus
gegangen, auf welche Ar t und Weise die Schadens
erhebungen durchzuführen sind. Gerade diese Fälle 
die hier in diesem Antrag angeführt sind, wurden 
von Sachverständigen des Amtes der S te iermärki-
schen Landesregierung einzeln genau geprüft und 
es wurden darüber Niederschriften aufgenommen. 
Aus diesen geht hervor, daß die Angelegenheit e r 
ledigt ist, daß "keine Beschwerde erhoben wurde 
oder daß sie. -unsachlich war . Ich muß daher die 

. Anschuldigungen, die hier gemacht wurden, als un 
begründet zurückweisen und Ihnen eines sagen, 
Herr Abgeordneter: Ich halte von den Erhebungen 
eines Beamten, der einen Diensteid abgelegt hat, 
daß e r ; seine Aufgabe objektiv und unparteiisch 
durchführt, noch immer e twas und weiß, daß die 
Erhebungen einwandfrei durchgeführt wurden. Ich-
halte auch davon etwas, "daß die meisten B ü r g e r 
meister dieses Landes die Sache sehr e rns t genom
men und beste Arbeit geleistet haben. Ich kann 
mich daher der Ansicht, daß nur ein Nat ionalrat 
objektive Erhebungen durchführen kann nicht an
schließen. Ich möchte nu r eines hoffen, daß die Er
hebungen in Zukunft so durchgeführt werden, daß 
Ungerechtigkeiten ausgeschlossen werden und daß 
so unliebsame Auseinandersetzungen auf dem Buk-
kel der Geschädigten ausbleiben. (Beifall.) 

Präsident; Es liegt keine wei tere Wortmeldung 
vor. Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. 

Berichterstatter Abg. Lafer: Ich verziehte darauf. 

Präsident: Wer dem Ant rag des Berichterstat ters 
zustimmt, möge eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag is t angenommen. 
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28. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 561, betreffend die 
Zeichnung von Vorzugsaktien der Dachstein-Frem-
denverkehrs-AG. zur teilweisen Finanzierung der 
Dachstein-Südwand-Seilbahn im Nominale von 
10 Millionen Schilling und die Übernahme von Aus
fallshaftungen des Landes Steiermark im Betrage 
von 6 Millionen Schilling. 

Berichterstat ter ist Abg. Kar l Lackner. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Karl Lackner: Hoher Landtag! Die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 561, befaßt sich mi t der 
Zeichnung von Vorzugsaktien der Dachstein-Frem-
denverkehrs-AG. zur teilweisen Finanzierung der 
Dachstein-Südwand-Seilbahn im Nominale von 
10 Millionen Schilling und der Übernahme von Aus
fallshaftungen des Landes S te iermark von sechs 
Millionen Schilling. Wegen der besonderen Be
deutung, die diese Seilbahn auf dem Gebiet des 
F remdenverkehrs im Ennstal besitzt, stellt sich die 
Steiermärkische Landesregierung dem positiv ge
genüber und hat eine Aktienzeichnung von neu aus
zugebenden Aktien und auch die Übernahme einer 
Ausfallshaftung in Aussicht genommen. Selbstver
ständlich mit einer entsprechenden Absicherung 
und einer Reihe von Bedingungen, die Sie im An
t rag enthal ten finden. 

Der Finanz-Ausschuß ha t sich heute mit dieser 
Regierungsvorlage befaßt und ich stelle namens des 
Ausschusses den Antrag, die Zust immung zu geben. 

Präsident Dr. Kaan: Wer dem Antrag des Be
richterstat ters zustimmt, möge eine Hand heben. 
(Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

29. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 570, betreffend die 
Übernahme einer Ausfallsbürgschaft in Höhe von 
400.000 Schilling für einen von der Firma Pini& Kay, 
Kran- und Stahlbau, Werk Voitsberg, bei der Cre-
ditanstalt-Bankverein aufzunehmenden Kontokor
rentkredit. 

Berichterstat ter ist Abg. Josef Zinkanell. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Zinkanell: Hohes Haus! Diese Vorlage be
trifft die Übernahme einer Ausfallsbürgschaft in 
Hohe von 400.000 Schilling für einen von der F i rma 
P ini & Kay, K ran- und Stahlbau, Werk Voitsberg, 
bei der Credi tanstal t -Bankverein aufzunehmenden 
Kontokorrentkredi t . 

Die Steiermärkische Landesregierung stellt auf 
Grund ihres Beschlusses vom 24. Jun i 1968 den 
Antrag, der Hohe Landtag wolle beschließen: Die 
Steiermärkische Landesregierung wird ermächtigt, 
gegenüber der Credi tanstal t -Bankverein zugunsten 
der F i rma P ini & Kay, K ran- und Stahlbau, Werk 
Voitsberg, für einen Teilbetrag von 400.000 Schilling 
im Rahmen des von dieser Bank an die F i rma zu 
gewährenden Gesamt - Kontokorrentkredites von 
1,5 Millionen Schilling die Ausfallsbürgschaft im 
Namen des Landes S te iermark un te r folgenden Be
dingungen zu übernehmen: 

1. Der Kontokorrentkredi t ist durch stille Zes
sionen im Ausmaß von 150 Prozent -der jeweils in 
Anspruch genommenen Kredi t summe zu besichern. 

2. Die F i rma Pini & Kay ha t der Creditanstal t-
Bankverein die erforderliche Anzahl von Blanko
akzepten samt Wechselverpflichtungserklärung zu 
übergeben. 

3. Die Stadtgemeinde Voitsberg ha t für einen 
Teilbetrag von 400.000 Schilling des gleichen Kon
tokorrentkredi tes mit e inem Gesamtrahmen von 
1,5 Millionen Schilling ebenfalls eine Ausfallsbürg
schaft zu übernehmen. 

4. Falls der Kontokorrentkredi t durch die Credit
anstal t -Bankverein auf Grund des Kredi tver t rages 
gekündigt wird, hat diese zuerst die eingerichteten 
Zessionen zu verwer ten und dann die Stadtgemeinde 
Voitsberg und das Land S te iermark im Rahmen 
ihrer Ausfallsbürgschaft zu gleichen Teilen zur Zah
lung heranzuziehen. 

5. Die Landesregierung kann sich im Bürgschafts
ver t rag Kontrollrechte und weitere Rechte gegen
über der F i rma Pini & Kay ausbedingen. 

6. Die Ausfallsbürgschaft ist vorerst für die Dauer 
von zwei J ah ren zu übernehmen. Die Landesregie
rung wi rd jedoch ermächtigt, die Bürgschaft erfor
derlichenfalls darüber h inaus zu verlängern. 

Der Finanz-Ausschuß h a t sich mi t dieser Vorlage 
befaßt. In seinem Namen darf ich beantragen, der 
Vorlage zuzustimmen. 

Präsident: Sie haben den Ant rag des Bericht
erstat ters gehört. Wer dem Ant rag die Zustim
mung gibt, möge eine Hand heben. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

30. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 571, betreffend die 
Übernahme einer Ausfallshaftung des Landes Steier
mark für einen bei der österreichischen Hotel-
und Fremdenverkehrs-Treuhandgesellschaft aufzu
nehmenden ERP-Kredit von 1,8 Millionen Schil
ling s. A. zugunsten Stefanie Schaff er, Rasthaus 
„Grünhübl", Judenburg. 

Berichterstatter ist Her r Abg. Simon Koiner. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Koiner: Hohes Haus! Die Regierungsvorlage 
sieht die Übernahme einer Ausfallshaftung des 
Landes Steiermark für einen ERP-Kredi t zugunsten 
der F rau Stefanie Schaff er, Rasthaus „Grünhübl", 
Judenburg , vor. Bedingt ist das durch den plötzli
chen Tod des seinerzeitigen Abgeordneten Schaffer 
und durch die Tatsache, daß dieser ohne Testament 
gestorben ist und also die gesetzliche Erbfolge in 
Kraft getreten ist. 

Ich stelle daher namens des Finanz-Ausschusses 
den Antrag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 

1. Die Landesregierung wird ermächtigt, zugun
sten der F rau Stefanie Schaff er, Rasthaus „Grün
hübl", Judenburg, die Ausfallsbürgschaft für einen 
bei der österreichischen Hotel- und Fremdenver-
kehrs-Treuhandgesellschaft aufzunehmenden ERP-
Kredi t in der Höhe von 1,800.000 Schilling s. A. bei 
E inhal tung folgender Bedingungen zu übernehmen: 

a) das Darlehen ist auf der Betriebsreali tät EZ. 
436, KG. Judenburg, sicherzustellen, 

b) die Darlehensnehmerin ha t sich zu verpflichten, 
die vorrangigen Pfandrechte von 150.000 Schilling 
s. A. der Landes-Hypothekenanstal t für Steiermark 
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und 82.000 Schilling s. A, der Volksbank Juden
burg reg. Gen. m. b. H. im Tilgungsfall vorbehalt
los löschen zu lassen, v 

c) die Darlehensvaluta darf ausschließlich zu In
vestitionen auf der Betriebsliegenschaft EZ. 436, 
KG. Judenburg und nur nach Maßgabe des nachge--
wiesenen Baufortschrittes verwendet werden. 

2. Das Amt der Steiermärkischen Landesregie
rung hat sich von Frau Schaff er ein Überprüfungs
recht vorzubehalten und weitergehende Rechte für 
den Fall einräumen zu lassen, als die vorzusehen
den Darlehensannuitäten nicht pünktlich bezahlt 
werden. 

Ich bitte um Annahme des Antrages. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Mangels 
Wortmeldung bitte ich um ein Händezeichen. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

31. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 576, über die Über
nahme . einer weiteren Landeshaftung von 819.683 
Schilling gegenüber der Republik Österreich für 
den Verein zur Förderung der Anwendung der 
Kernenergie. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Josef Stöffler. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Stöffler: Hoher Landtag! Die Steiermärki-
sche Landesregierung hat auf Grund der mit Be
schluß des Landtages vom 17. Juni 1964 erteilten 
Ermächtigung gegenüber der Republik Österreich 
für den Verein zur Förderung der Anwendung der 
Kernenergie die Haftung als Bürge und Zahler für 
Verbindlichkeiten aus dem Verwahrungs- bzw. 
Pachtvertrag über besonderes Kernmaterial bis zur 
Höhe von 1,425.000 Schilling übernommen. Nun
mehr/ soll der Reaktor des Vereines zur Förderung 
der Anwendung der Kernenergie mit weiteren 125 
Brennstoffplatten ausgestattet werden, wodurch die 
Verbindlichkeiten des Vereines gegenüber der Re
publik Österreich um 819.683 Schilling ansteigen. 

Heute präsentiert sich das Reaktorinstitut als gut 
und modern eingerichtete Forschungsstätte, welche 
eine Reihe von aktuellen Problemen im Rahmen 
von internationalen Zusammenarbeiten durchführt. 
Selbstverständlich ist ein enger Kontakt mit unse
rem nationalen Reaktor Zentrum in Seibersdorf vor
handen. 

Bei Übernahme dieser Bürgschaft müßte vom 
Land eine in der weiteren Vorlage in sechs Punk
ten aufgezählte Erklärung abgegeben werden. 

Ich möchte noch ausdrücklich darauf verweisen, 
daß das Land Steiermark keine Haftung bezüglich 
der den Verein treffenden Schadensersatzpflicht im 
Zusammenhang mit der Verwahrung oder Verwen
dung dieses Kernmaterials etwa verursachten oder 
verschuldeten Schäden übernimmt. Nun, der An
trag. Namens des Finanz-Ausschusses erlaube ich 
mir, dem Hohen Landtag, zur Annahme zu empfeh
len: 

Die Übernahme der Haftung des Landes Steier
mark als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB. 
für die den „Verein zur Förderung der Anwendung 

-der Kernenergie Graz" treffenden Verbindlichkei

ten über 125 Brennstoffplatten mit einem Uran
wert von 819.683 Schilling wird genehmigt. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört, Wort
meldungen liegen nicht vor, ich bitte um ein Hän
dezeichen, (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

32. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über das Ersuchen des Bezirksgerichtes 
Murau vom 18. Juni 1968 um Zustimmung zur Straf
verfolgung des Bundesrates Johann Bischof wegen 
Verdachtes der Übertretung gegen die Sicherheit 
des Lebens nach § 335 StG. (Verkehrsunfall), Einl.-
Zahl 557. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Dr. Helmut Hei
dinger. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Helmut Heidinger: Hohes Haus! Meine 
sehr geehrten Damen und Herreh! Bundesrat Bischof 
hat einen Verkehrsunfall erlitten, in dessen Zusam
menhang das Bezirksgericht Murau ein Ausliefe
rungsbegehren gestellt hat. 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß hat 
sich mit diesem Antrag beschäftigt und namens des 
Ausschusses stelle ich folgenden Antrag, der Hohe 
i^ndtag-ovol-l-e-Jaeschließen-: 

Dem Ersuchen des Bezirksgerichtes Murau vom 
18. Juni 1968, ZI. U-312/ex 68 um Zustimmung zur 
Strafverfolgung des Bundesrates Johann Bischof 
wegen Verdachtes der Übertretung gegen die Si
cherheit des Lebens nach § 335 StG. (Verkehrsun
fall) wird über dessen Wunsch stattgegeben. Ich 
bitte um Annahme des Antrages. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Wort
meldungen liegen nicht vor, ich bitte um ein Hän
dezeichen, falls, Sie zustimmen. 

Der Antrag ist angenommen. 

33. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 80, 
Gesetz, mit dem das Lustbarkeitsabgabegesetz 
neuerlich abgeändert und ergänzt wird (Lustbar
keitsabgabegesetznovelle 1968). 

Berichterstatter ist Herr Abg. Dipl.-Ing. Hans 
Georg Fuchs. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Hoher Landtag! Meine 
Damen und Herren! Es liegt Ihnen die Regierungs
vorlage, Gesetz, mit dem das Lustbarkeitsabgabe
gesetz neuerlich abgeändert und ergänzt wird (Lust
barkeitsabgabegesetznovelle 1968) vor. 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß hat 
sich in seiner heutigen Sitzung mit diesem Gesetz 
befaßt und einige Abänderungen beschlossen Und 
ich stelle daher den Antrag, die Novelle in der ge
druckten Vorlage mit den folgenden Änderungen, 
die ich verlesen werde, anzunehmen. Und zwar: 
Art. I Ziffer 1 hat zu lauten: 

1. Dem § 2 lit. a ist folgender Satz anzufügen: 
„Wird ein prädikatisierter Film in einem. Licht-' 

spieltheater länger als 21 Tage vorgeführt, so ent
fällt die Begünstigung ab dem 15. Spieltag für das 
betreffende Lichtspieltheater." 

Die bisherigen Ziffern 1 bis 3 erhalten die Be
zeichnung 2 bis 4. 
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Art . II h a t zu lauten: 
„Dieses Gesetz t r i t t mi t dem Tage seiner Kund

machung in Kraft." 

Präsident: Sie haben den Ant rag des Bericht
ers ta t ters gehört. Wer für den Antrag ist, möge 
ein Händezeichen geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

34. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
82, Gesetz, mit dem das Gesetz vom 14. Jänner 
1957, LGB1. Nr. 23, über die Sicherung des Arbeits
platzes von zum Präsenzdienst einberufenen Dienst
nehmern der steirischen Gemeinden, auf die das 
Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz, BGBl. Nr. 154/1956, 
keine Anwendung findet, abgeändert und ergänzt 
wird. 

Berichterstat ter ist Herr Abg. Anton Nigl. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Nigl: Meine Damen und Herren! Das Ar
beitsplatzsicherungsgesetz ist für die Gemeindebe
diensteten nicht gültig. Es hat daher der Landtag 
in seiner Sitzung am 26. Februar 1968 ein Gesetz 
beschlossen, das diese Lücke geschlossen hat. Die 
Besorgung der in diesem Gesetz geregelten Ange
legenheiten sollte nach der gewählten Formulierung 
in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden 
fallen bzw. es wurde versucht, diesen eigenen Wir
kungsbereich mit dieser Formulierung abzugrenzen. 
Die Bundesregierung hat nun auf Grund verfas
sungsrechtlicher Bedenken gegen diese Best immung 
Einspruch erhoben und es war daher notwendig, 
für eine neue Formulierung, die das Wesentliche 
in der neuen Vorlage ausmacht, zu treffen. Es heißt 
nunmehr , die in diesem Gesetz geregelten Angele
genheiten der Gemeinde sind solche des eigenen 
Wirkungsbereiches. 

Der zuständige Ausschuß hat sich heute mit die
ser Vorlage beschäftigt, diese einstimmig beschlos
sen und ich darf daher namens des Ausschusses be
antragen, dieser Vorlage die Zust immung zu geben. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört. Ich bit te 
um ein Händezeichen, falls Sie zustimmen. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

35. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
83, Gesetz, mit dem das Gesetz vom 23. Mai 1957, 
LGB1. Nr. 42, über den Mutterschutz von Dienst
nehmerinnen der steirischen Gemeinden, auf die 
das Mutterschutzgesetz, BGBl. Nr. 76/1957, keine 
Anwendung findet, neuerlich abgeändert und er
gänzt wird. 

Berichterstat ter ist Abg. Kar l Prenner . Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Prenner: Hohes Haus! Die Beilage Nr. 83 
beinhal tet das Gesetz, mi t dem das Gesetz vom 
23. Mai 1957 über den Mutterschutz von Dienstneh
mer innen der steirischen Gemeinden, auf die das 
Mutterschutzgesetz keine Anwendung findet, neuer
lich abgeändert und ergänzt wird. 

1. § 3 Abs. 4 und 5 haben zu lauten: 

„(4) Im Zweifelsfall entscheidet der Gemeinderat , 
ob eine Arbei t un te r ein Verbot gemäß den Abs. 1 
bis 3 fällt." 

2. § 4 Abs. 4 h a t zu lauten: 
„(4) Über die Best immungen der Abs, 1 bis 3 

h inaus ha t der Gemeinderat für Dienstnehmerin
nen, die nach dem Zeugnis eines Amtsarztes i n den 
ers ten Monaten nach ihrer Entb indung nicht voll 
leistungsfähig sind, Maßnahmen (z. B. Verkürzung 
der Dienstzeit, Zuteilung einer leichteren Arbeit 
usw.) zu treffen, die zum Schutze der Gesundheit 
der Dienstnehmerinnen notwendig sind." 

3. Nach § 13 ist ein neuer § 13 a mit folgendem 
Wort laut einzufügen: 

„Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde. 
Die in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten 
der Gemeinde sind solche des eigenen Wirkungsbe
reiches." 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß hat 
sich mit dieser Beilage beschäftigt und ich stelle den 
Antrag, der Hohe Landtag wolle dieser Beilage die 
Zus t immung geben. 

Präsident: Wer dem Antrag des Her rn Bericht
ers ta t ters zustimmt, möge eine Hand heben. (Ge
schieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

36. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 
die Äußerung der Steiermärkischen Landesregie
rung, Einl.-Zahl 575, zur Petition der Abgeordne
ten Dipl.-Ing. DDr. Götz und Scheer, betreffend 
Alternativvorschläge der freiheitlichen Bauern
schaft Steiermarks zur Lösung der Krise in der 
Landwirtschaft. 

Berichterstat ter ist Abg. Kar l Lackner. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Karl Lackner: Hoher Landtag! Die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 575, befaßt sich mi t der 
Peti t ion der Abgeordneten Dipl.-Ing. DDr. Götz und 
Scheer, betreffend Alternativvorschläge der frei
heitlichen Bauernschaft S teiermarks zur Lösung der 
Krise in der Landwirtschaft. Diese Al ternat ivvor
schläge lauten: 

1. Rückgewinnung der natürlichen Absatzmärkte 
in der EWG. 

2. Beimischung von But ter zu Margar ine und 
Trockenmilch zu Eiweißf u t termit teln. -

3. Einführung eines Erzeugerpreisausgleiches zwi
schen Sommer- und Wintermilch durch Einhebung 
eines Sommergroschens und Gewährung einer Win
terprämie. 

4. Grundlegende Neuordnung der Milchwirt
schaftsverwaltung unter wesentlicher Reduzierung 
des aufgeblähten Verwaltungsapparates . 

Die Steiermärkische Landesregierung ha t hiezu 
eine ausführliche Äußerung erstellt aus der zum 
Schluß hervorgeht , daß die Materie in Gesetzge
bung und Vollziehung Bundessache ist. 

Der Landeskultur-Ausschuß ha t sich mit der Vor
lage in seiner Sitzung befaßt und ich ersuche das 
Hohe Haus diese Äußerung der Landesregierung 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abg. Zin-
kanell. Ich erteile es ihm. 
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Abg. Zinkanell: Hohes Haus! Ich verstehe, daß 
Sie nicht sehr begeistert sind, daß ich mich noch 
einmal gemeldet-habe. Ich darf meiner Verwunde
rung darüber Ausdruck geben, daß die freiheitliche 
Fraktion nicht zu dieser Petition spricht. (Zwi
schenruf des Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz.) 

Entschuldigen Sie, ich dachte, es wird nicht ge
sprochen werden. 

Ich habe festgestellt, daß es sich hier um sehr 
bemerkenswerte Teilmaßnahmen handelt, die von 
der freiheitlichen Seite vorgeschlagen werden, Teil
maßnahmen, die meines Erachtens vörteiliger sind 
als z. B. Vorschläge von der Bauernbundseite, von 
Präsident Scheibenreif — Präsident der nieder
österreichischen Landwirtschaftskammer. (Landes
hauptmann Krainer: „Das steht hier nicht zur Be
handlung!") 

Dieser, Herr Landesrat es ist nicht uninteressant, 
meint, daß man doch noch die bisher abgelehnte 
Kontingentierung der Milch eingehender überprü
fen soll und der weiters die Auffassung hat, daß 
man auch die Frage prüfen müsse, ob jene Land
wirte eine Prämie bekommen, die nicht auf die 
Milcherzeugung angewiesen sind und daher veran
laßt werden sollten, durch die Gewährung einer 
Prämie die Kuhhaltung aufzugeben. 

M5j±dera_£SJn_diesEQiJ£g£SQr^ 
daß zur Lösung der Krise in der Landwirtschaft et
was gesagt werden soll, habe ich mir erlaubt, einen 
Beschlußantrag einzubringen und bitte das Hohe 
Haus um ein kleines bißchen Geduld. Der Beschluß
antrag lautet: 

Im Hinblick auf die zunehmenden Schwierigkei
ten, denen sich die Landwirtschaft einerseits auf 
Grund der ständigen Steigerung der Betriebsmittel
kosten, anderseits besonders wegen der durch die 
Milchpreisreduzierung verschärften Einkommens
verminderungen gegenübersieht, stellen die soziali
stischen Abgeordneten Josef Zinkanell, Hans 
Brandl, Friedrich Aichholzer, Christoph Klauser, 
Anton Zagler, Alois Klobasa und Genossen an den 
Hohen Landtag den Beschlußantrag, der Steiermär-
kische Landtag möge im Rahmen seiner Möglich
keiten für die Durchführung folgender Forderungen 
eintreten: 

1. Durchführung einer agrarpolitischen und 
volkswirtschaftlich vertretbaren Milchpreisregelung 
mit echtem Lenkungseffekt. 

2. Da der Absatz von Milch und Milchprodukten 
in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern noch 
ausbaufähig ist, soll alles getan werden, um 

a) alle noch bestehenden gewerberechtlichen Be
schränkungen des Milchabsatzes zu beseitigen; 

b) ein_vielf ältiges, qualitativ hochstehendes Ange
bot an Milcherzeugnissen auf den Markt zu bringen 
und 

c) die Werbung für Milch und Milcherzeugnisse 
sowohl nach Breiten- als auch nach Tiefenwirkung 
wesentlich zu verstärken. 

Nachdem diese milchwirtschaftlichen Maßnahmen 
in ihrer Gesamtauswirkung erwarten lassen, daß 
die Milchproduktion und die gegebenen Absatzmög
lichkeiten dadurch in ein optimales Verhältnis zu
einander kommen, kann auf andere Maßnahmen 
wie z. B. die Einhebung einer Abgabe auf impor
tierte Fette und Öle verzichtet werden. Abgaben 
solcher Art bilden eine volkswirtschaftlich nicht 

wünschenswerte Belastung der Kaufkraft der Kon
sumenten und fallen dadurch indirekt auf die Land
wirtschaft zurück. 

3. Wichtig ist auch eine Verbesserung der Struk
tur, des Molkereiwesens mit wirksamer Verein
fachung der gesamten Verwaltung. 

4. Das gestörte Gleichgewicht in der Getreide
wirtschaft — mit Weizenüberschuß einerseits und 
Mangel an Futtergetreide andererseits ist nach
drücklich durch geeignete Umlenkungsmaßnahmen 
in Ordnung zu bringen. 

5. Auf dem Gebiete des Weinbaues, bei dem es 
sich in der Steiermark durchwegs um Kleinbetriebe 
handelt, ist dafür zu sorgen, daß den bäuerlichen 
Produzenten keine neuerlichen Belastungen aufer
legt werden. 

6. Mehr Teilnahme der Landwirtschaft an der 
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftli
cher Produkte. Einengung des funktionslosen Zwi
schenhandels. 

7. Um den Produktionsaufwand wenigstens teil
weise in erträglichen Grenzen zu halten, sollen alle 
Steuer- und gewerberechtlichen Hemmnisse und Be
lastungen bei der technischen Nachbarschaftshilfe 
beseitigt und die überbetriebliche Zusammenarbeit 
wirksam gefördert werden. Einkommensverluste 
der Landwirtschaft sind zu vermeiden. 

8. In sozialpolitischer Hinsicht müssen die 
Bauernkrankenversicherung, die Alters- (Invaliden) 
und Unfallversicherung in zügigem Tempo so aus
gebaut und vervollständigt werden, daß die bäuer
lichen Familien gegenüber der übrigen österreichi
schen Bevölkerung nicht mehr benachteiligt sind. 

9. Das land- und forstwirtschaftliche Schul- und 
Ausbildungswesen ist eine wichtige Voraussetzung 
für die zukünftige Konkurrenzfähigkeit der öster
reichischen Landwirtschaft und muß daher rasch 
und wirksam ausgebaut werden. 

10. Im Interesse der Erhaltung der bäuerlichen 
Familienbetriebe ist es wichtig, einen wirksamen 
Schutz dieser Betriebe vor der Konkurrenz indu
strieller Nahrungsmittelerzeugung (Agrarfabriken) 
vorzubereiten. 

Nachdem heute schon Gelegenheit war, zu diesem 
Thema zu sprechen, glaube ich nicht, daß es not
wendig ist, diesen Beschlußantrag noch gesondert zu 
begründen. Ich bitte ihm zuzustimmen. (Landes
hauptmann Josef Krainer: „Ist nichts Neues!") 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abg. Dipl.-
Ing. DDr. Götz. Ich erteile es ihm. 

Abg. Dipl.-Ing. DÖr. Götz: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Der von der Landesregierung 
auf Grund der Petition der freiheitlichen Bauern
schaft vorgelegte Bericht schließt mit dem Absatz: 

Die Lage der Landwirtschaft ist in letzter Zeit 
aus den vorerwähnten Gründen sichtbar schwieri
ger geworden, daher werden die zuständigen Stel
len alles unternehmen müssen, um die Umstellungs
prozesse in der Landwirtschaft durch gezielte Maß
nahmen auf dem Produktions- und Marktsektor 
sowie insbesondere auf dem sozialpolitischen Sektor 
zu erleichtern. 

Es ist schon erwähnt worden, daß heute vor
mittag einige konkrete Punkte oder zumindest An
regungen beschlossen wurden. Punkte, von denen 
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ich b i t te zur Kenntnis zu nehmen, daß sie mit jener 
Resolution, die der Kammerra t Rieger in der letzten 
Vollversammlung eingebracht ha t und die zehn 
Punk te umfaßte, in fünf Punk ten übereinst immen. 
Die übr igen sind als Ergänzungsantrag leider von 
der Mehrheit des Hauses heute abgelehnt worden. 

Immerh in ist, g laube ich, eines ganz sicher, daß 
nunmehr , hervorgerufen durch die wirtschaftliche 
Lage der Landwirtschaft, die ja auch und eindring
lich und ich glaube auch recht sagen wir die Not
wendigkeit unterstreichend, in dieser Peti t ion ihren 
Niederschlag gefunden hat. Ich glaube, meine Da
men und Herren, daß Sie eines nicht übersehen dür
fen, das ist auch in der Vollversammlung der Kam
mer zum Ausdruck gebracht worden, es gibt andere 
Bundesländer, wo andere Formen der Demonstra
tion und andere Formen des Versuches der Bauern
schaft e rkennbar geworden sind, zu ihrem Recht 
zu kommen, wobei nochmals unterstr ichen werden 
muß, es geht der Bauernschaft nicht um eine Be
vorzugung, sondern lediglich um eine Gleichstel
lung mit anderen Berufsgruppen. Wenn diese Pet i 
tion n un Ursache nicht nur einer landwirtschaftli
chen Diskussion, nicht nur eines, sondern jetzt eines 
zweiten und eines dr i t ten ergänzenden Beschlußan
trages war, dann muß auch dem Landtag k la r sein, 
daß es m i t einer derart igen Beschlußfassung allein 
sicher nicht -getan ist. Ich habe die Hoffnung, daß 
aus diesen Beschlußanträgen und zwar nicht nur 
hier im Land, sondern auch vom Bund aus gewisse 
notwendige und seit langem fällige Änderungen in 
der Agrarpoli t ik eintreten. Aber es ist kein ^Zwei
fel, meine Damen und Herren, daß die Bauern
schaft allein mit dem Beschluß oder mit der Kennt
nis, daß ein solcher Beschluß gefaßt wurde, nicht 
zufrieden gestellt sein wird. 

Ich möchte nicht von vornherein durch e twa eine 
Ablehnung dieses Vorlageberichtes der Landes
regierung zum Ausdruck bringen, daß ich daran 
zweifle, daß Maßnahmen auch tatsächlich gesetzt 
werden. Aber Sie dürfen überzeugt sein, daß auch 
wir im Landtag hier uns mi t der alleinigen Tat
sache der Beschlußfassung nicht begnügen werden. 
Zum konkre ten Beschlußantrag des He r rn Abg. 
Zinkanell würde ich doch beantragen, die Land
tagssitzung trotz vorgerückter S tunde ad eins zu 
unterbrechen und hernach einzeln die Punk te des 
Beschlußantrages zur Abst immung zu bringen. 

Präsident: Zu Wort gemeldet ha t sich Herr Abg. 
Koiner. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Koiner: Hohes Haus! Ich muß zuerst be
dauerlicher Weise feststellen, daß ich den Vorschlä
gen von Her rn Abg. Zinkanell Wirklich nicht folgen 
konnte, weil sie zu schnell vorgetragen wurden . Mir 
ha t geschienen, daß hier sehr wesentliche Punk te 
dr innen waren, die wirklich einer genaueren Über
legung we r t gewesen wären, wenn wir sie auch 
nicht mitgekriegt haben. Und zum zweiten darf ich 
betonen, daß sich auch die Frakt ion der Österrei
chischen Volkspartei freut über eine Pet i t ion der 
Freiheitlichen Abgeordneten, die sie im Namen der 
freiheitlichen Bauernschaft abgegeben haben, weil 
wi r grundsätzlich froh sind, wenn auch Außenste
hende (Abg. Scheer: „Wir sind keine Außenstehen
den!"), sich mit der Lage in der Landwirtschaft 

befassen und damit Gelegenheit geben, sich darü
ber Gedanken zu machen. Befremdend sind aller
dings e twas die Motivierungen i n dieser Petition. 
Der Abg. DDr. Götz hat in der vormittägigen 
Stunde des Landtages hier dem Her rn Landes
haup tmann sehr massiv einen Rechtsbruch vorge
worfen und in der Begründung dieser Pet i t ion steht 
drinnen, welche Forderungen erfüllt werden müß
ten, um nicht die steirischen Bauern zu zwingen, 
sich mit allen Mitteln ihre Rechte zu sichern. Nun, 
Herr Doktor, ich weiß wirklich nicht, ob es inner
halb eines Tages sehr gut ausschaut, wenn man 
einmal den Rechtsbruch vorwirft und auf der ande
ren Seite in einer zwar versteckten Form aber doch 
ziemlich eindeutig die Bauern auffordert, ih re For
derungen mi t allen Mitteln durchzusetzen. Das ist 
etwas komisch Herr Doktor und das ha t mich ent^ 
täuscht. (Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: „Diese Pet i 
tion ist von der Bauernschaft gemacht und nach der 
Geschäftsordnung des Landtages muß eine solche 
Pet i t ion von Abgeordneten unterschrieben sein. Wir 
haben die Peti t ion unterschrieben!") 

Es d räng t sich hier wirklich die Vermutung auf 
Her r Doktor, daß sicherlich aus zu verstehenden 
taktischen Erwägungen hier versucht wird, politisch 
einmal verlorengegangenes Terra in bei der 
Bauernschaft nun auf diese Weise wieder wet tzu
machen, daß Sie das auf Kosten einer sachlichen 
Lösung der Probleme der Bauernschaft versuchen. 
(Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: „Das ist wohl das ein
zige Vorrecht des Bauernbundes?") 

Denn eines darf ich hier als Bauer auch feststel
len. Ich wäre sehr froh, wenn die Lage in der 
Landwirtschaft so einfach wäre, daß sich mi t diesen 
vier Punkten , die in der Peti t ion drinnenstehen, 
unsere gesamten Agrarprobleme lösen lassen wür 
den. Da wü rde ich mich verpflichten als langjähri
ger Obmann einer Bezirkskammer, die ja immer
hin auch mi t den Bauern in Verbindung steht, da
für e inzutreten, daß wir Sie zum Ehrenobmann 
e rnennen Herr Dr. Götz, denn so einfach liegen die 
Dinge wirklich nicht, daß man mit vier Punkten 
hier die gesamte Agrarsi tuation verbessern kann. 
Und n u n gestat ten Sie mir, daß ich auch im ein
zelnen auf diese vier Punk te eingehe. Der Punk t 
eins heißt also hier: Rückgewinnung der na tü r 
lichen Absatzmärkte in der EWG. Das kl ingt so ein 
bisserl nach Rückgewinnung der verlorenen Ost
gebiete, schaut also so aus / (Abg. Scheer: „Was Sie 
da zusammenreden! Sie sind nicht einmal eines 
Zwischenrufes wert , sinds mir nicht bös!") 

Danke schön. Wer die Situation auf dem Export
sektor des Agrarmarktes kennt, der weiß doch, daß 
diese Agra rmärk te traditionell doch nicht verloren
gegangen sind und daß sich unser Export auch 
heute noch dorthin bewegt und daß von einer Wie
dergewinnung, wie sie hier angeführt ist, j a gar 
nicht die Rede sein kann. Das, was uns die Schwie
rigkeiten macht bei unserem Export sind nämlich 
die Diskriminierungen, die durch die Schaffung der 
EWG-Agrarmarktordnung gegenüber Dr i t t ländern 
ents tanden sind. Von einer Wiedergewinnung hier 
zu reden, ist wirklich nicht angebracht. (Abg. 
Scheer: „Weil Ihr den Beitrit t zur EWG hinter t r ie
ben habt!") 

Wollen Sie reden, Herr Doktor? (Heiterkeit.) 
Dann wa r t e ich Herr Abgeordneter. 
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2. Der-Punkt zwei beinhaltet eine Beimischung 
von Butter zur Margarine im ersten Absatz. Ich 
darf darauf hinweisen, daß das holländische 
Beispiel gezeigt hat, daß diese konkrete Maßnahme, 
nämlich die Beimischung von Butter zu Margarine 
absolut nicht zielführend ist. Holland hat das ver
sucht und ist daraufgekommen, daß ein Mehrabsatz 
von Butter dadurch nicht zu erreichen ist. 

Im gleichen Ausmaß als man Margarine zur But
ter dazugemischt* hat, ist der Absatz der echten 
Butter zurückgegangen. Das ist also nicht zweck
mäßig. Die zweite Angelegenheit des Punktes zwei 
ist die Beimengung von Trockenmilch zu Eiweiß
futtermitteln. Ich darf annehmen, Herr Doktor, daß 
es sich hier um Trockenmagermilch handelt. Das 
stimmt doch? (Abg. Dipl.-Ing. 'DDr. Götz: „Ich 
nehme es an, da müssen Sie einen Bauern fragen, 
ich bin kein Bauer!") 

Ich will also wirklich annehmen, daß es sich um 
Trockenmagermilch handelt, denn ich glaube nicht, 
daß ganz im Ernst vorgeschlagen wird, Trockenvoll
milchpulver dazuzumischen, das würde ja noch we
sentlich teurer kommen. Diese Angelegenheit ist 
also bereits in Bearbeitung bzw. sie ist schon we
sentlich weiter — durch eine Verordnung des Land
wirtschaftsministeriums wird eine entsprechende 
Regelung herbeigeführt und ein Beschluß des 
Hauptausschusses des Nationalrates, der dazu not
wendig ist, ist in der gestrigen oder heutigen Sit
zung gefaßt worden. (Zwischenruf: „Heute war noch 
keine Sitzung!") 

Zu Punkt 3: Einführung eines Erzeugerpreisaus
gleiches zwischen Sommer- und Wintermilch durch 
Einhebung eines Sommergroschens und Gewährung 
einer Winterprämie. Das ist ein absolut diskutabler 
Punkt. Ich muß sagen, daß das in mehreren Mol
kereien gemacht wird, daß es aber nicht zweck
mäßig ist, das generell zu regeln. Ich darf darauf 
aufmerksam machen, daß innerhalb des steirisch-
kärntnerischen und burgenländischen Molkereiver
bandes z. B. die Unterkärntner Molkerei in Klagen
furt das macht, daß es die Molkerei Stainach zum 
Teil macht in positiver Form, da sie im Winter 
Milch benötigt und deshalb stützt und bezuschußt 
und damit die - Anlieferung dementsprechend an
reizt. Ich darf darauf hinweisen, daß die Molkerei 
Knittelfeld diese Wintermilchprämie auszahlt. 

Wir haben zwei Gesichtspunkte zu beachten. Er
stens ist es von Seiten der Mölkereien richtig, die 
Wintermilchprämien zu geben und dadurch eine 
vermehrte Lieferung der Milch im Winter anzure
gen, weil die Spitze der Anlieferung den Molkereien 
sicherlich beträchtliche Sorgen macht und zweitens 
die Auswirkungen der Kapazität und die gleich
mäßige Beschäftigung des Personals natürlich am 
besten gegeben ist, wenn eine gleichmäßige Anlie
ferung im ganzen Jahr gewährleistet wäre. Das ist 
nicht auf alle Gebiete übertragbar. 

Wenn wir Niederösterreich hernehmen, so müs
sen wir feststellen, daß dort eine ganz andere An
lieferungsspitze ist, wie in Steiermark und Kärn
ten. Wir müssen das den einzelnen Molkereien 
überlassen und können das nicht generell regeln. 

Zu Punkt 4: Grundlegende Neuordnung der 
Milchwirtschaftsverwaltung unter wesentlicher Re
duzierung des aufgeblähten Verwaltungsapparates. 
Ich glaube, man muß darüber reden. Es wird sicher 

der eine oder andere Posten einzusparen sein. Ich 
möchte hier sagen, daß der Milchwirtschaftsfonds 
sich verschiedene Aufgaben gestellt hat. Wenn hier 
festgestellt werden darf, daß die Aufgabe gestellt 
ist, zu ermöglichen, daß jeder Betrieb in Österreich 
in die Lage versetzt wird, den gleichen Milchpreis 
auszubezahlen, dann bedingt das, daß von jeder 
Molkerei Ausgleichsbeträge und Transportaus
gleichsbeträge eingehoben werden und diese wie
der entsprechend hinausgegeben werden. Es ist 
selbstverständlich, daß das einen Verwaltungs
apparat bedingt. Das geht nicht anders. Ferner be
faßt sich dieser Milchwirtschaftsfonds mit der Len
kung. Es ist nicht uninteressant, daß an drei so 
heißen Tagen, wie das jetzt der Fall ist, der Milch
bedarf in Wien um 200.000 bis 250.000 Liter .pro 
Tag ansteigt. Das muß hindisponiert werden und 
das muß auch hinkommen. Es ist nicht uninteressant, 
daß in Fremdenverkehrszeiten das Bundesland 
Kärnten einen wöchentlichen Zuschußbedarf an 
Butter von 30 Tonnen hat, der dann später noch auf 
die Höhe von 60 Tonnen ansteigt. Das muß eben
falls gelenkt werden. Weiters darf ich noch darauf 
hinweisen, daß der Milchwirtschaftsfonds natürlich 
eine Qualitätsüberwachung durchführt. Wer die 
Außenstelle des Milchwirtschaftsfonds in Graz be-
sucht, stellt fest, daß von zehn dort_angestelltenJB£^ 
amten sich fünf mit der Qualitätsüberwachung be
fassen. Das ist notwendig, weil die einzelnen Mol
kereien in der Erzeugung ihrer Produkte keine 
Konkurrenz haben und, theoretisch gesehen, einen 
großen Dreck auf den Markt bringen könnten. Es 
wird sowohl in der Erzeugung, als auch in den 
verschiedenen Geschäften geprüft, ob diese Pro
dukte in Ordnung sind. Ich möchte darauf hinwei
sen, daß allein 50 Prozent der Beamten in der 
Außenstelle zum Schutz der Konsumenten einge
setzt sind. 

So gesehen, schauen diese vier Punkte wesent
lich anders aus. (Landesrat Bammer: „Ich bin froh, 
daß es nicht mehr Punkte sind!") 

Ich meine doch zum Abschluß sagen zu können 
1. daß die Lage der Landwirtschaft wirklich nicht 

so einfach ist, daß sie mit diesen vier Punkten ge
löst werden könnte und 

2. daß es uns darum geht, daß man die Bauern 
hier nicht unbedingt auffordern soll zu demon
strieren. 

Ich habe hier wirklich den Verdacht, daß hier ein 
anderes Süppchen gekocht wird. (Abg. Scheer: „Das 
ist gerade das, was wir mit dieser Petition verhin
dern wollten!") 

Man muß sich überlegen, ob solche Maßnahmen 
nicht dazu angetan sind, daß. man auf die Lage auf
merksam macht. Aber eine Lösung der Probleme 
bringen sie auf gar keinen Fall. (Zahlreiche unver
ständliche Zwischenrufe •— Glockenzeichen des 
Präsidenten.) 

Ich darf abschließend folgendes feststellen. Die 
Lage der Landwirtschaft ist ernst. Man hat sich 
nicht mit Notständen auseinanderzusetzen, sondern 
den gerechten Ertrag landwirtschaftlicher Arbeit in 
einer fortschreitenden Industriegesellschaft zu 
sichern. Preis- und Lohnerhöhungen für andere Be
rufsgruppen stehen sinkenden Einnahmen in der 
Landwirtschaft gegenüber. Das ist keine österreichi
sche, sondern eine Weltweite Erscheinung in den 
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entwickelten Ländern. Die Agrarpolit ik ist vor eine 
schwierige Aufgabe gestellt. Sie ha t ihre Konzepte 
durchzusetzen, die laufend an die Machtverhältnisse 
anzupassen sind und muß gleichzeitig gegen Ver
sprechungen und Illusionen auftreten, die in Wirk
lichkeit verzerren und der Bauernschaft schaden. 
Allein die politische Einheit des Bauernstandes 
sichert die Aktionsfähigkeit der Verantwortlichen. 
Die Versuche, diese Einheit aufzusplittern, werden 
fortgesetzt un ternommen. Damit soll parteipolit i
schen Anliegen und den Interessen anderer Berufs
gruppen gedient werden. Wer diese Tatsache über
sieht, hilft mit, die Existenzgrundlagen der Land
wirtschaft zu untergraben. Die Folge wäre eine wei
tere Schwächung der Landwirtschaft und die Ge
fährdung der Ernährungsbasis unseres Volkes. (Bei
fall bei der ÖVP.) 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Landes
r a t Dr. Niederl. Ich erteile es ihm. 

Landesrat Dr. Niederl: Hohes Haus! Meine sehr 
ve rehr ten Damen und Herren! Auf Grund der 
dringlichen Ant räge ha t heute vormit tag durch 
mehre re S tunden hindurch eine sehr eindrucks
volle und auch wichtige agrarwirtschaftliche De
bat te s tattgefunden. Die Abgeordneten h a b e n s e h r 
eingehend und auch in sehr eindringlicher Weise 
die Si tuation der Landwirtschaft aufgezeigt und 
auch die Schmerzen aufgezeigt, die vorhanden sind 
und uns gesagt, daß im Mit telpunkt das Markt
problem steht. Unsere Bauern haben es schwer ge
nug und ich glaube, daß es nicht allein damit abge
tan ist, daß hier eine Reihe von Beschlußanträgen 
und Resolutionen gefaßt werden. Ich empfinde es 
daher ausreichend, daß der Beschlußantrag auf 
Grund unserer dringlichen Anfrage dargelegt ist. Es 
ist so viel enthalten, es ist alles enthalten was da 
ist und ich meine, daß weitere Beschlußanträge 
nicht vorgebracht werden brauchen. 

Präsident: Hohes Haus! Es ha t der Herr Abg. 
DDr. Götz in seinen Darlegungen den Ant rag ge
stellt auf Unterbrechung der Sitzung zum Studium 
der Beschlußanträge der SPÖ. In Wiederholung 
eines ähnlichen Vorganges von heute vormittag, 
bit te ich die Abgeordneten, die für eine Unterbre
chung sind, die Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Das ist die Minderheit . Der An t rag ist abgelehnt. 
Ich br inge den mi t der erforderlichen Anzahl von 

Unterschriften versehenen Beschlußantrag der SPÖ, 
der I hnen vom Her rn Abg. Zinkanell vorgelesen 
wurde, zur Abst immung. 

Ich b i t te die Abgeordneten, die dem Ant rag der 
SPÖ zustimmen, ein Händezeichen zu geben. 

Dies ist die Minderheit. 
Ich br inge nun den Ant rag des Berichterstatters 

zur Abst immung. Ich bi t te die Abgeordneten, die 
dem Ant rag des Berichterstat ters zustimmen, um 
ein Händezeichen. 

Der An t r ag ist angenommen. 
Damit die heute eingebrachten Ant räge während 

der tagungsfreien Zeit von der Landesregierung 
bearbei te t werden können, weise ich die folgenden 
Ant räge in einer Nachtragszuweisung noch heute 
der Landesregierung zu: 

den Antrag, Einl.-Zahl 577, der Abgeordneten 

Prof. Dr. Moser, Egger, J amnegg und Pölzl, betref
fend Maßnahmen gegen den Mißbrauch von Pillen 
und Suchtmitteln; 

den Antrag, Einl.i-Za-hl 578, der Abgeordneten 
Feldgrill, Dr. Heidinger, Nigl und Buchberger, be 
treffend ein weiteres Sonderwohnbauprogramm; 

den Antrag, Einl.-Zahl 579, der Abgeordneten 
Schrammel, P renner , Buchberger und Trümmer , be 
treffend die Einbeziehung der bäuerlichen Zu
schußrentner in die Alten-Urlaubsaktion der Steier-
märkischen Landesregierung; 

den Antrag, Einl.-Zahl 580, der Abgeordneten 
Ing. Koch, Dr. Heidinger,' Lau tner und Trümmer , 
betreffend die Übernahme der Gemeindestraße 
St. Lorenzen ob Eibiswald nach Mauthnereck als 
Landesstraße; 

den Antrag, Einl.-Zahl 581, der Abgeordneten 
Trümmer, Dr. Heidinger, Lafer, Schrammel, Laut
ner und Prenner , betreffend den Verkaufspreis von 
„Gesaprim"; 

den Antrag, Einl.-Zahl 582, der Abgeordneten 
Vinzenz Lackner, Zagler, Ileschitz, Schön und Ge
nossen, betreffend die Aussendung des Fernsehens 
wegen der Kohlenfragen; 

den Antrag, Einl.-Zahl 583, der Abgeordneten 
Aichholzer, Zinkanell, Dr. Klauser, Klobasa und 
Genossen, betreffend die ehestmögliche P lanung 
und Errichtung der Europastraße E 93 im Teilstück 
Spielfeld—Graz; 

den' Antrag, Einl.-Zahl 584, der Abgeordneten 
Zagler, Zinkanell, Dr. Klauser, Aichholzer und Ge
nossen, betreffend die Übernahme der Gemeinde
straße von Köflach 'über P iber nach Bärnbach als 
Landesstraße; 

den Antrag, Einl.-Zahl 585, der Abgeordneten 
Sebastian, Gruber, Fellinger, Schön, Pichler und 
Genossen, betreffend Produktionsumstel lung bei 
der ÖAMG auf größere Walzprofile; 

den Antrag, Einl.-Zahl 586, der Abgeordneten 
Sebastian, Afritsch, Heidinger, Klobasa und Ge
nossen, betreffend die Besetzung von zwei Landes-
schulinspektorstellen für die al lgemeinbildenden 
höheren Schulen; 

den Antrag, Einl.-Zahl 587, der Abgeordneten 
DDr. Schachner-Blazizek, Sebastian, Groß, Prof. 
Har twig und Genossen, betreffend das Formular 
wesen bei den Verwaltungsverfahrensgesetzen; 

den Antrag, Einl.-Zahl 588, der Abgeordneten 
Loidl, Brandl, Vinzenz Lackner, Aichholzer und 
Genossen, betreffend eine Verbindlicherklärung des 
vom Ministerrat beschlossenen Terminplanes (Bau
zeitplan) für das Land Steiermark. 

Wird gegen diese Zuweisung ein Einwand erho
ben? 

Das ist nicht der Fall. 

Damit sind wir mit der heutigen umfangreichen 
Tagesordnung doch noch zu Ende gekommen. 

Im Einvernehmen mi t den Obmännern der im 
Hause ver tretenen Par te ien beantrage ich, gemäß 
§ 13 Abs. 3 der Geschäftsordnung des S te iermärki-
schen Landtages die Frühjahrs tagung 1968 zu 
schließen und gemäß § 13 Abs. 4 der Geschäfts
ordnung des Steiermärkischen Landtages sämtliche 
Landtags-Ausschüsse zu. beauftragen, die Bera tun
gen während der tagungsfreien Zeit über die of
fenen Regierungsvorlagen fortzusetzen. 
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Ich ersuche die Abgeordneten, die diesen beiden 
Anträgen zustimmen, um ein Hänäezeichen. (Ge
schieht.) 

Diese beiden Anträge sind angenommen. 
Hoher Landtag! Wir haben in den letzten Mona

ten in zahlreichen Ausschußsitzungen wichtige und 
für unser Land bedeutende Gesetzesvorlagen bera
ten und im Landtag beschlossen. 

Ich darf daher mit vollem Recht allen Regie
rungsmitgliedern und Abgeordneten einen erhol
samen und guten Sommerurlaub wünschen, damit 
der Landtag im Herbst mit neuer Kraft zu einer 
ersprießlichen Arbeit zusammenfinden kann. 

Die Sitzung und die Frühjahrstagung 1968 sind 
damit geschlossen. 

Schluß der Sitzung: 24 Uhr. 
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